
Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung sorgen in der
Öffentlichkeit mitunter für Schlagzeilen, sind empirisch bislang
aber nur rudimentär erforscht. Dies ist unter anderem darauf zu-
rückzuführen, dass sich die modi operandi in den zurückliegenden
Jahren dramatisch verändert haben und auch weiterhin einem
kontinuierlichen Wandel unterliegen. Darüber hinaus sind die ent-
sprechenden Delikte auch regulatorisch schwer zu erfassen. Denn
sie sind zum einen an der Schnittstelle zwischen (traditioneller)
Staatsschutz- und (moderner) Wirtschaftskriminalität angesiedelt,
zum anderen existieren bedeutsame Überschneidungen mit der
IT- bzw. Cyber-Kriminalität. DasMax-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht (Freiburg) und das Fraunhofer-Institut
für System- und Innovationsforschung ISI (Karlsruhe) untersuchen
diese Deliktsphänomene zusammen mit weiteren assoziierten
Partnern in dem auf mehrere Jahre angelegten Kooperations-
projekt WiSKoS.

Die vorliegende Publikation präsentiert einen Überblick über die
wesentlichen Ergebnisse des ersten von drei aufeinander aufbau-
enden Projektmodulen. Im ersten Teil wird der aktuelle Status Quo
in Deutschland dargestellt, bezogen auf den soziokulturellen
Rahmen der Gesetzgebung in diesem Bereich, den relevanten
strafrechtlichen Normenbestand, die verfahrensrechtlichen Besonder-
heiten sowie die verfügbaren kriminalstatistischen Daten. Im zweiten
Teil werden die wesentlichen Erkenntnisse aus der systematischen
rechtsvergleichenden Analyse der Situation in den 28 EU-Mitglieds-
ländern und der Schweiz zusammengefasst. Die Publikation
schließt mit einem kurzen Ausblick auf die nachfolgenden empiri-
schen Arbeiten.
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Einleitung

Das WiSKoS1-Projekt2 zielt auf die systematische Erfassung der Bedrohung durch
Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung, der staatlichen Kontrollstrukturen
und der innerbetrieblichen Erkennungs- und Präventionsstrategien in der Europäi-
schen Union und der Schweiz ab. Der Fokus wird dabei bewusst nicht auf große
Industrieunternehmen bzw. sogenannte global players3 gerichtet, da diese häufig die
eigene Angriffsanfälligkeit sowie drohende Schadenssummen bewusst einkalkulie-
ren und dementsprechend selbst aktiv für Präventions- und Kontrollmechanismen
sorgen. Es wird davon ausgegangen, dass sie im Fall eines Angriffs häufig autonom,
d.h. ohne Einschaltung (nationaler) Strafverfolgungsbehörden agieren.4 Stattdessen
richtet sich der Blick im WiSKoS-Projekt auf kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU),5 die zum Teil als sogenannte hidden champions allerdings durchaus am
internationalen Markt agieren können.6 Wenn KMU von Spionageaktivitäten betrof-
fen sind, sind sie eher auf eine Kooperation mit staatlichen Behörden angewiesen als
Großkonzerne.7

Darüber hinaus in das Projekt einbezogen wird der Wissenschaftssektor. In diesem
Bereich stehen Bedrohungslevel und Problembewusstsein in einem besonderen

____________

1 WiSKoS steht für „Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung in Deutschland und Eu-
ropa“.

2 Forschung zum Schutz vor Wirtschaftskriminalität anhand der BMBF-Förderrichtlinie For-
schung für die zivile Sicherheit 2012–2017; vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), Referat Sicherheitsforschung, 2012.

3 Laut Gabler Wirtschaftslexikon (online) kann dieser Begriff als „Form des internationalen Un-
ternehmens, die weitestgehend nur in globalen Branchen vertreten ist und sich hier einem glo-
balenWettbewerb stellen muss“, definiert werden. Charakteristisch ist weiterhin das „Bestreben,
über die weltweite Koordination aller Unternehmensaktivitäten Skalen- und Synergieeffekte
[…] zu [erzielen] und gleichzeitig alle weltweit relevanten Märkte zu bedienen bzw. zu bearbei-
ten“; http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/globale-unternehmung.html?referenceKeyw
ordName=Global+Player.

4 Bundesamt für Verfassungsschutz, November 2008, S. 10.

5 Laut einer Sekundäranalyse des Bundeskriminalamts (BKA) aus dem Jahr 2014 treten KMU in
der Forschung hinter großen Unternehmen zurück (vgl. Kasper 2014).

6 Die Definitionskriterien der hidden champions sind umstritten und nicht abschließend geklärt.
In dieser Publikation werden sie als KMU angesehen, die zum Europa- oder Weltmarktführer in
ihrem Nischensegment aufgestiegen sind; vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (http://wirtschaftslexi-
kon.gabler.de/Archiv/1097117105/hidden-champions-v1.html) oder Simon 2007, S. 15.

7 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Juli 2014, S. 6.



2 Einleitung

Missverhältnis. Zuständigkeiten verlieren sich auf dem Weg zwischen Lehrstuhlin-
haber und Präsidialebene.8

Eine dritte Stakeholder-Gruppe stellen die Strafverfolgungs- und Verfassungs-
schutzbehörden dar, welche Abteilungen eingerichtet haben, die eigens dafür vorge-
sehen sind, das Phänomen der Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung fort-
während zu beobachten und zu beforschen. Sie haben in der Vergangenheit fest-
gestellt, dass die Anzeigebereitschaft auf diesen Deliktsfeldern trotz erheblicher Be-
mühungen geringer ausfällt als bei anderen Delikten.9

Für die im Projekt WiSKoS untersuchten Phänomene, für die die Begriffe Wirt-
schaftsspionage und Konkurrenzausspähung verwendet werden, gibt es weder im
Englischen noch im Deutschen eine einheitliche Terminologie. Je nach Motivation
und Hintergrund des Sprechers werden in diesem Kontext in Bezug auf entspre-
chende Schutzmaßnahmen Begrifflichkeiten wie Know-how-Schutz, materieller und
personeller Geheimnisschutz, Sabotageschutz gewählt und in Bezug auf die strafba-
ren Aktivitäten illegaler Wissensabfluss, Industriespionage, Betriebsspionage, unge-
wollter Informationsabfluss, Werksspionage, wirtschaftliche Kriegsführung, Wett-
bewerbsspionage, Wissensdiebstahl oder Wissensabschöpfung bzw. im Englischen
economic espionage, industrial espionage, corporate espionage, economic intelli-
gence oder data theft. Die Wirtschaftsspionage, die in Deutschland auch als staats-
verstärkte Kriminalität bezeichnet wird, wird im Englischen mit Begriffen wie eco-
nomic espionage, economic warfare oder digital sovereignty belegt.

Allgemein ausgedrückt betreffen Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung
den Kriminalitätsbereich des unerlaubten Ausforschens von Wirtschaftsunterneh-
men. Von der illegalen Informationsbeschaffung und -auswertung ist das reine Sam-
meln, Aggregieren und Auswerten öffentlich zugänglicher Daten (die sogenannte
Competitive Intelligence) abzugrenzen, was rechtmäßig ist, solange bestehende Da-
tenschutzvorschriften eingehalten werden.10 Der vorliegende Beitrag verwendet die
Begriffe Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung im Sinne des einheitli-
chen Verständnisses deutscher Sicherheitsbehörden. Demzufolge ist Wirtschaftsspi-
onage die staatlich gelenkte oder gestützte, von Nachrichtendiensten fremder Staaten
ausgehende Ausforschung von Wirtschaftsunternehmen, Betrieben und Forschungs-
einrichtungen.11 Ihr Ziel ist die Förderung der Wirtschaft eines fremden Staates, wo-
von auch politische Interessen betroffen sein können. Die Wirtschaftsspionage ge-
hört in den Bereich der Staatsschutzkriminalität und damit in das klassische Straf-
recht. Unter Konkurrenzausspähung fällt die private Ausforschung konkurrierender

____________

8 Dies geht aus den Anbahnungsgesprächen für die Interviews mit Wissenschaftsorganisationen
für Arbeitspaket A 7 des WiSKoS-Projekts hervor.

9 Diese Problematik geht aus persönlichen Gesprächen mit BKA und LKA hervor.

10 Vgl. Röder 2011, S. 7; Scherf 2013, S. 2; Lux & Peske 2002, S. 138.

11 Vgl. BT-Drs. 18/2281, S. 2.
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Unternehmen, die kommerzielle Interessen verfolgen.12 Als Täter kommt hier jeder-
mann in Betracht. Die Strafbarkeit ist in strafrechtlichen Nebengesetzen geregelt, vor
allem dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Von der Unterscheidung der
Begriffe hängt nicht nur die rechtliche Regelung ab, auf deren Basis ein Verhalten
strafrechtlich verfolgt wird, sondern auch die Zuständigkeit von Strafverfolgungs-
oder Verfassungsschutzbehörden. Der deutsche Verfassungsschutz zum Beispiel ist
nur für den Schutz vor Wirtschaftsspionage, nicht aber vor Konkurrenzausspähung
zuständig (§ 3 Abs. 1 BVerfSchG).

Innerhalb der Europäischen Union (EU) stellt sich die Frage, ob dieser gemeinsame
Binnenmarkt mit seinen internationalen Verflechtungen von Unternehmen befreun-
deter Staaten und das nationalstaatlich orientierte Konzept der Wirtschaftsspionage
überhaupt ‚zusammenpassen‘.Die Zusammenarbeit derMitgliedsstaaten der EU, die
1951 als Wirtschaftsgemeinschaft begonnen hatte, weitete sich nach und nach auch
auf andere Bereiche aus, z.B. eine gemeinsame Sicherheitspolitik oder Zusammen-
arbeit in der Innen- und Justizpolitik. Im Hinblick auf eine Harmonisierung und An-
gleichung nationaler Rechtsvorschriften fehlt der EU teilweise bis heute die Recht-
setzungskompetenz, z.B. im Bereich Strafrecht. Trotzdem beeinflussen europäische
Gesetzgebungs- oder Rechtsakte ohne Gesetzescharakter zunehmend die nationalen
Rechtsordnungen.

Der Phänomenbereich von WiSKoS ist durch ein sogenanntes doppeltes Dunkelfeld
charakterisiert. So bestehen hier Probleme einerseits der Erkennbarkeit von Angrif-
fen seitens betroffener Unternehmen (absolutes Dunkelfeld) und andererseits des
Anzeigeverhaltens betroffener Unternehmen, falls das Delikt als solches erkannt
worden ist (relatives Dunkelfeld). Daraus resultiert, dass die Diskrepanz zwischen
Hell- und Dunkelfeld in diesem Deliktsbereich noch deutlich größer einzuschätzen
ist als in anderen Bereichen.13 Hinzu kommt, dass auch im Bereich der bekannt ge-
wordenen Fälle aufgrund statistischer Fehlzuordnungen Fälle von Wirtschaftsspio-
nage und Konkurrenzausspähung unerkannt bleiben (‚verborgenes‘ Hellfeld14).

Das Projekt ist in drei Module (M1 bis M3) gegliedert, die jeweils einen spezifisch
auf den Gegenstandsbereich zugeschnittenen methodischen Ansatz verfolgen und ei-
nen je eigenen geographischen Fokus haben.Modul 1 sieht ein (Grob-)Screening der
derzeitigenMitglieder der Europäischen Union (EU) sowie stellvertretend eines Mit-
glieds der Europäischen Freihandelszone (EFTA) hinsichtlich der jeweils geltenden
nationalen Regelungen sowie eine (Grob-)Einordnung der jeweiligen Bedrohungs-
lage auf Basis der – häufig nur spärlichen – statistischen Materialien zu Wirtschafts-
spionage und Konkurrenzausspähung vor. Die Felduntersuchung ist methodisch de-
skriptiv angelegt –mit dem Fokus auf den normativen Gesetzesgegebenheiten – und

____________

12 Vgl. BT-Drs. 18/2281, S. 2.

13 Vgl. BT-Drs. 18/2151, S. 1. Einen anderen Blickwinkel verdeutlicht Visser (Januar 2014).

14 Ausführlicher hierzu Kilchling & Carl 2016, S. 191.
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schließt eine soziokulturelle Analyse des Verhältnisses von Staat und Wirtschaft ein.
Neben einem ersten umfassenden Überblick über den aktuellen Status quo in den
gegenwärtig 28 EU-Mitgliedsstaaten sowie der Schweiz dient die Analyse der Iden-
tifizierung exemplarischer Länder, die geeignet erscheinen, inModul 2 Deutschland
gegenübergestellt zu werden. Etwaige Unterschiede sollen 1) die Wirtschaftslage, 2)
die Art der (strafrechtlichen und außerstrafrechtlichen) Regulierung vonWirtschafts-
spionage und Konkurrenzausspähung und 3) die konkrete Bedrohungslage betref-
fen.15 Die Bedrohungslage kann sich sowohl aus der Existenz bestimmter Industrie-
und Wirtschaftszweige und der daraus resultierenden potenziellen Attraktivität der
Angriffsziele (Dunkelfeld) als auch aus Hellfelddaten ergeben.

Die im Zuge des Länder-Screenings ausgewählten Länder sollen im Rahmen meh-
rerer Arbeitspakete in Modul 2 sodann einer ausführlichen Mehrebenen-Evaluation
unterzogen werden. Die Problemanalyse kombiniert sowohl qualitative als auch
quantitative Untersuchungsmethoden. So werden neben der Analyse relevanter Li-
teratur- und Dokumentenquellen konkrete Fallanalysen einen Einblick in Fälle und
Praktiken der polizeilichen und justiziellen Aufklärungsarbeit einschließlich der je-
weiligen Problemkonstellationen geben. Für Deutschland kann Letzteres mittels ei-
ner detaillierten Aktenanalyse geleistet werden, für die ausländischen Rechtsordnun-
gen wird sich die Analyse auf die Identifizierung und Auswertung exemplarischer
Fallstudien beschränken. Bei den exemplarischen Fallstudien in den ausgewählten
Vergleichsländern ist jeweils eine Fallzahl von n = 10 vorgesehen. Ein weiterer
Schwerpunkt wird eine empirische Feldforschung sein, die auf der Basis von Work-
shops und ergänzenden qualitativen Interviews Szenarien, Probleme und Lösungs-
ansätze aus der Perspektive der wichtigsten Stakeholder aus den zu untersuchenden
Ländern analysieren soll. Für den Vergleich mit Deutschland in M 2 werden fünf
Vergleichsländer ausgewählt.16

Modul 3 dient schließlich der Überprüfung der in Modul 2 eruierten Sachlage unter
Berücksichtigung der identifizierten Probleme und möglicherweise kontrastierenden
Lösungsansätze auf Gesetzgebungs- und Anwenderebene sowie einer möglichen
Übertragbarkeit der Letzteren auf Deutschland. Methodisch wird dies imWege einer
erweiterten Dunkelfeldbefragung erfolgen. M 3 dient mit seinem expliziten Fokus
auf den projekteigenen Endnutzergruppen (KMU, Wissenschaftsorganisationen und
Strafverfolgungsbehörden) der Verifizierung der zuvor erarbeiteten Ergebnisse und
generiert dafür praktisch anwendbare Handlungsleitfäden.17

Der hier vorliegende Bericht gibt eine deutschsprachige Übersicht über die Lage in
Deutschland und stellt die Situation in Europa rechtsvergleichend dar.

____________

15 Die konkreten Auswahlkriterien sind inKapitel 2 (Rechtsvergleichung) unter Punkt 4 aufgeführt.

16 Vgl. Kapitel 2 (Rechtsvergleichung) unter Punkt 4.

17 Vgl. Punkt 1 in diesem Kapitel.



Einleitung 5

Literatur
Bundesamt für Verfassungsschutz (November 2008): Spionage gegen Deutschland

– Aktuelle Entwicklungen (bfv-Themenreihe). Köln.

Bundesamt für Verfassungsschutz (Juli 2014): Spionage. Ihre Ziele, ihre Methoden.
Köln.

Bundesministerium des Innern (April 2015): Polizeiliche Kriminalstatistik 2015;
http://www.bka.de/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.h
tml?__nnn=true [11.04.2016].

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Referat Sicherheitsfor-
schung (2012): Forschung für die zivile Sicherheit 2012–2017. Rahmenpro-
gramm der Bundesregierung, Bonn; https://www.bmbf.de/pub/rahmenprogramm
_sicherheitsforschung_2012.pdf [05.04.2016].

Kasper, K. (April 2014): Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung – eine
Analyse des aktuellen Forschungsstandes. Ergebnisbericht einer Sekundäranaly-
se, Bundeskriminalamt (BKA); http://www.bka.de/DE/Publikationen/Publikati-
onsreihen/SonstigeVeroeffentlichungen/SonstigeVeroeffentlichungen__node.ht
ml?__nnn=true [05.04.2016].

Kilchling, M. & Carl, S. (2016): Wirtschaftsspionage im globalen Markt: Sind die
Ermittlungsstrukturen in Deutschland noch zeitgemäß?, in: P. Zoche, S. Kauf-
mann & H. Arnold (Hrsg.), Grenzenlose Sicherheit? Gesellschaftliche Dimensio-
nen der Sicherheitsforschung. Berlin, S. 183–196.

Simon, H. (2007): Hidden Champions des 21. Jahrhunderts. Die Erfolgsstrategien
unbekannter Weltmarktführer. Frankfurt a. M.

Visser, C. (Januar 2014): Wirtschaftsspionage – der lohnende Lauschangriff. Snow-
den-Interview, in: Der Tagesspiegel; http://www.tagesspiegel.de/politik/snow-
den-interview-wirtschaftsspionage-der-lohnende-lauschangriff/9387152.html
[13.04.2016].





Kapitel 1

Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung
in Deutschland

1. Einleitung

Der vorliegende Bericht widmet sich den Phänomenen Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung im deutschen Kontext. Bevor der normative und verfahrens-
rechtliche Rahmen für die in Frage stehenden Deliktsbereiche einer näheren Betrach-
tung unterzogen wird, wird der für die Thematik relevante soziokulturelle Hinter-
grund in Deutschland beleuchtet. Dabei steht das Verhältnis zwischen Staat und
Wirtschaft im Fokus des Interesses, da davon die Entwicklung des rechtlichen Schut-
zes von Geheimnissen wesentlich abhängt. Ferner wird der Einfluss der Sozialen
Marktwirtschaft auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland innerhalb der
letzten Jahrzehnte untersucht, da sie unweigerlich mit einer Zu- oder auch Abnahme
der betreffenden Delikte in Zusammenhang steht. Da darüber hinaus das Zusammen-
spiel von europäischer und nationaler Gesetzgebung und Rechtssetzung für den Un-
tersuchungsgegenstand von entscheidender Bedeutung ist, wird auch darauf ein Au-
genmerk gelegt. Der Analyse der in Deutschland geltenden Rechtsvorschriften zu
Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung folgt schließlich eine Betrachtung
der offizialstatistischen Erfassung der relevanten Delikte, die mit einem deskriptiven
Vergleich der verfügbaren Daten zum rechtstatsächlichen Status quo endet.

2. Soziokultureller Rahmen

Laut Zahlen des letzten Zensus von 2011 kann man in der Bundesrepublik Deutsch-
land von circa 80,2 Mio. Einwohnern ausgehen,18 bei einem Bevölkerungsrückgang
um 2,7% in den letzten zehn Jahren, der besonders deutlich in den neuen Bundeslän-
dern zutage tritt.19

____________

18 Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2014, S. 9.

19 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Oktober 2014, S. 9.
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2.1 Historische Entwicklung des Verhältnisses von Staat und
Wirtschaft

Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung sind eng verknüpft mit der Ent-
wicklung der Wirtschaft im Allgemeinen. Grund für Spionageaktivitäten in diesem
Bereich, die letztendlich immer auf materiellen Gewinn abzielen, können auch in
Deutschland über Jahrhunderte hinweg zurückverfolgt und der entsprechende recht-
liche Schutz von Wirtschaftsgeheimnissen an der Entwicklung des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb (UWG) nachvollzogen werden.

2.1.1 Weimarer Republik

In der Weimarer Republik, also im Zeitraum von 1918 bis 1933, sammelte Deutsch-
land erste Erfahrungen als parlamentarische Demokratie, deren wirtschaftliche Lage
durch den ErstenWeltkrieg beeinflusst war. Die Internationalität derWirtschaft, also
das Agieren von Wirtschaftsunternehmen auf internationalen Märkten zu Import-
und Exportzwecken, litt stark, da die Verflechtungen mit anderen Staaten durch die
Kriegspolitik weitestgehend zerstört waren und in der Zwischenkriegszeit weiterhin
ein pointierter Nationalismus vorherrschend war, der wirtschaftliche Autarkie för-
derte.20

Prägend in diesem Zeitraum waren neben den Nachwirkungen des ErstenWeltkriegs
und des Friedensvertrags von Versailles die Folgen der Hyperinflation in den Jahren
1914 bis 1923, mit welcher der Erste Weltkrieg finanziert worden war, sowie die
Weltwirtschaftskrise, die mit dem sogenannten Schwarzen Freitag im Oktober 1929
begann. Vor allem die Weltwirtschaftskrise beeinflusste die nationale Wirtschafts-
politik in Deutschland, was zu der Meinung beitrug, dass „nur durch größere Ver-
antwortungsübernahme und aktiver [sic!] Gestaltung desWirtschaftslebens durch ei-
ne starke Staatsgewalt die Krise bewältigt werden könne“.21 Diese Einschätzung
führte zur weiteren Schwächung internationaler Wirtschaftsbeziehungen.

Vor diesem Hintergrund kam es zu einer Veränderung von Spionagephänomenen.
Während zuvor staatlich gelenkte und von Geheimdiensten durchgeführte Wirt-
schaftsspionage nahezu unbekannt gewesen war und lediglich Konkurrenzausspä-
hung durch andere Unternehmen zur Generierung eines Wettbewerbsvorteils spür-
bare Relevanz gehabt hatte,22 änderte sich dies in der Zeit der Weimarer Republik.
Bedingt durch die ungünstige Konjunktur weltweit gewann Wirtschaftsspionage für
die wirtschaftliche Entwicklung von Staaten an Bedeutung, sodass es zu einer Wei-
terführung des Krieges ohne militärische Mittel kam.23 Durch die spürbare Zunahme

____________

20 Vgl. Metzler 1990, S. 125–126.
21 Vgl. Metzler 1990, S. 127.

22 Vgl. Metzler 1990, S.129–130.
23 Vgl. Metzler 1990, S. 129–130.
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von auch gegen Deutschland gerichteten Spionageaktivitäten wandelte sich das
Schutzgut des rechtlichen Geheimnisschutzes vom besonderen Vertrauensverhältnis
im Arbeitsvertrag hin zur nationalen Volkswirtschaft an sich.24

2.1.2 NSDAP-Herrschaft, Zweiter Weltkrieg und Wiederaufbau

Nach der Machtergreifung durch Adolf Hitler Anfang 1933 kam es zu tiefgreifenden
Veränderungen nicht nur im politischen, sondern auch im wirtschaftlichen System
Deutschlands. Durch die starke Neuverschuldung, u.a. zum Zweck der militärischen
Aufrüstung, wurde zu Beginn des Dritten Reichs die wirtschaftliche Expansion des
Landes vorangetrieben. Dies kam vor allem der Schwerindustrie zugute. Die totali-
tären politischen Strukturen schlugen sich auch in einer Umformung der Wirtschaft
hin zu einem zentralverwalteten Instrument der NSDAP-Diktatur nieder.25 Das zent-
rale Schutzgut des rechtlichen Geheimnisschutzes blieb auch unter der NSDAP-
Herrschaft die nationale Volkswirtschaft an sich,26 sodass es trotz Diskussionen über
eine Novellierung des UWG und die Einführung des Tatbestands des Wirtschafts-
verrats unter § 241 StGB nicht zu einer Änderung der Gesetzeslage kam.27

In den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft kam es zu einem durch
Steuern und andere finanzielle Instrumente ermöglichten Aufschwung der Wirt-
schaft.28 Erwähnenswert ist neben den Expansionsbestrebungen der NSDAP und den
dadurch hervorgerufenen wirtschaftlichen Veränderungen – insbesondere die Förde-
rung von Schwer- und Rüstungsindustrie – vor allem der für die Jahre 1936 bis 1939
vorgesehene Vierjahresplan. Ab 1939 zeigte sich mit dem Polenfeldzug die Gefähr-
lichkeit des diktatorisch beherrschten Deutschlands von einer neuen Seite, sodass
von den Alliierten eine Zerschlagung der Rüstungsindustrie der Wehrmacht als Lö-
sung angesehen wurde.29 In Verbindung damit, dass die NSDAP an zu vielen Fron-
ten zeitgleich finanzielle Verpflichtungen hatte, konnte die Wirtschaft diesem Druck
nicht Stand halten.30 Im Zuge des Zweiten Weltkriegs kam es somit zu einem weit-
gehenden Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft. Nach 1945 brach eine Ära von
wirtschaftlichem Wachstum und technischem Fortschritt an, die erst 1967 von einer
durch das Ende des Wiederaufbaus bedingten Rezession unterbrochen wurde.31 Vor
diesem Hintergrund wandelte sich auch das staatliche Verständnis von der eigenen
Aufgabe im wirtschaftlichen Bereich, in dem Sinne, dass die staatliche Rolle nun als
„Garant angemessener Rahmenbedingungen für das wirtschaftliche Handeln privater
____________

24 Vgl. Metzler 1990, S. 130.

25 Vgl. Metzler 1990, S. 125.

26 Vgl. Metzler 1990, S. 134.

27 Vgl. Metzler 1990, S. 135.

28 Vgl. Henning 2013, S. 356 ff.

29 Vgl. Henning 2013, S. 433.

30 Vgl. Henning 2013, S. 356, 486.

31 Vgl. Schweiger, Mai 2010.
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Unternehmen“32 angesehen wurde. Zudem entwickelte sich im Zuge des Kalten
Krieges ein stärkerer Zusammenhalt zwischen den westlichen Ländern, was dazu
führte, dass Wirtschaftsspionage aus „dem Westen“ an Bedeutung verlor.

2.1.3 Teilung Deutschlands

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in vier Besatzungszonen unter
französischer, amerikanischer und britischer Kontrolle im Westen und eine Besat-
zungszone unter sowjetischer Kontrolle im Osten unterteilt. Die drei westlichen Be-
satzungszonen wurden zur Bundesrepublik Deutschland vereint und in der Folge mit
zunehmenden Möglichkeiten der Einflussnahme auf die eigenen Belange ausgestat-
tet. Im Osten Deutschlands wurde die Deutsche Demokratische Republik (DDR) un-
ter politischer Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) ge-
gründet, die stark von der Sowjetunion gelenkt wurde. Zunehmende politische Span-
nungen und die daraus resultierende Rivalität zwischen Ost und West führten letzt-
lich zum Kalten Krieg zwischen 1947 und 1989, in dessen Verlauf sich die wirt-
schaftliche Dominanz der Bundesrepublik gegenüber der DDR herauskristallisierte.
Aufgrund der schlechterenWirtschaftsentwicklung in Osteuropa und der DDR droh-
ten nicht nur im politischen, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich Spionageak-
tivitäten. Ziel der Spionage war es jedoch nicht, die exportstarke Bundesrepublik von
internationalen Märkten zu verdrängen, sondern das abgezogene Wissen zur Bedie-
nung des Binnenmarktes zu verwenden. 33 Vom „Osten“ 34 ausgehende Spionage
wurde während des Kalten Krieges stärker verfolgt als die Aktivitäten aus „dem
Westen“; diese Bestrebungen von sogenannten friendly spies35 aufgrund der geopo-
litischen Lage wurden zwar zur Kenntnis genommen, eine Strafverfolgung blieb je-
doch aus. Bedingt durch diese Entwicklung änderte sich die Wahrnehmung des
Schutzgutes, sein Fokus verlagerte sich von der Volkswirtschaft hin zur Sicherheit
des Staates.36 Im weiteren Verlauf kam es allerdings zu einer erneuten Änderung:

____________

32 Metzler 1990, S. 138.

33 Vgl. Metzler 1990, S. 140.

34 Auch heute ist Spionage, die von Osteuropa, genauer Russland ausgeht, ein wichtiges Thema,
wie der Newsletter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) (1/2016) verdeutlicht: Unter
anderem behandelt er in einem gesonderten Abschnitt nachrichtendienstlich gesteuerte elektro-
nische Angriffe aus Russland.

35 Zum Konzept der friendly spies vgl. Einschub „Who spies on whom?“ in Lowenthal 2012, S.
164.

36 Der äußeren Sicherheit und der Gebietshoheit der Bundesrepublik Deutschland wurde beispiels-
weise im 8. Strafrechtsänderungsgesetz (StrÄndG) vom 25.06.1968 Rechnung getragen, im Zu-
ge dessen § 99 StGB (Geheimdienstliche Agententätigkeit) eingeführt wurde (vgl. Müller-Dietz
1977, S. 103).
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Das Wirtschaftsgeheimnis selbst wurde zum Schutzgut an sich.37 Nach der Rezes-
sion von 1967 veränderte sich das individualrechtliche Schutzgut des rechtlichen Ge-
heimnisschutzes erneut hin zu einem funktionsfähigen Wettbewerb an sich.38

Letztlich wurde das heutige Verhältnis von Staat und Wirtschaft in Deutschland, auf
das unter Punkt 2.1.4 eingegangen wird, maßgeblich durch die Teilung Deutschlands
und den Kalten Krieg geprägt.

2.1.4 Stand seit der Wiedervereinigung

Der Zerfall der Sowjetunion und die Öffnung der Berliner Mauer führten letztendlich
zur Wiedervereinigung Deutschlands. Bis heute bestehen jedoch zwischen den alten
und den neuen Bundesländern nicht zu unterschätzende Unterschiede. Diese zeigen
sich beispielsweise in der stärkeren Wirtschaftskraft39 und einer anderen Branchen-
struktur in den alten Bundesländern.40

Die in Abbildung 1 erkennbare unterschiedliche Relevanz zentralerWirtschaftszwei-
ge in den alten und neuen Bundesländern könnte ein Faktor sein, der zur Erklärung
des inWestdeutschland höheren Ausmaßes anWirtschaftsspionage und Konkurrenz-
ausspähung beiträgt. Der Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen
Einheit aus dem Jahr 2014 offenbart, dass der Konvergenzprozess in den letzten Jah-
ren deutlich an Geschwindigkeit verloren hat.41 Weiterhin zeigen sich Unterschiede
bei der Finanzierung von Forschung und Entwicklung (FuE), die maßgeblich zum
starken Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft beitragen, das sich z.B. in ei-
ner vom BMBF 2015 in Auftrag gegebenen Studie zeigt.42 Während in West-
deutschland etwa zwei Drittel der Gelder aus der Wirtschaft selbst stammen und eine
Finanzierung durch den Staat nur zu einem Drittel erfolgt, ist dieses Verhältnis in
Ostdeutschland umgekehrt. Auch im Vergleich zum EU-Durchschnitt zeigt sich dort
eine schwächere Finanzierung durch Wirtschaftsunternehmen selbst. Im Osten
Deutschlands wird FuE also, am jeweiligen Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen,
durch prozentual doppelt so hohe öffentliche Gelder finanziert wie in Westdeutsch-
land.43

____________

37 Vgl. Metzler 1990, S. 141.

38 Vgl. Metzler 1990, S. 149.

39 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), September 2014, S. 18.

40 Vgl. Abbildung 1 in diesem Kapitel.

41 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), September 2014, S. 18–19.
42 Vgl. Rammer et al., Januar 2016.

43 Vgl. Abbildung 2 in diesem Kapitel.
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Abbildung 1 Anteil wichtiger Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), September 2014, S. 23, eigene Dar-
stellung

Abbildung 2 Ausgaben für Forschung und Entwicklung, gemessen in Prozent des
BIP im Jahr 2012

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), September 2014, S. 27, eigene Dar-
stellung

Der Global Competitiveness Report 2015–2016 zeigt eine gute Entwicklung der
deutschen Wirtschaft. Unter 140 teilnehmenden Ländern befindet sie sich auf dem
vierten Rang und hat sich seit der letzten Messung um eine Position verbessert.44

____________

44 Vgl. World Economic Forum 2016.
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Ihre ausgeprägte Innovationskraft45 sorgt für das hohe Interesse ausländischer Nach-
richtendienste und Unternehmen an geheimem Know-how aus Deutschland.

2.2 Politische und rechtliche Grundlagen der Sozialen
Marktwirtschaft

Auf Basis des deutschen Grundgesetzes (GG) und der darin festgeschriebenen frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung (Art. 18 und 21 Abs. 2 GG) ist die Bundes-
republik Deutschland als streitbare Demokratie zu bezeichnen.46 Die Grundprinzi-
pien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung können wie folgt bezeichnet
werden: Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung.47 Zwischen
diesen Grundwerten kann es zu Zielkonflikten kommen, deren Regelung dem Ge-
setzgeber und dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) obliegt. Im Hinblick auf so-
ziale und wirtschaftliche Änderungen nimmt das Recht eine ambivalente Stellung
ein; es kann „dem sozialen Wandel gegenüber in Verzug geraten, [ist] aber auch
geeignet, ihn zu fördern“.48

Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik, so ist festzu-
halten, dass 1) das Grundgesetz wirtschaftspolitisch neutral formuliert ist und somit
keine Aussagen hinsichtlich der Ausformung eines bestimmten Wirtschaftssystems
enthält; und 2) das Stabilitätsgesetz49 (StabG) von außerordentlich hoher Relevanz
ist, da „Bund und Länder […] bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnah-
men die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten [ha-
ben]. [Dabei] sind die Maßnahmen so zu treffen, dass sie im Rahmen der marktwirt-
schaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen
Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und an-
gemessenem Wirtschaftswachstum beitragen“.50Die vier zentralen Ziele des StabG
führen immer wieder zu Konflikten, über deren Gewichtung der Gesetzgeber ent-
scheiden muss.51

Die Ziel-Mittel-Beziehung von Staat und Wirtschaft in Deutschland lässt sich als
Soziale Marktwirtschaft klassifizieren, in der das Prinzip des freien Marktes mit dem
des sozialen Ausgleichs verknüpft wird. Dabei ist jedoch stets darauf zu achten, dass
staatliche Entscheidungen marktkonform sind, also „den Marktmechanismus nicht

____________

45 Vgl. Rammer et al., Januar 2016.

46 Vgl. Deutscher Bundestag, 23.05.1949; Benda 2000, S. 183.

47 Vgl. Maihofer 1994, S. 432.

48 Benda 1994, S. 745.

49 Vgl. Deutscher Bundestag, 08.06.1967; der offizielle Name des Gesetzes lautet „Gesetz zur För-
derung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“.

50 Vgl. Deutscher Bundestag, 08.06.1967, S. 1.

51 Vgl. Schlösser 2009b, S. 13.
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außer Kraft setzen“,52 während gleichzeitig gesellschaftspolitische Ziele in die Wirt-
schaftspolitik mit einbezogen werden müssen.53 Obwohl wirtschaftspolitisches Han-
deln größtenteils durch den Markt koordiniert wird,54 versucht der Staat, durch Vor-
gabe ordnungspolitischer Rahmenbedingungen sowie wirtschaftspolitische Ent-
scheidungen konjunkturelle Schwankungen auszugleichen. Hier stehen ihm im Rah-
men seiner Verteilungsfunktion Maßnahmen der Steuer- und Sozial- sowie der Wirt-
schaftspolitik zur Verfügung.55

Der Bundestag als Parlament der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung
beeinflussen die Wirtschaftspolitik des Landes. Eine weitere zentrale Rolle spielt der
Verwaltungsapparat, da die Umsetzung (wirtschafts-)politischer Entscheidungen auf
den Ebenen von Ländern und Kommunen ohne ihn nicht möglich ist.56

2.3 Relevanz von kleinen und mittelständischen Unternehmen
für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Für das Funktionieren der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland – und der Wirt-
schaft in vielen anderen EU-Mitgliedsstaaten – ist die Relevanz kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen (KMU) laut des jährlichen Berichts der Europäischen
Kommission nicht zu unterschätzen.57 Sie bilden somit das Rückgrat der deutschen
Wirtschaft58 und nehmen häufig eine Vorreiterstellung im FuE-Bereich ein, sodass
sie als besonders innovativ eingestuft werden können.59 Auch wenn in anderen eu-
ropäischen Staaten – wie Portugal, Italien oder Griechenland60 – KMU einen größe-
ren Anteil aller Unternehmen ausmachen,61weist die wirtschaftliche „Leistungsfä-
higkeit des deutschen KMU-Sektors ein Niveau auf, welches das der meisten
anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union […] übertrifft.“62

Deshalb sollten bei allen gesetzgeberischen Aktivitäten mögliche Konsequenzen für
KMU bedacht werden. Gerade im Zuge des rasanten technischen Fortschritts, der

____________

52 Schlösser 2009b. S. 31.

53 Vgl. Benda 1994, S. 792–793.
54 Vgl. Schlösser 2009b, S. 12.

55 Vgl. Schlösser 2009b, S. 12–15.
56 Schlösser 2009a.

57 Vgl. Muller et al., November 2015, S. 9.

58 Vgl. z.B. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Mai 2014, S. 6.

59 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Juli 2014, S. 6.

60 Vgl. Muller et al., November 2015, S. 9.

61 Vgl. Muller et al., November 2015, S. 9; Arentz & Münstermann 2013, S. 9.

62 Söllner 2014, S. 41.



2. Soziokultureller Rahmen 15

z.B. als Industrie 4.063weitreichenden Einfluss auf wirtschaftliche Strukturen und
Prozesse hat, sind Datenschutzregelungen von enormer Wichtigkeit. In Deutschland
sind die entsprechenden Landesdatenschutzgesetze und das Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) zu nennen. Zu den neuesten Entwicklungen mit Auswirkungen auf den
IT-Schutz von Unternehmen, v.a. im Bereich der kritischen Infrastrukturen,64 gehört
die Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes durch die Bundesregierung65 am 12.
Juni 2015. Darüber hinaus ist die Veröffentlichung des „GeoBusiness Code of Con-
duct“66 als interessante Entwicklung zu nennen, der die Nutzung von Geodaten67

durch die Zusammenfassung von Verhaltensregeln nach § 38a BDSG bundesweit
vereinheitlicht. So soll es v.a. KMU erleichtert werden, mit Geodaten von daten-
schutzrechtlicher Relevanz zu arbeiten, da somit relevante Informationen in einem
gemeinsamen Dokument abrufbar und einsehbar wären.68 Es handelt sich hierbei um
eine durch das Unternehmen bei der GIW-Kommission zu beantragende Akkreditie-
rung, deren Kriterien im entsprechenden Dokument eingesehen werden können.69

Eine Akkreditierung nach dem GeoBusiness Code of Conduct kann somit als zusätz-
liche Qualifikation von Unternehmen angeführt werden.

2.4 Europarechtlicher Kontext und internationale Beziehungen

Zur Einordnung des deutschen Wirtschaftssystems in den europäischen Kontext las-
sen sich die Klassifikation der Wohlfahrtssysteme nach Esping-Andersen sowie da-
rauf aufbauende Erweiterungen und Aktualisierungen heranziehen.70 Nach diesem
Klassifikationsschema lassen sich die Wurzeln des deutschen Sozialstaats als konti-

____________

63 Nach der Studie „Erschließen der Potenziale für Industrie 4.0 im Mittelstand“ beschreibt „die
Vision von Industrie 4.0 eine neue Art der wirtschaftlichen Produktion, die durch eine durchgän-
gige Digitalisierung und die stärkere innerbetriebliche sowie überbetriebliche Vernetzung ge-
prägt ist“ (agiplan GmbH et al., Juni 2015, S. 5).

64 Laut der „Nationalen Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS-Strategie)“ des
Bundesministeriums des Inneren (BMI) (Juni 2009, S. 4) sind kritische Infrastrukturen „Organi-
sationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren
Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen
der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.“

65 Vgl. Bundesregierung, Juli 2015. (Offiziell ist das Gesetz unter dem Titel „Gesetz zur Erhöhung
der Sicherheit informationstechnischer Systeme“ bekannt.)

66 Vgl. SRIW/GIW-Kommission, Januar 2015.

67 Unter Geodaten versteht man nach EU-Richtlinie „alle Daten mit direktem oder indirektem Be-
zug zu einem bestimmten Standort oder geografischen Gebiet“ (vgl. Europäisches Parlament,
März 2007, 2007/2/EG, Kap. 1 Art. 3 Abs. 2).

68 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), August 2015, S. 5.

69 Vgl. SRIW & GIW-Kommission, Januar 2015, S. 2–3.
70 Vgl. Esping-Andersen 2007 [1990]; Scruggs & Allan 2006.
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nentaleuropäisch und konservativ-korporatistisch mit starkem Fokus auf Sozialleis-
tungen bei gleichzeitiger Bestärkung zur Teilnahme am Arbeitsmarkt einordnen.71

Mit dem „Benefit-Generosity-Index“ (Generositätsindex72) von Scruggs und Allan73
erfolgt die Darlegung einer Berechnungsalternative zum ursprünglichen Dekommo-
difizierungsindex nach Esping-Andersen. Beide Indices ordnen Deutschland als kon-
servativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaat hinsichtlich Dekommodifizierung und
Stratifizierung74 im Mittelfeld ein. Nach Schmidt ist ferner hervorzuheben, dass im
Vergleich mit anderen OECD-Ländern „Deutschland bei den Sozialfinanzen, unab-
hängig von der Messmethode, zur Gruppe der ausgabenstärksten Länder“75 gehört.
Ein Abbau des Sozialstaats zeigt sich also im internationalen Vergleich nicht.

Deutschland nimmt als starke, exportorientierte Nationalökonomie eine zentrale
Rolle auf der weltpolitischen Bühne ein. Die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in
supranationalen Organisationen wie der NATO und der EU76 sowie die Mitarbeit im
G7-Staatenbund77 sind hier als zentrale Faktoren zu nennen. Ihr aktives Verhalten
im Bereich der internationalen Politik erhöht das Interesse ausländischer Nachrich-
tendienste an der Ausforschung der deutschen Politik und deutscher Unternehmen
unterschiedlicher Größenordnung. Zusätzlichen Auftrieb erhält dieses Interesse
durch die Stellung Deutschlands als stärkster Wirtschaftsmacht innerhalb der EU.78

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) erwähnt in der Broschüre „Wirt-
schaftsspionage. Risiko für Unternehmen, Wissenschaft und Forschung“ die beson-
ders ausgeprägten Spionageaktivitäten der Russischen Föderation und der Volksre-
publik China.79 Diese sind in der gesetzlichen Verpflichtung der dortigen Nachrich-
tendienste zur Wirtschaftsspionage begründet.80 Die Attraktivität der Bundesrepub-
lik als Spionageziel ergibt sich wiederum aus der innovativen und zukunftsgewand-
ten deutschen Wirtschaft, die sich, wie zuvor erläutert, zu einem bedeutenden Teil
aus den Potenzialen von KMU speist. Neben den beiden genannten Ländern betrei-
ben auch andere Staaten, z.B. aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie Nordafrika,
Spionage gegen Deutschland.81Hier ist insbesondere die Islamische Republik Iran

____________

71 Vgl. Esping-Andersen 2007 [1990], S. 24, 27, 31–32.
72 Vgl. Schmidt 2012, S. 170–171.
73 Vgl. Scruggs & Allan 2006, S. 62.

74 Zur begrifflichen Erläuterung von Dekommodifizierung und Stratifizierung siehe Kramp 2013,
S. 12.

75 Schmidt 2012, S. 168.

76 Vgl. Newsletter des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) (1/2016), Punkt 3.

77 Dieser Begriff bezeichnet die G8-Staaten abzüglich der Russischen Föderation, deren Aus-
schluss aus dem G8-Verbund am 24. März 2014 als Reaktion auf die Annexion der Krim er-
folgte.

78 Vgl. Eurostat, April 2016.

79 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Juli 2014, S. 8–11.
80 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Juli 2014, S. 8.

81 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), November 2008, S. 4.
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zu nennen. Ein weiterer Schwerpunkt – vor allem der chinesischen und iranischen
Geheimdienste – ist neben der Wirtschaftsspionage die Ausforschung von oppositi-
onellen Gruppen im deutschen Exil.82

Im Kontext der internationalen Beziehungen Deutschlands nehmen das Bundesamt
und die Landesämter für Verfassungsschutz (BfV und LfV) eine zentrale Stellung
ein. Sie dienen als Frühwarnsystem zum Schutz der deutschen Verfassung83 und der
deutschen Wirtschaft, die als zentraler Stabilitätsfaktor im politischen System gilt.
Aus dem Verfassungsschutzbericht des Landes Berlin für das Jahr 2013 geht bei-
spielsweise hervor, dass die Behörde „durch personelle, technische und organisato-
rische Vorkehrungen Ausforschungen durch Unbefugte in sicherheitsempfindlichen
Bereichen zu verhindern“ versucht.84 Ferner heißt es im hessischen Landesverfas-
sungsschutzbericht, ebenfalls für das Jahr 2013, dass „das Landesamt für Verfas-
sungsschutz […] aufgrund seines gesetzlichen Auftrags jedem Anfangsverdacht von
Spionage nach[geht]“.85

2.4.1 Relevante Veränderungen im Rahmen der europäischen Integration

Im Zuge der immer weiter voranschreitenden europäischen Integration haben die
Mitgliedsstaaten der EU u.a. wirtschaftspolitische Aufgaben an diese supranationale
Ebene abgegeben.86 In die Diskussion über die nationalen Gegebenheiten und Struk-
turen desWirtschaftssystems sind daher auch die europäischen Rahmenbedingungen
einzubeziehen. Für die Auswirkungen auf dieses gesellschaftliche Teilsystem sind
vor allem die strukturpolitischen Entscheidungen der EU von großer Relevanz, z.B.
zur Subventionierung wirtschaftsschwacher Regionen und Mitgliedsstaaten zwecks
Angleichung ihres Wirtschaftsniveaus.87

Bereits 1990 legteMetzler in seiner Dissertationsschrift unter Bezug auf Schafheutle
nahe, dass „durch die zunehmende Integration der europäischen Volkswirtschaften
in die Europäische Gemeinschaft von einer deutschen Volkswirtschaft als Wirt-
schaftseinheit kaum mehr ausgegangen werden kann“.88Da es in den letzten 26 Jah-
ren zu einer Verstärkung der internationalen Verflechtungen von Wirtschaftsunter-
nehmen und einer Expansion in ausländische Märkte kam, sind heute der effiziente
Schutz und die Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Wettbewerbs mehr denn je
die wichtigsten Aufgaben des rechtlichen Schutzes von Wirtschaftsgeheimnissen.

____________

82 Vgl. Bundesministerium des Innern (BMI), Juni 2014, S. 325, 330.

83 Vgl. Deutscher Bundestag, 23.05.1949, Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, Art. 87 Abs. 1 Satz 2
GG.

84 Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin, Juli 2014, S. 176.

85 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 2013, S. 145.

86 Vgl. Klaeren 2009, S. 3.

87 Vgl. Schlösser 2009b, S. 20–24.
88 Metzler 1990, S. 218.
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Letztlich bleibt darauf zu verweisen, dass „ein wirksamer strafrechtlicher Schutz von
Wirtschaftsgeheimnissen […] nicht statisch an einen bestimmten Zeitpunkt definiert
werden [kann, da] entsprechende Regelungen […] konsequent entsprechend der kon-
junkturellen und strukturellen Entwicklung der Volkswirtschaft dynamisch ange-
passt werden [müssen]“.89

3. Normativer Rahmen

Die wirtschaftliche Bedeutung vonWirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung
ist gerade in führenden Hochtechnologieländern wie Deutschland hoch, in denen viel
Geld in die Forschung und Entwicklung investiert wird. Der Schutz von Forschungs-
ergebnissen, Sicherheitsinteressen von Unternehmen und damit zusammenhängend
der Schutz des Wirtschaftsstandortes spielen daher eine wichtige Rolle. In diesem
Kapitel werden neben der Aufzählung etwaig betroffener Rechtsgüter und der Defi-
nition des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses als Kern des Phänomenbereichs im
Einzelnen die Strafvorschriften dargestellt, nach denen in Deutschland Wirtschafts-
spionage und Konkurrenzausspähung verfolgt werden.

3.1 Rechtsgüter

Die strafrechtlichen Regelungen im Bereich der Konkurrenzausspähung schützen
verschiedene Rechtsgüter,90 z.B. das Vertrauen der Allgemeinheit in eine funktio-
nierendeWirtschaft, die Freiheit desWettbewerbs, die Integrität von Daten, das Ver-
mögen eines Unternehmers oder die Vermögensinteressen eines geschädigten Un-
ternehmens. Vor allem aber sollen Informationen vor einem unrechtmäßigen Zugriff
bzw. Transfer und einer unrechtmäßigen Verwertung – um daraus einen Vorteil für
sich oder Dritte zu ziehen – geschützt werden. Denn auch für Unternehmen besteht
ein Schutz der Privatsphäre und der Vertraulichkeit von Informationen.91

ImMittelpunkt desWirtschaftsgeheimnisschutzes steht das Geschäfts- und Betriebs-
geheimnis, das in verschiedenen Gesetzen – z.B. UWG, Handelsgesetzbuch (HGB),
Betriebsverfassungsgesetz (BetriebsVerfG) – aufgeführt, aber nicht legal definiert
ist. Wenn auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur nicht unumstritten,92 so
wird die Notwendigkeit, den wirtschaftlichen Wert des Unternehmensgeheimnisses
schützen zu lassen, doch darin gesehen, dass ein rechtlicher Geheimnisschutz den

____________

89 Metzler 1990, S. 158.

90 Auf die Rechtsgüter wird bei der Beschreibung der jeweiligen Strafvorschrift im Detail einge-
gangen.

91 Vgl. Ohly 2014, S. 2.

92 Siehe dazu Ohly 2014, S. 2 m.w.N.
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Transfer von Informationen und Know-how erleichtere. Zudem trage der rechtliche
Geheimnisschutz zur ökonomischen Effizienz der Unternehmen bei, da die Kosten
der faktischen Geheimhaltung durch den rechtlichen Schutz gesenkt werden könn-
ten.93

3.2 Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse

Nach herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur wird als Geschäfts-
und Betriebsgeheimnis jede im Zusammenhang mit einem Betrieb stehende Tatsa-
che94 verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem vom Betriebsinhaber be-
stimmten, eng begrenzten Personenkreis bekannt ist und nach dessen Willen auf-
grund eines berechtigten wirtschaftlichen Interesses geheimgehalten werden soll.95

Während als Betriebsgeheimnis Tatsachen und Kenntnisse technischer Art bezeich-
net werden, beziehen sich Geschäftsgeheimnisse auf den kaufmännischen Bereich
eines Unternehmens.96 Die Unterscheidung ist in der Praxis irrelevant, sodass beide
Geheimnisarten im Folgenden als Einheit betrachtet werden.

Die maßgeblichen Kriterien eines Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses werden fol-
gendermaßen definiert:97

1) Betriebsbezogenheit der Tatsache

Die Tatsache muss einem konkreten Betrieb zugeordnet werden können und ist von
einer privaten Tätigkeit abzugrenzen.

2) Fehlende Offenkundigkeit

Die Tatsache muss einen Geheimnischarakter haben und darf nicht offenkundig sein.
Offenkundige Tatsachen, zu denen ein legaler Zugang besteht, fallen in den Bereich
der Competitive Intelligence (vgl. Einleitung).

____________

93 Vgl. Ohly 2014, S. 2.

94 Zum Teil wird auch der Begriff „Information“ verwendet, der aus dem Wortlaut von Art. 39
Abs. 2 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(TRIPS) herangezogen wird.

95 Vgl. Ohly 2014, S. 4; Többens 2000, S. 506.

96 Vgl. Többens 2000, S. 506; Huber 2009, S. 2.

97 Vgl. Dreher, Kulka & Rittner 2014, S. 158; Föbus 2011, S. 49–50; Aldoney Ramírez 2009, S.
27–28; Kalbfus 2011, S. 68; Fezer 2010 (Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb), § 17, Rn. 9; Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar
zum StGB), § 17 UWG, Rn. 13, BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 14.03.2006 – 1 BvR
2087/03.
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3) Geheimhaltungsinteresse

Der Geheimnisinhaber muss ein sachlich begründetes Interesse an der Information
haben, das wirtschaftlich beachtlich ist.98

4) Geheimhaltungswille

Der Geheimhaltungswille muss nach außen erkennbar sein. Dabei genügt nach stän-
diger Rechtsprechung eine Willensvermutung, bei der sich der Geheimhaltungswille
aus der Natur der geheim zu haltenden Tatsache ergibt.99 Ein subjektiver Geheim-
haltungswunsch kann aber auch vertraglich festgelegt sein.100

Als Gegenstand eines Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses kommt alles in Betracht,
was die „Position des Betriebsinhabers im Geschäftsleben zu erhalten und zu fördern
geeignet ist“.101 Dazu gehören z.B. Lieferverträge, Unterlagen zur Kreditwürdigkeit,
Konstruktionspläne, Zeichnungen oder Rezepturen.102 Inwieweit Kundendaten ein
Geschäftsgeheimnis sind, war viele Jahre lang juristisch umstritten. Während das
Bundesarbeitsgericht im Jahr 1987 diese Frage offen ließ, entschied der Bundesge-
richtshof im Jahr 2002, dass Kundendaten dann geschützte Geschäftsgeheimnisse
seien, „wenn sie Kunden betreffen, zu denen bereits eine Geschäftsbeziehung besteht
und die daher auch in Zukunft als Abnehmer der angebotenen Produkte oder Dienst-
leistungen in Frage kommen. Dabei darf es sich nicht lediglich umAngaben handeln,
die jederzeit ohne großen Aufwand aus allgemein zugänglichen Quellen erstellt wer-
den können.“ 103 Nach mittlerweile ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung
könne ein ausgeschiedener Mitarbeiter Informationen, die er während seiner Be-
schäftigungszeit erlangt habe, nur dann unbeschränkt verwenden, wenn sie 1. keinem
Wettbewerbsverbot unterliegen und er sie 2. in seinem Gedächtnis bewahrt oder auf-
grund anderer Quellen auf sie zugreifen kann, zu denen er befugt Zugang hat.104 Bei
privaten Kontakten komme es darauf an, ob sie im Rahmen der geschäftlichen Tä-
tigkeit entstanden seien. Denn nur dann sind sie nach einem Urteil des Arbeitsge-
richts Hamburg als Geschäfts- und Betriebsgeheimnis geschützt.105

Jahrzehntelang war der Begriff des „Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses“ in den
EU-Mitgliedsstaaten nicht verbindlich geregelt. Aufgrund des fragmentarischen

____________

98 Vgl. Kalbfus 2011, S. 92; Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB),
§ 17 UWG, Rn. 34; Fezer 2010 (Lauterkeitsrecht, Kommentar zumGesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb), § 17, Rn. 9, BGHSt 41, 140, 143.

99 Vgl. Kalbfus 2011, S. 68.

100 Vgl. Reuter 2008, S. 3539.

101 Vgl. Park 2013 (Kapitalmarktstrafrecht, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Finanzaufsicht,
Compliance, Handkommentar), Teil 3, Kap. 9, Rn. 14.

102 Vgl. Többens 2000, S. 507; Dreher, Kulka & Rittner 2014, S. 158; Böttger 2011, Kapitel 8, Rn.
57.

103 Vgl. BGH, Urteil des Ersten Zivilsenats vom 19.12.2002 – IZR 119/00.

104 Vgl. BGH, Urteil vom 26.02.2009 – I ZR 28/06, in: GRUR 2009, S. 603 f.

105 Vgl. Arbeitsgericht Hamburg, Urteil vom 24.01.2013 – 29 GA 2/13.
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Rechtsschutzes und der Schwierigkeiten bei der grenzüberschreitenden Verfolgung
von Rechtsverletzungen verabschiedete das Europäische Parlament im Juni 2016 die
“Richtlinie EU 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrauli-
cher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb
sowie der rechtswidrigen Nutzung und Offenlegung“. Sie definiert in Art. 2 Nr. 1
Geschäftsgeheimnisse als „Informationen, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen:

a. Sie sind in dem Sinne geheim, dass sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der
genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen-
kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allge-
mein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;

b. sie sind von kommerziellem Wert, weil sie geheim sind;

c. sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Ge-
heimhaltungsmaßnahmen der Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die
Informationen besitzt.“

Geschützt sind nach Art. 3 der Richtlinie nur jene Geschäftsgeheimnisse, die recht-
mäßig erlangt, genutzt oder offengelegt werden. Die rechtmäßige Erlangung von Ge-
schäftsgeheimnissen ist immer dann gegeben, wenn ein legitimes Interesse an dem
Erwerb, der Nutzung oder Offenlegung der Information gegeben ist, z.B. in den so-
genannten Whistleblowing-Fällen oder zur Ausübung der Meinungsfreiheit (Art. 5
der Richtlinie). In ihren Erwägungsgründen Nr. 16 und 17 zu dieser Richtlinie for-
dern der Europäische Rat und das Europäische Parlament im Interesse von Innova-
tion und Wettbewerbsförderung die Zulässigkeit des sogenannten „Reverse Engine-
erings“, soweit es keine anderslautenden vertraglichen Vereinbarungen gebe. Die
Folgen für manche betroffenen Unternehmen erkennend, empfehlen sie eine unions-
weite Harmonisierung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb.

Schon in einer Stellungnahme zum Vorschlag dieser Richtlinie kritisiert das Max-
Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, dass die Richtlinie trotz der bekann-
ten Beweisschwierigkeiten aus Art. 39 Abs. 2 lit. c TRIPS das Kriterium übernom-
men habe, wonach Geschäftsgeheimnisse Gegenstand von „den Umständen entspre-
chenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ sein müssen. Beweisschwie-
rigkeiten entstünden oft dann, wenn ein Geschäftsgeheimnis einem größeren Perso-
nenkreis zugänglich gemacht werde und die Verschwiegenheitsverpflichtung eines
jeden Einzelnen nachgewiesen werden müsse. Stattdessen solle es ausreichen, dass
entweder faktische Vorkehrungen oder explizite, unmissverständliche Absprachen
zur Geheimhaltung getroffen werden.106

____________

106 Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb 2014, S. 6.
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Eine weitere Bestimmung des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses107 findet sich im
TRIPS-Abkommen.108 Ziel des Übereinkommens ist die Schaffung von Mindest-
standards zum Schutz von Betriebsgeheimnissen, Urheberrechten, Markenrechten
und Patentinhabern. Nach Art. 39 Abs. 2 dieses Abkommens können sich natürliche
oder juristische Personen gegen die Offenlegung, die Erlangung oder den Gebrauch
einer Information wehren, der oder die gegen oder ohne ihren Willen vorgenommen
wird. Die Informationen dürfen noch nicht bekannt sein, müssen aufgrund ihrer Ge-
heimhaltung einen wirtschaftlichen Wert haben und Gegenstand von Geheimhal-
tungsmaßnahmen geworden sein. Es reicht aus, wenn dem Empfänger das Geheim-
nis anvertraut wurde; ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis, wie § 17 Abs. 1
UWG es vorsieht, ist dafür nicht erforderlich. Ohly befürchtet, dass diese Beschrän-
kung im deutschen Recht zu Umgehungsmöglichkeiten und Rechtsunsicherheiten
bei ausgeschiedenen Mitarbeitern führt.109 Diese Ansicht kann nicht geteilt werden.
Zwar ist § 17 Abs. 1 UWG nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr
anwendbar, aber die Verwertung von Unterlagen, die der Beschäftigte während der
Dauer seines Arbeitsverhältnisses angefertigt hat, oder die Informationen, die ihm
anvertraut wurden, sind nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG geschützt.

3.3 Strafrechtlicher Schutz von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen

Der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, der den Schwerpunkt der
strafrechtlichen Verfolgung darstellt, richtet sich vor allem nach dem Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (§§ 17–19 UWG). Bezugnehmend auf das TRIPS-Ab-
kommen ist der in §§ 17, 18 UWG verwendete Begriff des Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisses völkerrechtskonform auszulegen. Mit der fortschreitenden technischen

____________

107 Gem. Art. 39 Abs. 2 lit. c TRIPS (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums) haben „natürliche und juristische Personen die Möglichkeit zu verhin-
dern, dass Informationen, die rechtmäßig unter ihrer Kontrolle stehen, ohne ihre Zustimmung
auf eineWeise, die den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwiderläuft, Drit-
ten offenbart, von diesen erworben oder benutzt werden, solange diese Informationen (a.) in dem
Sinne geheim sind, dass sie entweder in ihrer Gesamtheit oder in der genauen Anordnung und
Zusammenstellung ihrer Bestandteile Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit den frag-
lichen Informationen zu tun haben, nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich sind, (b.)
einen wirtschaftlichen Wert haben, weil sie geheim sind, und (c.) Gegenstand von den Umstän-
den nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen seitens der Personen waren, unter deren
Kontrolle sie rechtmäßig stehen“.

108 Das TRIPS-Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) wurde 1994 von den Mitglieds-
staaten der Welthandelsorganisation verabschiedet und gilt seit dem 01.01.1995 für Industrie-
länder, seit dem 01.01.2000 für Entwicklungs- und Transformationsländer und seit dem 01.01.
2006 auch für die am wenigsten entwickelten Länder. Ziel des Übereinkommens ist die Schaf-
fung von Mindeststandards zum Schutz von Betriebsgeheimnissen, Urheberrechten, Marken-
rechten und Patentinhabern.

109 Vgl. Ohly 2014, S. 5–6.
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Entwicklung der Datenverarbeitung rückt der strafrechtliche Schutz von Daten wei-
ter in den Mittelpunkt (z.B. §§ 202a–202d, 303a oder 303b StGB). Ebenfalls können
Geheimnisse betroffen sein, die einem Dritten im Rahmen seiner beruflichen Funk-
tion anvertraut wurden oder bekannt geworden sind (z.B. §§ 203, 204 StGB). Bei der
Wirtschaftsspionage, bei der fremde Staaten Wirtschaftsgeheimnisse ausforschen,
die auch ein Staatsgeheimnis betreffen können, kommen zudem Verstöße gegen
Staatsschutzdelikte (§§ 93 ff. StGB) in Betracht.

Für alle im Folgenden beschriebenen Delikte gelten die Regelungen des allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuchs: die allgemeinen Rechtfertigungsgründe (z.B. Notwehr
gemäß § 32 StGB oder rechtfertigender Notstand gemäß § 34 StGB), die Entschul-
digungs- und Schuldausschließungsgründe (z.B. Schuldunfähigkeit wegen seeli-
scher Störungen gemäß § 20 StGB oder Vorliegen eines Verbotsirrtums gemäß § 17
StGB) und die Vorschriften über Täterschaft und Teilnahme gemäß §§ 25 ff. StGB.

Neben der Strafbewehrung kommen zudem privatrechtliche Schadensersatz-, Aus-
kunfts- und Unterlassungsansprüche sowie Verletzungen von Urheber-, Patent- und
Markenrechten in Betracht.110

3.3.1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

Am 27.05.1896 trat das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs
(UWG) in Kraft, das erstmalig Regelungen zum Schutz des lauteren Wettbewerbs
enthielt. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse wurden in den §§ 9, 10 UWG ge-
schützt. Bereits 1909 wurde das Gesetz novelliert und trat zum 01.10.1909 unter dem
noch heute gültigen Titel „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ in Kraft.111
Damit wurde die Vorlagenfreibeuterei gemäß § 18 UWG eingeführt.112 Auch das
novellierte Gesetz beschränkte sich zunächst auf den internen Schutz gegen Spio-
nage, da Angriffe auf Unternehmen von außen noch keine merkliche Rolle spiel-
ten.113 Mit dem Zweiten Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (2.
WiKG, 1986) wurde die strafrechtliche Verfolgung des Geheimnisverrates auf Fälle
des unbefugten Verschaffens und Sicherns sowie des unbefugten Verwertens oder
Mitteilens von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen (unternehmensexterne An-
griffe) ausgeweitet.114 Bis heute wird in § 17 UWG zwischen unternehmensinternen
(Abs. 1) und unternehmensexternen Angriffen (Abs. 2 Nr. 1) sowie der Geheimnis-
hehlerei (Abs. 2 Nr. 2) unterschieden. Die Tathandlungen der §§ 17 ff. UWG richten
sich gegen das Vermögen des Geheimhaltenden, können aber auch das kollektive

____________

110 Zu den zivilrechtlichen Ansprüchen siehe Punkt 3.9.2 (Andere Sanktionen).

111 Vgl. Aldoney Ramírez 2009, S. 93.

112 Vgl. Metzler 1990, S. 122.

113 Vgl. Aldoney Ramírez 2009, S. 94.

114 Vgl. Achenbach 1986, S. 1840; BT-Drs 13/8368, S. 4.
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Interesse an einem lauteren Wettbewerb betreffen, da auch der freie und faire Wett-
bewerb als Grundlage des marktwirtschaftlichen Systems geschützt ist.115

Tabelle 1 Überblick über die Vorschriften des UWG

§ 17 Abs. 1 UWG unternehmensinterne Angriffe

§ 17 Abs. 2 Nr. 1

UWG

unternehmensexterne Angriffe

§ 17 Abs. 2 Nr. 2

UWG

Geheimnishehlerei

§ 17 Abs. 3 UWG Versuchsstrafbarkeit

§ 17 Abs. 4 UWG besonders schwerer Fall

§ 18 UWG Vorlagenfreibeuterei und die Verwertung von Vorlagen

§ 19 UWG Verleiten und Erbieten zum Verrat

Ein bekannter Fall der Konkurrenzausspähung ist der des Managers José Ignacio
López de Arriortua, der im Jahr 1993 aus dem Vorstand von General Motors in den
von Volkswagen wechselte. Ihm wurde vorgeworfen, geschützte Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse von Opel zu Volkswagen mitgenommen zu haben. Das Strafver-
fahren wegen des Verrats von Betriebsgeheimnissen gemäß § 17 UWG stellte das
Landgericht Darmstadt im Jahr 1998 gegen Zahlung einer Geldstrafe gemäß § 153a
StPO ein.

Die Konkurrenzausspähung steht in einem engen Zusammenhang mit der Produkt-
piraterie, bei der ausspionierte Geheimnisse für die eigene Produktion verwendet
werden, ohne vorher in die Forschung und Entwicklung investiert haben zu müssen.

3.3.1.1 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen auf Basis
unternehmensinterner Angriffe

Der sogenannte Geheimnisverrat gemäß § 17 Abs. 1 UWG betrifft unternehmensin-
terne Angriffe und dient neben dem Schutz von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis-
sen dem Schutz der Vertraulichkeit von Informationen im Geschäftsleben unter Be-
rücksichtigung des besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen dem Unternehmen
und seinen Beschäftigten.116 Mögliche Fallkonstellationen beziehen sich vor allem

____________

115 Vgl. Hefendehl 2002, S. 279; Aldoney Ramírez 2008, S. 1142; Dreher, Kulka & Rittner 2014, S.
157; Stein 2013, S. 30.

116 Vgl. Wabnitz & Janovsky 2004, S. 913.
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auf den unerlaubten Informationsabfluss durch eigene Mitarbeiter, die einem Kon-
kurrenten bewusst Informationen mitteilen, um ihm einen Wettbewerbsvorteil zu
verschaffen.

1) Täterschaft

Der Tatbestand der unternehmensinternen Angriffe ist ein echtes Sonderdelikt. Mög-
liche Täter können nur die Angestellten, Arbeiter oder Lehrlinge eines Unterneh-
mens während der Dauer ihres Angestellten- oder Beschäftigungsverhältnisses
sein.117 Die Gruppe der Angestellten ist von externen oder freiberuflichen Mitarbei-
tern, die nicht weisungsgebunden sind, sowie Geschäftspartnern und Leiharbeitern
abzugrenzen. Sie stehen nicht im notwendigen Angestellten- und Beschäftigungs-
verhältnis zum betroffenen Unternehmen, sodass eine Täterschaft nach § 17 Abs. 1
UWG ausscheidet.118 Ein Nichtbeschäftigter kann nur Teilnehmer der Tat sein.

Problematisch ist die Strafbarkeit eines nachträglichen Geheimnisverrats durch aus-
geschiedene Arbeitnehmer. Diese verwirklichen aufgrund der zeitlichen Beschrän-
kung nicht den Tatbestand von § 17 Abs. 1 UWG, machen sich aber gemäß § 17
Abs. 2 UWG strafbar.119

2) Tatgegenstand und Tathandlung

Der Täter muss ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis,120 das ihm aufgrund seines
Beschäftigungsverhältnisses anvertraut oder zugänglich geworden ist und für das
eine Schweigepflicht besteht, während der Geltungsdauer seines Angestellten- oder
Beschäftigungsverhältnisses unbefugt einem Dritten mitgeteilt haben. Eine Mittei-
lung ist jede Bekanntgabe, die zur Kenntniserlangung eines Dritten führt.121 Sie ist
grundsätzlich auch durch Unterlassen gemäß § 13 StGBmöglich, wenn ein Betriebs-
angehöriger die ihm obliegende Pflicht verletzt, die Mitteilung des Geheimnisses an
einen nichtberechtigten Dritten zu verhindern.122

3) Subjektiver Tatbestand

Im subjektiven Tatbestand reicht dolus eventualis bezüglich der objektiven Tatbe-
standsmerkmale nicht aus, sondern es ist erforderlich, dass der Täter aus einem der
folgenden, im Gesetz aufgeführten Gründe handelt123: Geheimnisverrat

1) zu Zwecken des eigenen oder fremden Wettbewerbs,

____________

117 Vgl. Scherf 2013, S. 5.

118 Vgl. Ann 2014, S. 12.

119 Vgl. Kalbfus 2011, S. 126.

120 Zur Definition des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses: siehe Punkt 3.2 in diesem Kapitel.

121 Vgl. Fezer 2010 (Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb),
§ 17, Rn. 34.

122 Vgl. Többens 2000, S. 507; Scherf 2013, S. 5.

123 Die aufgeführten Gründe sind persönliche Merkmale i.S.d. § 28 Abs. 2 StGB. Vgl. Joecks &
Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 59.
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2) aus Eigennutz,

3) zugunsten eines Dritten oder

4) in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens einen Schaden zuzufügen.

Der Täter handelt zu Zwecken desWettbewerbs, wenn er durch den Geheimnisverrat
den Absatz des eigenen oder eines fremden Unternehmens fördern will.124 Eigennüt-
zig ist jedes Verhalten, das zu einer materiellen Besserstellung bei der handelnden
Person führt.125 Das Merkmal „zugunsten eines Dritten“ ist ein Auffangtatbestand
für weitere Motive, z.B. wenn der Täter aus wissenschaftlichen oder staatspoliti-
schen Interessen handelt.126 Eine Schädigungsabsicht ist immer dann gegeben, wenn
der Täter durch sein Handeln einen Dritten materiell oder immateriell schädigen
möchte.127

4) Rechtswidrigkeit

Eine Rechtfertigung des tatbestandlichen Verhaltens kann sich aus (1.) einer (mut-
maßlichen) Einwilligung des Inhabers des Geheimnisses zu seiner Enthüllung bzw.
Weitergabe, (2.) einer öffentlich-rechtlichen Offenbarungspflicht, z.B. eines Zeugen
in einem Strafverfahren gemäß § 138 StGB oder in einem Zivilverfahren gemäß §
883 ff. ZPO, oder (3.) aus einem rechtfertigenden Notstand nach § 34 StGB ergeben.

3.3.1.2 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen auf Basis
unternehmensexterner Angriffe

Der Straftatbestand der unternehmensexternen Angriffe wurde erst durch das bereits
erwähnte 2. WiKG (1986) in § 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG eingeführt,128 um auch dieje-
nigen Täter strafrechtlich verfolgen zu können, die von außen Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisse eines Unternehmens ausspionieren.

1) Täterschaft

Im Gegensatz zu den unternehmensinternen Angriffen nach § 17 Abs. 1 UWG
kommt bei den unternehmensexternen Angriffen nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG jeder
als Täter in Betracht: sowohl der betriebsfremde als auch der hausinterne Täter.129

____________

124 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 60;
Föbus 2011, S. 139 ff.

125 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 62;
Haesen 2014, S. 38; Föbus 2011, S. 144.

126 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 64;
Föbus 2011, S. 145.

127 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 65.

128 Vgl. Kalbfus 2011, S. 130.

129 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 77.
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2) Tatgegenstand und Tathandlung

Wie in § 17 Abs. 1 UWG ist der Tatgegenstand ein Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nis. Der Täter muss sich dieses unter Anwendung technischer Mittel (Nr. 1a), durch
Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses (Nr. 1b) oder unter
Wegnahme einer Sache verschafft oder gesichert haben, in der das Geheimnis ver-
körpert ist (Nr. 1c). Das Sich-Verschaffen des Geheimnisses umfasst den Erwerb der
Verfügungsgewalt über das Geheimnis, z.B. durch Kenntnisnahme.130 Ein Sichern
ist die Speicherung eines schon bekannten Geheimnisses.131Der Täter hatte schon
zuvor Kenntnis davon und möchte es bewahren, indem er es in eine Form bringt, die
ihm einen späteren Zugriff ermöglicht.132 Eine Verwertung des Geheimnisses zum
Zeitpunkt der Sicherung ist nach herrschender Meinung nicht erforderlich.133

Das in § 17 Abs. 2 Nr. 1a UWG genannte Merkmal „unter Anwendung technischer
Mittel“ führt zu einer Einschränkung des Tatbestandes. Diese nahm der Gesetzgeber
zugunsten der Rechtssicherheit in Kauf, um Abgrenzungsprobleme zwischen einer
straflosen und einer strafbaren Informationserlangung zu vermeiden.134Die techni-
schen Mittel müssen in ihrer Anwendung geeignet sein, sich das Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnis zu verschaffen oder es zu sichern.135

Rechtlich problematisch ist die Nachkonstruktion von Produkten, das sogenannte
„Reverse Engineering“. Im Allgemeinen wird durch den Nachbau die Alternative
Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des Geheimnisses verwirklicht, oder der
Täter verschafft sich das Geheimnis unter Anwendung technischer Mittel, indem er
das Produkt computergestützt analysiert.136 Die Tathandlung des Reverse Enginee-
ring erfüllt die Tatbestandsvoraussetzung „unbefugt“ nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 oder
Nr. 2 UWG, sofern der Geheimnisinhaber einer Veröffentlichung seines Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisses nicht zugestimmt hat.137 Neben einer Strafbarkeit nach §
17 UWG können durch das Reverse Engineering Lizenzbedingungen oder gewerb-
liche Schutzrechte verletzt werden.

____________

130 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 85;
Fezer 2010 (Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), § 17,
Rn. 53.

131 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 88;
Haesen 2014, S. 38.

132 Fezer 2010 (Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), § 17,
Rn. 54.

133 Vgl. Scherf 2013, S. 8.

134 Vgl. BT-Drs 10/5058, S. 40.

135 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 79.

136 Vgl. Kalbfus 2011, S. 322.

137 Vgl. Ohly 2014, S. 7; Kalbfus 2011, S. 321–323.
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In den Erwägungsgründen zur Richtlinie EU 2016/943 über den Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen empfehlen der Europäische Rat und das Europäische Parla-
ment, dass das Reverse Engineering bei einem rechtmäßig erworbenen Produkt
rechtlich zulässig sein soll, sofern vertraglich nichts Anderes vereinbart wurde. Die
Richtlinie selber stellt keine Regelungen auf, sieht aber das Problem von Urhebern
und Innovatoren, die regelmäßig in großem Stil von Nachahmungen betroffen sind,
und empfiehlt der Europäischen Kommission zu prüfen, ob es Handlungsbedarf bei
einer Harmonisierung des unlauteren Wettbewerbsrechts gibt (Erwägungsgrund 17).

3) Subjektiver Tatbestand

Wie bei § 17 Abs. 1 UWG muss der Täter neben dem bedingten Vorsatz bei den
objektiven Tatbestandsmerkmalen auch eines der in Abs. 1 aufgeführten persönli-
chen Merkmale verwirklichen.

3.3.1.3 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, Geheimnishehlerei

Bei der unbefugten Geheimnisverwertung bzw. Geheimnishehlerei nach § 17 Abs. 2
Nr. 2 UWG geht es um die wirtschaftliche Verwertung eines Geheimnisses oder um
die Perpetuierung des unternehmensinternen oder -externen Angriffs durch die Wei-
tergabe an eine dritte Person.

1) Täterschaft

Täter kann jedermann sein, also der ehemalige Beschäftigte ebenso wie ein Ange-
stellter des Unternehmens oder ein Externer.138

2) Tatgegenstand und Tathandlung

Die strafrechtlich relevante Handlung bezieht sich auf ein Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnis, das der Täter unbefugt verwertet oder jemandem mitgeteilt hat. Dieses
Erfordernis kann durch drei Modalitäten verwirklicht werden, wobei die ersten bei-
den Möglichkeiten Vortaten aus § 17 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 UWG voraussetzen: (1.)
Das Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis wird durch eine in Abs. 2 bezeichnete Mit-
teilung erlangt; (2.) das Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis wird durch eine eigene
oder fremde Handlung im Sinne von Abs. 2 Nr. 1 erlangt; oder (3.) jemand hat sich
das Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis unbefugt verschafft oder gesichert. Die dritte
Tatbestandsalternative wird im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot nach Art. 103
Abs. 2 GG aufgrund ihrer weit gefassten, generalklauselartigen Formulierung zum
Teil als zu unbestimmt angesehen.139

____________

138 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 94;
Scherf 2013, S. 6.

139 Vgl. Etter 1989, S. 120; Haesen 2014, S. 39.
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Die Verwertung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses umfasst dessen wirt-
schaftlich bedeutende Nutzung, die über sein bloßes Innehaben hinausgeht und zeit-
lich nicht beschränkt ist.140Die Mitteilung eines Geheimnisses bezieht sich auf die
Möglichkeit eines Dritten, Kenntnis davon zu erlangen (siehe § 17 Abs. 1 UWG).

3) Subjektiver Tatbestand

Der subjektive Tatbestand umfasst, wie bei § 17 Abs. 1 UWG, bedingten Vorsatz im
Hinblick auf die objektiven Tatbestandsmerkmale sowie die Verwirklichung eines
der dort genannten persönlichen Merkmale.

3.3.1.4 Versuchsstrafbarkeit

Gemäß § 23 Abs. 1 StGB ist der Versuch eines Verbrechens stets strafbar, der eines
Vergehens jedoch nur, wenn dies ausdrücklich im Gesetz bestimmt ist. Da der Verrat
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen aufgrund der Mindeststrafe von weniger
als einem Jahr ein Vergehen i.S.v. § 12 StGB ist, muss die Versuchsstrafbarkeit ge-
setzlich normiert sein. Diese Regelung findet sich in § 17 Abs. 3 UWG, wonach auch
der Versuch des Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen strafbar ist.

3.3.1.5 Besonders schwerer Fall

Bei besonders schweren Fällen des Verrats von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen ist gemäß § 17 Abs. 4 UWG ein erhöhtes Strafmaß von bis zu fünf Jahren mög-
lich, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt (Nr. 1), das Geheimnis im Ausland ver-
wertet werden soll (Nr. 2) oder vom Täter selbst im Ausland verwertet wird (Nr. 3).

„Ausland“ wird üblicherweise als Gebiet außerhalb des Inlands verstanden.141 Trotz
der besonderen Wettbewerbssituation innerhalb des Europäischen Binnenmarktes
sind andere Länder innerhalb der EU als Ausland i.S.v. § 17 Abs. 4 UWG anzusehen.
Zum einen hat der Gesetzgeber bei der UWG-Reform im Jahr 2004 auf eine
Änderung verzichtet, zum anderen ist die Verfolgung von Rechtsansprüchen auch
innerhalb der EU noch immer schwierig.142 Soll das Geheimnis im Ausland verwer-
tet werden (Nr. 2), so muss der Täter zumindest mit der Möglichkeit dessen wirt-
schaftlicher Nutzung im Ausland rechnen und diese billigend in Kauf nehmen.143

Unerheblich ist, ob es zu einer Verwertung gekommen ist. Wird das Geheimnis vom
Täter selber im Ausland verwertet (Nr. 3), so muss jedoch mit der Verwertung des
Geheimnisses bereits begonnen worden sein.144

____________

140 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 17 UWG, Rn. 106;
OLG Saarbrücken, Urteil des Ersten Zivilsenats vom 24.07.2002 - 1 U 901/01.

141 Vgl. Bott 2015, S. 342.

142 Vgl. Bott 2015, S. 343.

143 Vgl. Bott 2015, S. 344.

144 Vgl. Scherf 2013, S. 11.
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3.3.1.6 Verwertung von Vorlagen

Die Verwertung von Vorlagen, die sogenannte Vorlagenfreibeuterei, die in § 18
UWG geregelt ist, soll das Vertrauen der Urheber schützen, wenn sie Dritten im
Rahmen einer Arbeitsteilung freiwillig Informationen zukommen lassen.145

1) Täterschaft und Tathandlung

Die Strafvorschrift nach § 18 Abs. 1 UWG ist ein Jedermannsdelikt, auch wenn An-
gehörige des Unternehmens als potenzielle Täter ausscheiden. Dieser Schluss ergibt
sich aus der gesetzlichen Formulierung, dass der Täter „im geschäftlichen Verkehr“
handeln muss, was innerbetriebliche Vorgänge ausschließt.146 Täter kann also (außer
den Betriebsangehörigen) jeder sein, dem Vorlagen oder technische Vorschriften an-
vertraut worden sind. Damit ist das Tatobjekt enger begrenzt als beim Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnis.147 Eine Vorlage ist alles, was als Grundlage oder Vorbild
für die Herstellung eines neuen Produkts oder als Know-how für eine Dienstleistung
in Frage kommt.148 Vorschriften hingegen sind ausdrückliche Anleitungen, die sich
auf technische Vorgänge beziehen.149 Die beiden Begriffe sind mitunter schwer von-
einander abzugrenzen und schließen sich gegenseitig nicht aus; z.B. können Vorla-
gen auch technische Vorschriften enthalten. Als Beispiele für technische Vorschrif-
ten nennt das Gesetz Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte und Rezepte (§
18 Abs. 1 S. 1 UWG). Anvertraut sind Vorlagen und technische Vorschriften immer
dann, wenn sie vertraglich oder außervertraglich mit der ausdrücklichen oder kon-
kludenten Verpflichtung überlassen wurden, sie nur im Sinne des Anvertrauenden
zu verwerten.150 Bei offenkundigen Tatsachen scheidet eine Tatbestandsverwirkli-
chung also aus. Tathandlungen können das unbefugte Verwerten oder die unbefugte
Mitteilung an jemanden sein (zu den Definitionen siehe oben bei § 17 Abs. 2 Nr. 2
UWG).

2) Subjektiver Tatbestand

Auch der subjektive Tatbestand des § 18 UWG erfordert neben dem bedingten Vor-
satz im Hinblick auf die objektiven Tatbestandsmerkmale die Verwirklichung eines
der in § 17 Abs. 1 UWG genannten Beweggründe.151

____________

145 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 18 UWG, Rn. 6.

146 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 18 UWG, Rn. 9;
Scherf 2013, S. 9; Többens 2000, S. 510.

147 Vgl. Kalbfus 2011, S. 150.

148 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 18 UWG, Rn. 13.

149 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 18 UWG, Rn. 18;
Kalbfus 2011, S. 150-151.

150 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 18 UWG, Rn. 19.

151 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 18 UWG, Rn. 29;
Kalbfus 2011, S. 154.
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3) Versuchsstrafbarkeit

Nach § 18 Abs. 2 UWG ist auch der Versuch strafbar.

3.3.1.7 Verleiten und Erbieten zum Verrat

Das Verleiten und Erbieten zum Verrat gemäß § 19 UWG ist ein Auffangtatbestand,
um auch Vorbereitungshandlungen (§ 19 Abs. 1 UWG) und konspirative Handlun-
gen (§ 19 Abs. 2 UWG) im Vorfeld der §§ 17, 18 UWG unter Strafe zu stellen.152

Als Täter kommt hier jedermann in Betracht.

Gemäß § 19 Abs. 1 UWG muss der Täter zum Zwecke des Wettbewerbs oder aus
Eigennutz einen anderen zu einem Vergehen nach §§ 17, 18 UWG anstiften, dies
versuchen oder sich einem anderen zu diesem Vergehen erbieten. Nach § 19 Abs. 2
UWG wird das Erbieten, die Annahme des Erbietens eines anderen sowie die Ver-
abredung unter Strafe gestellt, eine Straftat nach §§ 17 oder 18 UWG zu begehen
oder zu ihr anzustiften. Erbieten ist die ernst gemeinte, ausdrücklich oder konkludent
abgegebene Erklärung, eine Straftat begehen zu wollen.153Die Annahme des Erbie-
tens ist die ernst gemeinte Zustimmung durch einen anderen, die Tat gemeinsam zu
begehen. Beim Verabreden wiederum muss eine mittäterschaftliche oder anstiftende
Handlung von mindestens zwei Tätern gegeben sein.154

Der Vorsatz des Täters ist ein doppelter Anstiftervorsatz, der sich sowohl auf das
Hervorrufen des Tatentschlusses einer anderen Person als auch auf die von einem
anderen begangene Tat beziehen muss.155

3.3.1.8 Strafantrag

Geheimnisverrat und Geheimnishehlerei werden gemäß § 17 Abs. 5 UWG ebenso
wie die Vorlagenfreibeuterei gemäß § 18 Abs. 3 UWG und das Verleiten und Erbie-
ten zum Verrat gemäß § 19 Abs. 4 UWG nur auf Antrag verfolgt. Strafantragsbe-
rechtigt ist gemäß § 77 Abs. 1 StGB der Verletzte (soweit das Gesetz nichts anderes
bestimmt). Diese Taten sind jedoch keine reinen Antragsdelikte. Nimmt die Staats-
anwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse an, so kann sie die Tat auch ohne
Antrag des Geschädigten verfolgen. Nach Nr. 260b der Richtlinien für das Strafver-
fahren und Bußgeldverfahren (RiStBV)156 ist bei der Verletzung von Geschäfts- oder

____________

152 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 19 UWG, Rn. 13;
Scherf 2013, S. 10.

153 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 19 UWG, Rn. 14.

154 Vgl. Joecks & Miebach 2012-2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 19 UWG, Rn. 14.

155 Vgl. Joecks & Miebach 2012-2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 18 UWG, Rn. 15.

156 Die Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren sind Verwaltungsvorschriften, die vom
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz gemeinsam mit den Landesjustizministe-
rien erlassen werden. Sie haben keine Rechtskraft nach außen, binden aber die weisungsgebun-
denen Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden und sollen ihnen, aber auch der Justiz eine Ori-
entierung für Straf- und Bußgeldverfahren geben.
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Betriebsgeheimnissen ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung
anzunehmen, wenn

1) der Täter wirtschaftsstrafrechtlich157 vorbestraft ist;

2) ein erheblicher Schaden droht oder bereits eingetreten ist;

3) die Tat gegen mehrere Unternehmen gerichtet ist; oder

4) der Verletzte in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht ist.

Bei einem besonders schweren Fall soll das öffentliche Interesse nur ausnahmsweise
verneint werden. Allerdings muss die Staatsanwaltschaft von dem strafrechtlich re-
levanten Vorgang Kenntnis erlangt haben. Da oft erst mit der Einschaltung der Straf-
verfolgungsbehörden und einem etwaigen Strafverfahren Geheimnisse oder auch der
Vorfall an sich der Öffentlichkeit bekannt zu werden drohen, ist fraglich, inwieweit
das geschädigte Unternehmen überhaupt an einer strafrechtlichen Verfolgung inte-
ressiert ist und einen Strafantrag stellt oder die Strafverfolgungsbehörden in Kennt-
nis setzt.158

3.3.1.9 Auslandstat

Grundsätzlich findet das deutsche Strafrecht gemäß § 3 StGB nur bei Taten Anwen-
dung, die im Inland begangen werden. Der Begriff des Inlands umfasst das staats-
rechtliche Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.159 Die Vorschriften zum Ge-
heimnisschutz im UWG verweisen jedoch in §§ 17 Abs. 6, 18 Abs. 4 und 19 Abs. 5
UWG auf die Anwendbarkeit des § 5 Nr. 7 StGB. Demnach wird das deutsche Straf-
recht auch bei im Ausland begangenen Taten angewendet, sofern Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnisse eines Unternehmens verletzt wurden, das entweder in Deutsch-
land seinen Sitz hat oder bei einem Sitz im Ausland von einem Unternehmen mit
Sitz im Inland abhängig ist oder einen Konzern bildet. Geschützt ist also nur das
Tochterunternehmen, das eng mit dem inländischen Mutterunternehmen verbunden
ist, nicht aber z.B. die in § 18 Abs. 2 AktG beschriebenen rechtlich selbstständigen
Unternehmen eines Konzerns.

____________

157 Der Begriff „wirtschaftsstrafrechtlich“ ist nicht legal definiert. In Anlehnung an § 74c GVG, der
die Zuständigkeit von Wirtschaftsstrafkammern beschreibt, können Personen, die wegen in §
74c GVG aufgezählten Strafnormen verurteilt wurden, als wirtschaftsstrafrechtlich vorbestraft
gelten.

158 Vgl. Park 2013 (Kapitalmarktstrafrecht, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Finanzaufsicht,
Compliance, Handkommentar), Teil 3, Kap. 9, Rn. 16.

159 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2013, § 3, Rn. 4.



3. Normativer Rahmen 33

3.4 Strafrechtlicher Schutz von Daten

Der Zugriff auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse kann nicht nur physisch, son-
dern auch durch einen technischen Zugriff auf Rechnersysteme erfolgen. Im Ver-
gleich zur physischen Kriminalität ist der technische Zugriff auf Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisse, die in Form von Daten gespeichert sind, anonymer, schneller und
kostengünstiger durchzuführen. Gerade Großangriffe auf Informationssysteme von
Unternehmen können einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen und
bedürfen daher auch eines strafrechtlichen Schutzes.160

Um die strafrechtlichen Vorschriften zum Schutz gegen Angriffe auf Informations-
systeme innerhalb der EU anzugleichen, erließen das Europäische Parlament und der
Europäische Rat die Richtlinie 2013/40/EU über den Angriff auf Informationssys-
teme, die den Rahmenbeschluss 2005/222/JI des Rates ersetzt. Parlament und Rat
betonten in den Erwägungen dazu die Bedeutung von Informationssystemen u.a. für
die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der EU sowie das Bedrohungspoten-
zial von Angriffen für den öffentlichen und privaten Sektor. Mit der Richtlinie be-
schlossen sie Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen. Die
Mitgliedsstaaten wurden aufgefordert, rechtswidrige Systemeingriffe, Eingriffe in
Daten und deren rechtswidriges Abfangen unter Strafe zu stellen, sofern kein leichter
Fall vorliegt. Zudem dient die Richtlinie einer verbesserten Kooperation von Justiz-
und anderen zuständigen Behörden.

Auf der Ebene des Europarates wurde zum Schutz vor Computerkriminalität im Jahr
2001 das Übereinkommen über Computerkriminalität (Budapester Konvention) ver-
abschiedet. In der Präambel betont der Europarat die Notwendigkeit, „Handlungen
gegen die Vertraulichkeit, Unversehrtheit und Verfügbarkeit von Computersyste-
men, Netzen und Computerdaten sowie den Missbrauch solcher Systeme, Netze und
Daten zu verhüten“161und unter Strafe zu stellen. Wie in der Richtlinie 2013/40/EU
sollen nach Art. 2 bis 5 des Übereinkommens der rechtswidrige Zugang, das rechts-
widrige Abfangen, der Eingriff in Daten sowie in ein System in denjenigen Staaten
unter Strafe gestellt werden, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind. Zudem
sollen die Vertragsparteien nach Art. 23 des Übereinkommens so weit wie möglich
miteinander kooperieren.

Im deutschen Recht richtet sich die Strafbarkeit bei unrechtmäßigen Zugriffen auf
Rechnersysteme nach den §§ 202a–202d, 204, 303a, 303b StGB. Diese Strafvor-
schriften schützen nicht nur Geheimnisse, sondern auch die Integrität von Daten an
sich.

____________

160 Zur Strategie der EU siehe Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12.08.2013 zu Angriffen auf Informationssysteme und zur Ersetzung des Rahmenbeschlus-
ses 2005/222/JI des Rates.

161 Europarat 2001, S. 1.
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Tabelle 2 Überblick über die Vorschriften zum Schutz von Daten

§ 202a StGB Ausspähen von Daten

§ 202b StGB Abfangen von Daten

§ 202c StGB Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten

§ 202d StGB Datenhehlerei

§ 204 StGB Verwertung fremder Geheimnisse

§ 303a StGB Datenveränderung

§ 303b StGB Computersabotage

3.4.1 Ausspähen von Daten

Das Ausspähen von Daten gemäß § 202a StGB ist im Abschnitt über die Verletzung
des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs geregelt. Der Straftatbestand schützt
jedoch nicht nur das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen in Bezug auf seinen
persönlichen Lebens- und Geheimbereich, sondern auch sein (wirtschaftliches) Inte-
resse an den Informationen, die in Daten, Dateien oder Datensystemen verkörpert
sind.162 Im Gegensatz zu § 17 UWG müssen die Daten bei § 202a StGB gegen den
Zugriff eines Dritten besonders gesichert sein. Sofern ein Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnis betroffen ist, kann der Tatbestand des Ausspähens von Daten in Tateinheit
zu § 17 UWG stehen.

Als Täter kommt jeder in Betracht, der sich oder einem anderen unbefugt den Zugriff
auf besonders gesicherte Daten verschafft. Nach der Legaldefinition in § 202a Abs.
2 StGB sind nur solche Daten erfasst, die elektronisch, magnetisch oder auf andere
Weise nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. Ge-
speichert sind Daten nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 BDSG immer dann, wenn sie zum Zweck
ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung auf einem Datenträger erfasst, aufgenom-
men oder aufbewahrt wurden. Die Daten dürfen nicht für den Täter bestimmt und
müssen gegen den unberechtigten Zugang besonders gesichert sein. Der Begriff des
Zugangs umfasst jede technische oder physische Einwirkung auf den Datenspeicher
sowie den physischen Zugang zum System.163 Gesichert sein können die Daten so-
wohl durch mechanische Sicherungen als auch durch Soft- und Hardware-integrierte
Sicherungen. Bei einer Software-Sicherung reichen z.B. Passwörter oder Verschlüs-
selungen aus; das Abspeichern von Daten unter einem anderen Dateinamen genügt

____________

162 Vgl. Schultz 2006, S. 778–779.
163 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 202a, Rn. 8.
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hingegen nicht.164Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Daten gesichert sind,
wenn der Geheimhaltungswille des Verfügungsberechtigten durch eine Sicherung
deutlich wird.

Der Täter muss sich oder einem anderen die Daten verschaffen, indem er das Siche-
rungssystem überwindet. Eine Kenntnisnahme der Daten durch den Täter ist nicht
erforderlich. Der Täter muss zudem unbefugt handeln, d.h. es darf keine (mutmaßli-
che) Einwilligung des Verfügungsberechtigten vorliegen.165

3.4.2 Abfangen von Daten

Der Straftatbestand des Abfangens von Daten gemäß § 202b StGB wurde aufgrund
von Art. 3 der bereits genannten Budapester Konvention des Europarates in das
Strafgesetzbuch eingeführt. Die Vorschrift ähnelt § 201 StGB bezüglich des unbe-
fugten Abhörens und Aufzeichnens von Telefongesprächen. Geschütztes Rechtsgut
ist das formelle Geheimhaltungsinteresse des Verfügungsberechtigten an einer In-
formation, die nichtöffentlich übermittelt wird.166 Damit sollen z.B. verschlüsselte
Datenpakete geschützt werden, die via Internet-Chats, E-Mails oder VoIP übertragen
werden.167

Strafbar macht sich, wer sich oder einem anderen unbefugt und unter Anwendung
von technischen Mitteln Daten (i.S.d. § 202a Abs. 2 StGB), die nicht für ihn be-
stimmt sind, aus einer nicht-öffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektro-
magnetischen Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft. Die übermit-
telten Daten müssen zwar gesichert sein, eine besondere Sicherung (wie in § 202a
StGB) ist jedoch nicht erforderlich.168 Damit sind also auch nicht-öffentlich geführte
Telefongespräche und E-Mails erfasst, die durch Daten übertragen werden.

3.4.3 Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten

Mit der Vorbereitung des Ausspähens und Abfangens von Daten gemäß § 202c StGB
hat der Gesetzgeber, ähnlich wie bei § 19 UWG, auch die Vorbereitungshandlungen
einer Straftat nach den §§ 202a, 202b StGB unter Strafe gestellt.

Der Täter erfüllt die Tatbestände nach den §§ 202a, 202b StGB dadurch, dass er sich
oder einem anderen (unbefugten) Zugang zu Daten verschafft. Dazu erzeugt er Pass-
wörter, Sicherungscodes oder Computerprogramme, die den Zugang zu den ge-
wünschten Daten ermöglichen, verkauft sie oder verschafft die Programme sich oder

____________

164 Vgl. Hilgendorf 1996, S. 702–703.
165 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 202a StGB, Rn. 49.

166 Vgl. BT-Drs 16/3656, S. 11.

167 Vgl. Schultz 2006, S. 780.

168 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 202b, Rn. 3.
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einem Dritten. Der Vorsatz muss sich einerseits auf die objektiven Tatbestandsmerk-
male beziehen und andererseits darauf, eine der beschriebenen Straftaten zu begehen.
Fraglich ist, bis zu welchem Punkt der Täter bei der Herstellung oder dem Download
eines Programms die spätere Straftat konkretisiert haben muss. Das Bundesverfas-
sungsgericht nimmt ein taugliches Tatobjekt nur dann an, wenn es mit der Absicht
entwickelt wurde, es zur Begehung der genannten Straftaten einzusetzen.169 Die
Frage, ob der Täter wissentlich oder mit Absicht handelt, ist aufgrund der Anforde-
rungen, die an das Tatobjekt gestellt werden, eher theoretischer Natur.170

3.4.4 Datenhehlerei

Der Straftatbestand der Datenhehlerei gemäß § 202d StGB wurde mit dem „Gesetz
zur Vorratsdatenspeicherung und Datenhehlerei“ im Jahr 2015 in das Strafgesetz-
buch eingeführt. Die Vorschrift bietet – ähnlich wie die Geheimnishehlerei nach §
17 Abs. 2 UWG – die Möglichkeit, die weitere Verwertung der rechtswidrig erlang-
ten Daten strafrechtlich zu verfolgen.

Der Täter muss die Daten, die entweder nicht allgemein zugänglich sind oder die ein
anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat,

1) sich oder einem anderen verschaffen,

2) einem anderen überlassen,

3) verbreiten oder

4) sonstwie zugänglich machen.

Ausgenommen von diesem Straftatbestand sind nach § 202d Abs. 3 StGB Handlun-
gen, die jemand zur Erfüllung seiner dienstlichen und beruflichen Pflichten ausübt.

Die Einführung des Straftatbestandes der Datenhehlerei war umstritten. Der Gesetz-
geber begründete die Notwendigkeit für einen neuen Straftatbestand damit, dass die
geltenden strafrechtlichen Regelungen für den unerlaubten Handel mit gestohlenen
Daten unzureichend seien und Schutzlücken aufwiesen.171 Kritiker weisen darauf
hin, dass es speziellere Regelungen zum Schutz von Daten gebe (BDSG, TKG oder
UWG). Sie befürchten, dass der Straftatbestand dazu dienen könnte, die Meinungs-
und Pressefreiheit, vor allem die Tätigkeit von investigativen freiberuflichen Jour-
nalisten einzuschränken, da dies nicht unter den Ausnahmetatbestand fiele.172 Zu-
dem würden Staatsdiener, z.B. Beamte, die sogenannte Steuersünder-CDs angekauft

____________

169 Vgl. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 18.05.2009 – 2 BvR 2233/07, 2 BvR 1151/08,
2 BvR 1524/08, in: ZUM 2009, S. 745 (749).

170 Vgl. Brodowski & Freiling 2011, S. 118.

171 Vgl. BT-Drs 18/5088, S. 3.

172 Vgl. Ferner o. D.
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hätten, durch § 202d StGB privilegiert, da Handlungen ausgenommen seien, die je-
mand zur Erfüllung seiner dienstlichen oder beruflichen Pflichten ausübt.173

3.4.5 Strafantrag

Gemäß § 205 Abs. 1 StGBwerden die Straftaten nach den §§ 202a, 202b, 202d StGB
nur auf Antrag verfolgt, außer wenn die Strafverfolgungsbehörde die Strafverfol-
gung wegen eines besonderen öffentlichen Interesses von Amts wegen für geboten
hält.

3.4.6 Datenveränderung

Die Strafvorschrift der Datenveränderung gemäß § 303a StGB dient dem Recht des
Verfügungsberechtigten auf die unversehrte Verwendbarkeit von den in den Daten
gespeicherten Informationen. Auf einen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder
ideellen Wert kommt es nicht an.174 Der Tatbestand der Datenveränderung kann
ebenso wie die Computersabotage gemäß § 303b StGB im Zusammenhang mit einer
Spionagehandlung verwirklicht werden, wenn schadhafte Programme wie Viren,
Trojaner oder Würmer auf einem fremden Rechner installiert werden.175

Der Begriff „Daten“ bestimmt sich nach der Legaldefinition in § 202a Abs. 2 StGB
und umfasst Daten, die elektronisch, magnetisch oder sonstwie nicht unmittelbar
wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. Als Tathandlungen kommen
das Löschen, das Unterdrücken, das Unbrauchbarmachen und die Veränderung von
Daten in Betracht. Gelöscht sind Daten, wenn sie vollständig und unwiederbringlich
unkenntlich gemacht worden sind. Beim Unterdrücken der Daten hat der Verfü-
gungsberechtigte keinen Zugang mehr, während Daten dann unbrauchbar sind, wenn
sie nicht mehr für die bestimmungsgemäße Datenverarbeitung eingesetzt werden
können.176 Verändert sind Daten, wenn ihr ursprünglicher Aussagegehalt geändert
wurde und sie dadurch einen anderen Informationsgehalt oder Aussagewert bekom-
men.177

Gemäß § 303c StGB wird die Datenveränderung nur auf Antrag strafrechtlich ver-
folgt.

____________

173 Vgl. Baumhöfener o. D.

174 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 303, Rn. 2.

175 Vgl. Brodowski & Freiling 2011, S. 119.

176 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 303a StGB, Rn. 13,
Rn. 14.

177 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 202a StGB, Rn. 15.
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3.4.7 Computersabotage

Mit der Einführung der Computersabotage durch das 2. WiKG (1986) sollte die Da-
tenverarbeitung, die für Wirtschaftsunternehmen eine wichtige Rolle spielt, straf-
rechtlich unter Schutz gestellt werden.

Computersabotage liegt vor, wenn die für einen Betrieb, ein fremdes Unternehmen
oder eine Behörde wesentliche Datenverarbeitung gestört wurde. Eine Störung ist
eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung des reibungslosen Ablaufs der Datenver-
arbeitung und kann durch eine Datenveränderung (gem. § 303a Abs. 1 StGB) oder
durch das Zerstören, Beschädigen, Unbrauchbarmachen, Beseitigen oder Verändern
einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datenträgers vorgenommen werden.

3.5 Strafrechtlicher Schutz weiterer Geheimnisse

Grundsätzlich können auch Privat- oder Dienstgeheimnisse Gegenstand von Wirt-
schaftsspionage und Konkurrenzausspähung sein, wenn ein Betriebs- oder Unterneh-
mensgeheimnis betroffen ist. Das ist dann der Fall, wenn das Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnis einer besonderen Berufsgruppe anvertraut wurde, die in § 203 StGB
abschließend aufgelistet ist. In der Praxis spielt die Verletzung von Privat- oder
Dienstgeheimnissen, die in Tateinheit zu den Strafvorschriften der §§ 17 ff. UWG
stehen, eine untergeordnete Rolle.

Der Vollständigkeit halber seien auch die Strafvorschriften zum Schutz von weiteren
Geheimnissen erwähnt, wie dem Post- und Fernmeldegeheimnis, dem Dienstge-
heimnis nach § 353b StGB oder dem Steuergeheimnis gemäß § 355 StGB, die von
Spionageaktivitäten betroffen sein könnten.

Tabelle 3 Übersicht über Vorschriften zum Schutz weiterer Geheimnisse

§ 201 StGB Verletzung und Vertraulichkeit des Wortes

§ 202 StGB Verletzung des Briefgeheimnisses

§ 203 StGB Verletzung von Privatgeheimnissen

§ 204 StGB Verwertung fremder Geheimnisse

§ 206 StGB Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses

§ 353b StGB Schutz von Dienstgeheimnissen

§ 355 StGB Verletzung des Steuergeheimnisses
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3.5.1 Verletzung von Privatgeheimnissen

Der Tatbestand der Verletzung von Privatgeheimnissen gemäß § 203 StGB dient
dem Schutz des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs sowie dem Vermögens-
schutz, wenn Unternehmensgeheimnisse betroffen sind.178 Die Vorschrift ist ein
Sonderdelikt, d.h. Täter können nur Angehörige der in § 203 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 StGB
aufgeführten Berufsgruppen, Amtsträger nach § 203 Abs. 2 StGB oder Gehilfen im
Sinne von § 203 Abs. 3 StGB sein. Die Verwirklichung der Tatbestände kommt z.B.
dann in Betracht, wenn einem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt (§
203 Abs. 1 Nr. 3 StGB) ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis anvertraut wurde
oder er von einem solchen erfahren hat. Bei den Amtsträgern nach § 203 Abs. 2 Nr.
1 StGB muss ein Dienstgeheimnis verletzt sein. Unter Dienstgeheimnissen werden
gemäß § 353b StGB solche Geheimnisse verstanden, die einem Amtsträger, einem
für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einer Person anvertraut
wurden, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsgesetz wahr-
nimmt.

Dem Täter muss ein fremdes Geheimnis anvertraut sein. Fremd ist ein Geheimnis,
wenn es eine andere Person betrifft.179Dabei muss es sich um eine wahre Tatsache
handeln. Unwahre Angaben sind nicht durch den Straftatbestand geschützt.180 An-
vertraut oder bekannt geworden ist jemandem ein Geheimnis dann, wenn es dem
Schweigepflichtigen im Zusammenhang mit seiner Berufstätigkeit mitgeteilt (anver-
traut)181 worden ist oder wenn der Schweigepflichtige kraft Berufsausübung in sons-
tigerWeise davon erfahren hat (es ihm also bekannt geworden ist).182 Der Täter muss
das Geheimnis offenbart, d.h. einem Dritten mitgeteilt haben, der das Geheimnis
noch nicht kannte. Die Mitteilung muss ohne Befugnis erfolgen. Wie unter § 202a
StGB beschrieben, darf keine (mutmaßliche) Einwilligung des Verfügungsberech-
tigten vorliegen, die das Verhalten des Täters rechtfertigen würde. Gerechtfertigt ist
die Offenbarung des Geheimnisses, wenn eine gesetzliche Pflicht zur Offenbarung
besteht.183 Auf der Ebene des subjektiven Tatbestands reicht bedingter Vorsatz für
die objektiven Tatbestandsmerkmale aus. Allerdings muss der Täter wissen, dass
ihm das Geheimnis nur aufgrund seiner Stellung bekannt gegeben oder anvertraut
wurde.184

Ein Strafantrag ist gemäß § 205 Abs. 1 StGB erforderlich.

____________

178 Vgl. Rogall 1983, S. 3.

179 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 203, Rn. 25.

180 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 203, Rn. 14.

181 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 203, Rn. 8.

182 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 203, Rn. 9.

183 Siehe Punkt 3.3.1.1, dort unter 4) Rechtswidrigkeit.

184 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 203, Rn. 48.
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3.5.2 Verwertung fremder Geheimnisse

§ 204 StGB, der sich mit der Verwertung fremder Geheimnisse befasst, ist eine Er-
gänzung des § 203 StGB. Tauglicher Täter kann nur jemand sein, der den in § 203
StGB abschließend aufgeführten Berufsgruppen oder Amtsträgern zuzuordnen ist.
Auch muss es sich wieder um ein fremdes, anvertrautes Geheimnis handeln. Das
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis ist als Beispiel für ein Geheimnis im Gesetzes-
wortlaut genannt. Das fremde, anvertraute Geheimnis muss verwertet, d.h. zur Ge-
winnerzielung zum eigenen oder dem Vorteil eines Fremden genutzt worden sein.185

Wie beim Ausspähen von Daten gemäß § 202a StGB muss der Täter unbefugt han-
deln.

Gemäß § 205 Abs. 1 StGB wird die Tat nur auf Antrag verfolgt.

3.6 Korruption im Zusammenhang mit der Verletzung von
Geheimnissen

Korruptionsdelikte können bei der Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung
eine Rolle spielen – auch wenn sie kaum praktische Relevanz haben –, wenn sich ein
Angestellter eines Unternehmens für eine unlautere Bevorzugung im Wettbewerb
oder ein Amtsträger für seine Dienstausübung einen Vorteil versprechen lässt oder
einen Vorteil gewährt, verspricht oder anbietet.186 Während die §§ 299 ff. StGB vor
allem den freien Wettbewerb schützen,187 dienen die §§ 331 ff. StGB der Lauterkeit
des öffentlichen Dienstes.188 In jenem Arbeitskontext wären denkbare Fallkonstella-
tionen, dass ein Amtsträger oder dort Verpflichteter geschützte Geheimnisse verrät
oder ein Verfahren wegen des Verstoßes dagegen nicht betreibt, um sich oder einer
anderen Person einen Vorteil zu verschaffen. Denn auch der Missbrauch einer
Diensthandlung wird vom Begriff der „Diensthandlung“ erfasst.189 Im geschäftli-
chen Verkehr ist der Fall denkbar, dass ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis gegen
einen Vorteil von einem Unternehmensangestellten an einen Nichtberechtigten wei-
tergegeben wird und dieser durch die Kenntnis des Geheimnisses beim Bezug von
Waren oder Dienstleistungen bevorzugt wird, z.B. durch seine Kenntnis von Kalku-
lationsgrundlagen. Von § 299 StGB sind ausschließlich illegale Geschäfte ausge-

____________

185 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 204, Rn. 3.

186 Vgl. Dreher, Kulka & Rittner 2014, S. 146.

187 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 299, Rn. 2.

188 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 331, Rn. 2.

189 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 331, Rn. 6.
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nommen, nicht aber Taten, die im Zusammenhang mit einer legalen Tätigkeit ste-
hen.190 Zur Umsetzung internationaler Vorgaben191 trat im November 2015 das Ge-
setz zur Bekämpfung von Korruption in Kraft, durch das die Vorschrift zur Bestech-
lichkeit und Bestechung in der Privatwirtschaft ausgedehnt und ebenso wie die
Amtsträgerkorruption auf Auslandstaten erweitert wurde. § 299 StGB wurde um das
sogenannte „Geschäftsherrenmodell“ erweitert, sodass nun in § 299 Abs. 1 Nr. 2
bzw. § 299 Abs. 2 Nr. 2 auch die Vorteile erfasst werden, die ein Angestellter oder
Beauftragter eines Unternehmens ohne dessen Einwilligung als Gegenleistung für
die Verletzung seiner Pflichten gegenüber diesem Unternehmen anbietet, verspricht
oder gewährt bzw. sich anbieten, versprechen oder gewähren lässt. Kritisiert wird
die Erweiterung des Straftatbestandes deswegen, weil das Unternehmen durch den
Erlass interner Richtlinien strafbarkeitsbegründende Pflichten für seine Angestellten
aufstellen kann, was aufgrund des Bestimmtheitsgebots nach Art. 103 Abs. 2 GG
kritisch ist.192 Begrenzt wird die Vorschrift dadurch, dass sich die Handlung auf den
Bezug von Waren oder Dienstleistungen beziehen muss. Eine Haftung des Unter-
nehmens ist über § 30 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) möglich.193

3.7 Strafrechtlicher Geheimnisschutz in Nebengesetzen

Das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis ist im deutschen Recht nicht nur durch das
UWG, sondern durch weitere Nebengesetze strafrechtlich geschützt. Dabei handelt
es sich überwiegend um echte Sonderdelikte, bei denen nur Täter sein kann, wer eine
im Gesetz beschriebene Sonderstellung innehat, z.B. als Geschäftsführer einer
GmbH (§ 85 GmbHG), als Prüfer bei einer Rechnungslegung (§ 19 PublG) oder als
Vertrauensperson von Schwerbehinderten (§ 155 SGB IX). Zu beachten ist, dass §
333 HGB lex specialis zu § 404 AktG, den §§ 203, 204 StGB und zu § 85 GmbHG
ist.194 § 120 BetrVG (Geheimhaltungspflicht der Betriebsverfassungsorgane, Ge-
werkschaftsvertreter und Sachverständigen) wiederum steht in Idealkonkurrenz zu §
17 UWG. In der folgenden Tabelle findet sich eine Übersicht über Strafvorschriften,
die ebenfalls durch die Konkurrenzausspähung verwirklicht sein können.

____________

190 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 299, Rn. 5.

191 Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und
des Europäischen Rates vom 12. August 2013 über Angriffe auf Informationssysteme und zur
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2005/222/JI des Europäischen Rates sowie der Richtlinie
2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 19. November 2008
über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt.

192 Vgl. Pasewaldt 2015.

193 Siehe Punkt 3.9.3 in diesem Kapitel.

194 Vgl. Park 2013, Teil 3, Kap. 9, Rn. 34.
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Tabelle 4 Strafrechtlicher Geheimnisschutz in Nebengesetzen

§ 93 AktG Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder

§ 116 AktG Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der

Aufsichtsratsmitglieder

§ 404 AktG Verletzung der Geheimhaltungspflicht

§ 120 BetrVG Geheimhaltungspflicht der Betriebsverfassungsorgane,

Gewerkschaftsvertreter und Sachverständigen

§ 43 BDSG Unbefugtes Speichern personenbezogener Daten

(ggf. i.V.m. § 44 BDSG)

§ 85 GmbHG Verletzung der Geheimhaltungspflicht durch den

Geschäftsführer und Mitglieder des Aufsichtsrates einer GmbH

§ 151 GenG Geheimnisverrat durch ein Mitglied des Vorstandes, den

Aufsichtsrat oder den Liquidator einer Genossenschaft

§ 9 GebrMG Gebrauchsmuster, die zugleich ein Staatsgeheimnis sind

§ 333 HGB Geheimnisverrat durch Abschlussprüfer und Gehilfen

§ 50 PatG Geheimhaltungsanordnung bei Patenten, die zugleich

Staatsgeheimnisse sind

§ 142 PatG Strafvorschriften, wenn die erforderliche Zustimmung des

Patentinhabers fehlt

§ 19 PublG Verletzung der Geheimhaltungspflicht durch Prüfer der

Rechnungslegung bei bestimmten Unternehmen und Konzernen

§ 155 SGB IX Geheimhaltungspflicht der Vertrauensperson der

Schwerbehinderten

§ 315 UmwG Verletzung der Geheimhaltungspflicht bei der Umwandlung von

Unternehmen

§ 148 TKG Strafvorschrift für Verbote gegen das Abhörverbot und die

Geheimhaltungspflicht von Betreibern von Empfangsanlagen

(§ 89 TKB) sowie den Missbrauch von Sende- oder sonstigen

Telekommunikationsanlagen (§ 90 TKG)
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3.8 Wirtschaftsspionage

Bei derWirtschaftsspionage können neben den bisher aufgeführten Strafvorschriften
auch die strafrechtlichen Regelungen über den Landesverrat betroffen sein, in dessen
Mittelpunkt der Schutz von Staatsgeheimnissen steht.

Tabelle 5 Übersicht über die für Wirtschaftsspionage spezifischen
Strafvorschriften

§ 94 StGB Landesverrat

§ 95 StGB Offenbaren von Staatsgeheimnissen

§ 96 StGB Landesverräterische Ausspähung,
Auskundschaften von Staatsgeheimnissen

§ 97 StGB Preisgabe von Staatsgeheimnissen

§ 97a StGB Verrat illegaler Geheimnisse

§ 97b StGB Verrat in irriger Annahme eines illegalen
Geheimnisses

§ 99 StGB Geheimdienstliche Agententätigkeit

§ 1 Nr. 4 NTSG Schutz der Vertragsstaaten des Nordatlantikpakts

§ 17 Außenwirtschaftsgesetz Strafrechtliche Verstöße gegen das
Außenwirtschaftsgesetz

3.8.1 Vorschriften gegen Landesverrat und zum Schutz der äußeren
Sicherheit

Forschen die Nachrichtendienste eines fremden Staates Geheimnisse aus, verraten
sie diese also an eine fremde Macht, und ist ein Staatsgeheimnis betroffen, so kann
eine Strafbarkeit nach den §§ 94 ff. StGB gegeben sein.

Das Staatsgeheimnis ist in § 93 Abs. 1 StGB legal definiert. Demnach sind Staatsge-
heimnisse Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur einem begrenzten Per-
sonenkreis zugänglich sind und vor einer fremden Macht geheim gehalten werden
müssen, um die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland abzuwenden. Staatsgeheimnisse können durchWirtschafts-
spionage betroffen sein, wenn eine fremde Macht nicht nur ein Unternehmen ausspi-
oniert, sondern darüber hinaus staatliche Interessen verletzt, etwa die äußere Sicher-
heit. Die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist immer dann bedroht,
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wenn sie sich gegen Angriffe und Störungen von außen zur Wehr setzen muss.195

Durch Wirtschaftsspionage kann die äußere Sicherheit gefährdet sein, weil das wirt-
schaftliche Potenzial eines Staates eng mit seiner Verteidigungsfähigkeit verknüpft
ist.196Beispiele, in denen wirtschaftsbezogene Staatsgeheimnisse ausgeforscht wer-
den und die äußere Sicherheit gefährdet wird, sind Forschungsprojekte mit militäri-
schem Fokus oder auch herausragende Forschungsergebnisse, die geeignet sind, die
Machtverhältnisse zwischen Deutschland und einem anderen Staat zu verschieben.
Im Einzelfall ist zu prüfen, ob durch die Spionagehandlung Bedürfnisse privater oder
staatlicher Bedarfsträger befriedigt werden.197 Werden private Bedarfsträger über
Erfindungen und Gegenstände informiert, die Arbeits- und Gebrauchszwecken die-
nen, so liegt in der Regel kein Verstoß gegen die §§ 94 ff. StGB vor, da es am Tat-
bestandsmerkmal der „fremden Macht“ fehlt.

Oft scheitert die tatbestandliche Prüfung allerdings daran, dass das wirtschaftliche
Geheimnis nicht gleichzeitig ein Staatsgeheimnis ist. In diesen Fällen kommt der
Auffangtatbestand der geheimdienstlichen Agententätigkeit gemäß § 99 StGB in Be-
tracht, der auf die Tatbestandsvoraussetzung eines Staatsgeheimnisses verzichtet.

3.8.2 Geheimdienstliche Agententätigkeit

Die geheimdienstliche Agententätigkeit gemäß § 99 StGB ist ein abstraktes Gefähr-
dungsdelikt, das auf die besseren Möglichkeiten der Gegenseite abzielt.198 Angriffs-
ziel der geheimdienstlichen Agententätigkeit sind die Interessen der Bundesrepublik
Deutschland.

1) Objektiver Tatbestand

Als Geheimdienst einer fremden Macht wird eine ständige Einrichtung im staatli-
chen Bereich bezeichnet, „die insbesondere für die politische Führung Nachrichten
systematisch unter Anwendung konspirativer Mittel sammelt, um vor allem die po-
litische Lage fremder Mächte und deren militärisches oder wirtschaftliches Potential
abzuklären.“199 Die nach § 99 StGB erforderliche Ausübung einer geheimdienstli-
chen Tätigkeit umfasst die Mitteilung und Lieferung von Tatsachen, Gegenständen
oder Erkenntnissen, z.B. beim Hochtechnologietransfer, beim Waffenhandel allge-
mein sowie beim konkreten Handel mit Vernichtungswaffen.200 Die Tätigkeit muss
für den Geheimdienst einer fremden Macht ausgeübt werden, wobei auch Privatfir-

____________

195 Vgl. Fischer, Schwarz, Dreher & Tröndle 2015, § 93, Rn. 7.

196 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 93, Rn. 18.

197 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 93, Rn. 18.

198 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 99, Rn. 3.

199 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 99, Rn. 6.

200 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 99, Rn. 19.
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men erfasst werden, die als Tarnfirmen in ein geheimdienstliches Netzwerk einge-
bunden sind.201 Die tatbestandsmäßige Handlung muss sich gegen die Bundesrepub-
lik Deutschland richten, auch wenn kein Staatsgeheimnis betroffen sein muss. Der
unbestimmte Rechtsbegriff, dass sich die strafbare Handlung gegen die Bundesre-
publik Deutschland richten müsse, ist entsprechend dem Zweck der Staatsschutzde-
likte auszulegen. Nach überwiegendem Verständnis richten sich Handlungen gegen
die Bundesrepublik Deutschland, wenn ihre funktionale Stellung betroffen ist, z.B.
beim Ausspionieren von Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft oder des Ge-
meinwesens.202 Die Tathandlung muss sich auf die Gewinnung von Informationen
beziehen. Geht es dem Täter um die Beschaffung von Gegenständen (z.B. von Rüs-
tungsgütern), aber nicht um die den Gegenständen innewohnende Information, so ist
keine geheimdienstliche Tätigkeit gegeben.203

2) Subjektiver Tatbestand

Im subjektiven Bereich genügt dolus eventualis im Hinblick auf die objektiven Tat-
bestandsmerkmale. Der Wortlaut „auf … gerichtet“ ist nach herrschender Meinung
kein Hinweis auf eine erforderliche Absicht, sondern beschreibt die Zielrichtung der
Handlung.204

3.8.3 Besonders schwerer Fall geheimdienstlicher Agententätigkeit

Der besonders schwere Fall der geheimdienstlichen Agententätigkeit gemäß § 99
Abs. 2 StGB ist ein Verbrechen gemäß § 12 Abs. 1 StGB. Die Mindeststrafe beträgt
ein Jahr, die Höchststrafe zehn Jahre. Die Regelbeispiele des besonders schweren
Falls liegen vor, wenn der Täter Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse mitteilt
oder liefert, die von einer amtlichen Stelle oder auf deren Veranlassung hin geheim
gehalten werden, und wenn er eine verantwortliche Stellung missbraucht, die ihn zur
Wahrung solcher Geheimnisse besonders verpflichtet (Nr. 1), oder durch die Tat die
Gefahr eines schweren Nachteils für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt
(Nr. 2).

3.8.4 Verstöße gegen das NATO-Truppen-Schutzgesetz (NTSG)

Nach § 1 Nr. 4 NTSG werden Straftaten gemäß § 99 StGB auch dann verfolgt, wenn
eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen einen Vertragsstaat des Nordatlantikpakts
bzw. seine in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen ausgeübt wird.

____________

201 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 99, Rn. 6.

202 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 99, Rn. 15.

203 Vgl. BGH Beschluss des 3. Strafsenats vom 18.07.2006 – StGB 14/06.

204 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 99, Rn. 22.
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3.8.5 Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz (AWG)

Ein Verstoß gegen § 17 Abs. 2 Nr. 1 AWG kann vorliegen, wenn jemand für den
Geheimdienst einer fremden Macht entgegen der Rechtsvorschrift des § 4 Abs. 1
AWG (Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, friedliches Zusammenleben der
Völker, Schutz auswärtiger Beziehungen) handelt.

3.9 Strafrechtliche Sanktionen für Delikte der
Konkurrenzausspähung und Wirtschaftsspionage

Die Verstöße im Bereich der Konkurrenzausspähung gegen Strafvorschriften des
StGB, des UWG oder weiterer Nebengesetze sind Vergehen gemäß § 12 Abs. 2
StGB, die im Regelfall mit einer Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Eine
kumulative Verhängung von Geld- und Freiheitsstrafe ist gemäß § 41 StGB dann
möglich, wenn sich der Täter durch die Tat bereichert oder zu bereichern versucht
hat.

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die relevanten Strafvorschriften mit
der Angabe, ob die jeweilige Straftat nur auf Antrag verfolgt wird.

Tabelle 6 Übersicht über die strafrechtlichen Sanktionen

Norm Strafandrohung
Strafantrag

erforderlich

§ 17 Abs. 1 UWG Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu drei Jahren

gem. § 17 Abs. 5

UWG

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu drei Jahren

gem. § 17 Abs. 5

UWG

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu drei Jahren

gem. § 17 Abs. 5

UWG

§ 17 Abs. 4 UWG

(bes. schwerer Fall)

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu fünf Jahren

gem. § 17 Abs. 5

UWG

§ 18 UWG Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu zwei Jahren

gem. § 18 Abs. 3

UWG

§ 19 UWG Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu zwei Jahren

gem. § 19 Abs. 4

UWG
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§ 99 StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu fünf Jahren

–

§ 99 Abs. 2 StGB

(bes. schwerer Fall)

Freiheitsstrafe von einem Jahr

bis zu zehn Jahren

–

§ 202a StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu drei Jahren

gem. § 205 Abs. 1

StGB

§ 202b StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu zwei Jahren

gem. § 205 Abs. 1

StGB

§ 202c StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu zwei Jahren

–

§ 202d StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu drei Jahren

gem. § 205 Abs. 1

StGB

§ 203 StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu einem Jahr

gem. § 205 Abs. 1

StGB

§ 204 StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu zwei Jahren

gem. § 205 Abs. 1

StGB

§ 303a StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu zwei Jahren

gem. § 303c StGB

§ 303b StGB Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

bis zu drei Jahren

gem. § 303c StGB

§ 303b Abs. 4 StGB

(bes. schwerer Fall)

Freiheitsstrafe von sechs

Monaten bis zu zehn Jahren

–

3.9.1 Maßnahmen

Neben den Strafen kommen die folgenden, in § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB legal definier-
ten Maßnahmen in Betracht: 1) Maßregeln der Sicherung und Besserung; 2) Verfall
gemäß den §§ 73 bis 73e StGB; und 3) die Einziehung gemäß den §§ 74 und 76a
StGB. Für den Bereich derWirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung sind vor
allem der Verfall und die Einziehung interessant. Beim Verfall nach § 73 StGB kann
der Vermögensvorteil abgeschöpft werden, den der Täter aus einer rechtswidrigen
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Tat erlangt hat. Der Wertersatzverfall gemäß § 73a StGB ermöglicht die Abschöp-
fung von legalem Vermögen, wenn das illegale Vermögen nicht auffindbar ist. Bei
der Einziehung nach § 74 StGB werden die Gegenstände eingezogen, die bei der
Tatbegehung oder zu ihrer Vorbereitung benötigt wurden.

3.9.2 Andere Sanktionen

Neben der Strafbewehrung kommen privatrechtliche Schadensersatz-, Auskunfts-
und Unterlassungsansprüche oder arbeitsrechtliche Sanktionen in Betracht. Zudem
kann es im Zusammenhang mit Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung zu
einer Verletzung von Urheber-, Patent- oder Markenrechten kommen. Strafrechtsak-
zessorische Schadensersatzansprüche ergeben sich aus § 823 Abs. 1 BGB, in dem
das geschützte Wirtschaftsgeheimnis ein sonstiges Recht ist, oder gemäß § 823 Abs.
2 BGB i.V.m. einem Schutzgesetz, z.B. den §§ 17 bis 19 UWG. Ein anderes Schutz-
gesetz kann das unbefugte Verwerten von Geheimnissen sein, welches als Sonderfall
unter § 4 Nr. 3c UWG fällt, da die Kenntnis zur Nachahmung des Produkts unredlich
(sprich: durch Begehung einer Straftat) erworben worden ist.205 Nach § 1004 Abs. 1
BGB bestehen Unterlassungsansprüche, nach § 812 Abs. 1 Alt. 2 BGB Ansprüche
des Geschädigten auf Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung.

Wenn ein Mitarbeiter oder ehemaliger Beschäftigter gemäß § 3 Abs. 1 UWG unlau-
tere geschäftliche Handlungen vorgenommen hat, z.B. eine unerlaubte Informations-
gewinnung oder -verwertung, kann der Verfügungsberechtigte weitere Beseitigungs-
und Unterlassungsansprüche gemäß § 8 UWG, Schadensersatzansprüche gemäß § 9
UWG und die Möglichkeit der Gewinnabschöpfung nach § 10 UWG geltend ma-
chen, die einen Verstoß gegen eine Vorschrift nach § 3 oder § 7 UWG voraussetzen.
Sofern der Täter Beschäftigter des geschädigten Unternehmens ist, stehen dem Un-
ternehmen als Arbeitgeber auch arbeitsrechtliche Konsequenzen (z.B. Abmahnung
oder Kündigung) zur Verfügung.

Zur Abwehr von Spionageaktivitäten können Unternehmen im Vorfeld Geheimhal-
tungsvereinbarungen mit Mitarbeitern, Lieferanten, Beratern oder Partnerunterneh-
men vereinbaren. Kommt es zu Verstößen gegen die Geheimhaltungsvorschriften,
so kann das betroffene Unternehmen vertragliche Schadensersatzansprüche geltend
machen.206

3.9.3 Strafbarkeit von Unternehmern und Unternehmen

Unternehmen können sich als juristische Personen nach dem deutschen Strafrecht –
anders als in anderen nationalen Rechtsordnungen – nicht strafbar machen. In zu
prüfenden Einzelfällen ist jedoch eine Geldbuße für das Unternehmen gemäß § 30

____________

205 Vgl. Ohly 2014, S. 8.

206 Vgl. Röder 2011, S. 63.
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Abs. 1 OWiG denkbar, wenn eine der dort aufgeführten für das Unternehmen hand-
lungsberechtigten Personen eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begeht und da-
durch Pflichten des Unternehmens verletzt.

Im Gegensatz zum Unternehmen selbst kann eine Strafbarkeit der für das Unterneh-
men verantwortlich handelnden Vertreter gemäß § 14 Abs. 1 StGB begründet sein –
zum Beispiel, wenn jemand als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Per-
son, als Mitglied eines solchen Organs (Nr. 1), als vertretungsberechtigter Gesell-
schafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft (Nr. 2) oder als gesetzlicher Ver-
treter eines anderen (Nr. 3) handelt. Denkbar ist auch die mittelbare Täterschaft einer
das Unternehmen vertretenden Person kraft Organisationsherrschaft gemäß § 25
Abs. 1 StGB. Der BGH hat in seiner Entscheidung zu den Berliner Mauerschützen
darauf hingewiesen, dass die aufgestellten Grundsätze zur mittelbaren Täterschaft
bei einem uneingeschränkt verantwortlichen Tatmittler auch auf die Frage der Ver-
antwortlichkeit in Wirtschaftsunternehmen übertragbar seien.207

4. Verfahrensrechtlicher Rahmen

Im Folgenden werden die Zuständigkeiten unterschiedlicher Behörden für Wirt-
schaftsspionage und Konkurrenzausspähung, die Zusammenarbeit zwischen Behör-
den und Unternehmen, gerichtliche Zuständigkeiten sowie organisatorische Rege-
lungen einer näheren Betrachtung unterzogen, z.B. zum Schutz von Unternehmens-
geheimnissen in einem Strafverfahren.

4.1 Zuständigkeiten bei der Strafverfolgung

Die begriffliche Unterscheidung der Phänomenbereiche Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung spielt bei der Bestimmung der Zuständigkeiten von Behör-
den eine wichtige Rolle.

4.1.1 Strafverfolgungsbehörden bei Konkurrenzausspähung

In Fällen der Konkurrenzausspähung sind die Staatsanwaltschaften und Polizeibe-
hörden der Länder die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, wobei die Polizeibe-
amten als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft gemäß § 152 Gerichtsverfas-
sungsgesetz (GVG) fungieren.

____________

207 Vgl. BGHSt 40, S. 218, 237.
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4.1.2 Strafverfolgungsbehörden bei Wirtschaftsspionage

In Fällen, in denen Wirtschaftsspionage vorliegt, kann sich das betroffene Unterneh-
men an jede Polizeidienststelle, die Landeskriminalämter (LKA), das Bundeskrimi-
nalamt (BKA),208 die Landesverfassungsschutzbehörden (LfV) oder den Bundesver-
fassungsschutz (BfV) wenden.209 Voraussetzung für die im Folgenden beschrie-
benen Zuständigkeiten ist, dass das strafrechtlich relevante Verhalten als Wirt-
schaftsspionage erkannt und den zuständigen Staatsschutzabteilungen vorlegt
wird.210

4.1.2.1 Zuständigkeit des Generalbundesanwaltes

Wird wegen Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit ermittelt,
so ergibt sich die Zuständigkeit des Generalbundesanwaltes gemäß § 142a Abs. 1
i.V.m. § 120 Abs. 1 GVG. Verfahren, die wegen einer geheimdienstlichen Aktivität
gemäß § 99 StGB geführt werden, werden vom Generalbundesanwalt vor Einrei-
chung der Anklageschrift gemäß § 142a Abs. 2 Nr. 1a GVG an die Landesstaatsan-
waltschaft abgegeben. In Fällen, in denen die Interessen des Bundes in besonderem
Maße berührt sind (Nr. 1) oder es im Interesse der Rechtssicherheit geboten ist, dass
der Generalbundesanwalt die Tat verfolgt (Nr. 2), kann eine Abgabe an die Landess-
staatsanwaltschaft unterbleiben. Die Generalbundesanwaltschaft ist gemäß den §§
161 Abs. 1, 163 StPO Herrin des Ermittlungsverfahrens und betraut eine Polizeibe-
hörde mit den Ermittlungen, meistens das BKA. Nach § 153d Abs. 1 StPO kann der
Generalbundesanwalt, solange keine Anklage erhoben ist, bei Straftaten (u.a. den in
§ 120 Abs. 1 GVG genannten) von einer Strafverfolgung absehen, wenn die Durch-
führung des Verfahrens die Gefahr eines schweren Nachteils für die Bundesrepublik
Deutschland herbeiführen würde oder der Verfolgung sonstige überwiegend öf-
fentliche Interessen entgegenstehen.

4.1.2.2 Zuständigkeit des Bundeskriminalamtes

Die Ermittlungszuständigkeit liegt, sofern es nicht um Landesverrat oder eine Ge-
fährdung der äußeren Sicherheit geht, grundsätzlich bei den Landesstaatsanwalt-
schaften bzw. den Landespolizeien oder LKA. Das BKA ist als eine obere Bundes-
behörde gemäß § 1 Abs. 1 BKAG für die Zusammenarbeit des Bundes und der
Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten sowie zur Kriminalitätsbekämp-
fung zuständig. Sind jedoch Anhaltspunkte gegeben, dass die innere oder äußere Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist, so führt das BKA gemäß § 4

____________

208 Das BKA und die LKA verfügen sowohl über Abteilungen zur Strafverfolgung von Staatsschutz-
delikten, in denen Delikte aus dem Bereich der Wirtschaftsspionage bearbeitet werden, als auch
über Abteilungen zur Verfolgung vonWirtschaftskriminalität, in denen Delikte aus dem Bereich
der Konkurrenzausspähung bearbeitet werden können.

209 Vgl. BT-Drs. 18/2281, S. 3.

210 Vgl. Joecks & Miebach 2012–2015 (Münchener Kommentar zum StGB), § 99, Rn. 19.
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BKAG bei Straftaten nach den §§ 202a–c, 263a, 303a, 303b StGB eigene Ermittlun-
gen durch. Nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BKAG ergibt sich eine Zuständigkeit des BKA für
die Strafverfolgung auch dann, wenn (wie erwähnt) der Generalbundesanwalt darum
ersucht oder einen Auftrag erteilt.

4.1.2.3 Zuständigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz

Das BfV ist (ebenfalls als obere Bundesbehörde) für den Bereich der Spionage durch
fremde Staaten zuständig, auch gegenüber Wirtschaftsunternehmen (siehe § 3 Abs.
1 BVerfSchG). Nach § 3 BVerfSchG gehört in den Aufgabenbereich der Verfas-
sungsschutzbehörden nicht die Strafverfolgung, sondern das Sammeln und Auswer-
ten von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften,
Nachrichten und Unterlagen. Zudem sensibilisiert das BfV nach eigenen Angaben
unter dem Motto „‚Prävention durch Information‘ […] Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen sowie Verbände durch Aufklärung und Information und trägt so zu
einer nachhaltigen Festigung eines angemessenen Sicherheitsbewusstseins in der
Wirtschaft bei.“211 Da es im Bereich der Wirtschaftsspionage zu Überschneidungen
beim Sammeln von Informationen kommen kann, ist die Informationsübermittlung
zwischen dem BfV und den Strafverfolgungsbehörden rechtlich geregelt. Das BfV
kann nach § 18 Abs. 3 BVerfSchG Staatsanwaltschaften oder Polizeibehörden um
die Übermittlung von Informationen zur Erfüllung der eigenen Aufgaben ersuchen.
In den §§ 20, 21 BVerfSchG ist der Informationsaustausch vom BfV an Strafverfol-
gungsbehörden geregelt, wenn ein solcher zur Verhinderung oder Verfolgung von
Staatsschutzdelikten erforderlich ist.

4.1.2.4 Zuständigkeit des Nationalen Cyber-Abwehrzentrums

Im Bereich von elektronischen Angriffen arbeiten die Behörden im Nationalen Cy-
ber-Abwehrzentrum (NCAZ) zusammen. Das NCAZ ist beim Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) angesiedelt, aber keine eigenständige Behörde.
Unter der Leitung des BSI kooperieren das BfV, das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK), das BKA, die Bundespolizei (BPol), das Zoll-
kriminalamt (ZKA), der Bundesnachrichtendienst (BND) und die Bundeswehr. Die-
se Behörden führen im Cyber-Abwehrzentrum Informationen zusammen, die sie im
Rahmen ihrer Zuständigkeit gesammelt haben, um z.B. aktuelle Lagebilder zu er-
stellen.212 Der Austausch von Informationen kann auch auf anderemWege erfolgen.
Gemäß § 9a Abs. 1 BKAG kann das Bundeskriminalamt u.a. in Fällen der geheim-
dienstlichen Tätigkeit gemäß § 99 StGB (Nr. 1) und Verstößen gegen die §§ 17, 18
Außenwirtschaftsgesetz (Nr. 3) für eine befristete projektbezogene Zusammenarbeit

____________

211 Vgl. www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-spionage-und-proliferationsabwehr [27.04.
2016].

212 Vgl. www.bmi.bund.de/DE/Themen/Sicherheit/IT-Cybersicherheit/Cyberabwehrzentrum/cyber
abwehrzentrum_node.html [27.04.2016].
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eine gemeinsame Datei mit dem BfV und den betreffenden LfV, dem Militärischen
Abschirmdienst, dem BND, dem ZKA sowie Polizeibehörden des Bundes und der
Länder errichten.

4.2 Gerichtliche Zuständigkeit

In Fällen der Konkurrenzausspähung und Wirtschaftsspionage ist aufgrund der ge-
ringen Straferwartung üblicherweise das Amtsgericht mit einer Strafgewalt von bis
zu vier Jahren zuständig (§ 24 GVG). Eine Ausnahme bilden gemäß § 24 Abs. 1 Nr.
1 GVG die Verfahren wegen Landesverrats und Gefährdung der äußeren Sicherheit
nach § 120 Abs. 1 Nr. 3 GVG, in denen das Oberlandesgericht (OLG) erstinstanzlich
zuständig ist. Ist das Landgericht erstinstanzlich oder als Rechtsmittelinstanz zustän-
dig, so ist nach § 74c Abs. 1 GVG bei Verstößen gegen das UWG oder das Außen-
wirtschaftsgesetz eine Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht zuständig.

4.3 Organisatorische Regelungen

Im Folgenden wird untersucht, ob eine politische Einflussnahme auf Strafverfol-
gungsbehörden möglich ist, welche Rolle ein Unternehmen in einem Strafverfahren
spielt und wie Unternehmensgeheimnisse in einem Strafverfahren geschützt werden
können.

4.3.1 Weisungsbefugnisse

Fraglich ist, inwieweit politisch auf staatsanwaltschaftliche Tätigkeiten Einfluss ge-
nommen werden kann. Die richterliche Unabhängigkeit gilt nicht für Staatsanwälte,
da sie nach § 146 GVG den Anweisungen ihrer Dienstvorgesetzten nachzukommen
haben. Das Recht der Aufsicht und Leitung über den Generalbundesanwalt und die
Bundesanwälte steht gemäß § 147 GVG dem Bundesminister der Justiz und für Ver-
braucherschutz (Nr. 1) zu. Die jeweilige Landesjustizverwaltung übt das Aufsichts-
und Leitungsrecht über alle staatsanwaltschaftlichen Beamten des betreffenden Lan-
des aus (Nr. 2) und der erste Beamte der Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesge-
richten und den Landgerichten hinsichtlich aller Beamten der Staatsanwaltschaft in
ihrem Bezirk (Nr. 3). Eine Einflussnahme auf die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit
über das Aufsichts- und Leitungsrecht der Aufsichtsbehörde ist grundsätzlich mög-
lich.

Der Generalbundesanwalt ist ein politischer Beamter (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 BBG), der
die kriminalpolitischen Ziele der Bundesregierung teilen sollte. Er wird gemäß § 149
GVG vom Bundespräsidenten auf Vorschlag des Bundesministers der Justiz und für
Verbraucherschutz ernannt, der der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Da er als
politischer Beamter unter der Dienstaufsicht des Bundesjustizministers steht, ist da-
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von auszugehen, dass auf diesemWege politischer Einfluss auf seine Ermittlungsar-
beit sowie seine gesetzlich möglichen Entscheidungen genommen werden kann, z.B.
das Absehen von Strafverfolgung nach § 153d StPO.

4.3.2 Das Unternehmen als Neben- oder Privatkläger im Strafverfahren

Das durch eine rechtswidrige Tat nach den §§ 17–19 UWG verletzte Unternehmen
kann gemäß § 395 Abs. Nr. 6 StPO als Nebenkläger auftreten. Die Rolle des Neben-
klägers setzt voraus, dass der Verletzte einen Strafantrag gestellt213 und die Staats-
anwaltschaft öffentliche Klage erhoben hat. Sieht die Staatsanwaltschaft mangels öf-
fentlichen Interesses von einer Anklage ab, so kann sie den Verletzten der Straftat
auf den Privatklageweg gemäß § 374 Abs. 1 Nr. 7 StPO verweisen. In einem Privat-
klageverfahren tritt der Verletzte anstelle der Staatsanwaltschaft als Ankläger vor
dem Amtsgericht auf. Die Staatsanwaltschaft selber ist nicht mehr beteiligt, kann
aber gemäß § 377 Abs. 2 StPO in jeder Lage des Verfahrens die Strafverfolgung
wieder übernehmen. Ist das Verfahren beim Amtsgericht schon eröffnet, so kann der
als Privatkläger aufgetretene Verletzte die Rolle des Nebenklägers einnehmen (siehe
Nr. 172 Abs. 2 RiStBV).

4.3.3 Schutz von Informationen im Strafverfahren

Bei einem Strafverfahren wegen Konkurrenzausspähung, in dem es um eine Verlet-
zung von geschützten Informationen, Daten oder Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen geht, besteht immer die Gefahr, dass der Täter erst im Verlauf desselben alle für
ihn notwendigen Informationen erhält. Zudem kann der Ruf des Unternehmens in
der Öffentlichkeit leiden, wenn z.B. Sicherheitslücken im Unternehmen bekannt
werden. Um einen Vertrauensverlust seitens ihrer Kunden zu verhindern, scheinen
manche Unternehmen von einem Strafantrag abzusehen.214 Weitere Gründe für eine
geringe Anzeigebereitschaft können sein, dass die Unternehmen erstens eine feh-
lende fachspezifische Kompetenz bei den Ermittlungsbehörden sowie zweitens eine
fehlende Wahrnehmung ihrer Interessen befürchten. Zudem seien drittens die „Zu-
ständigkeiten, Aufgaben und Sicherheitsangebote der Behörden nicht ausreichend
gut“ bekannt.215

Der Geheimnisschutz in einem Gerichtsverfahren ist im Allgemeinen schwierig.
Trotzdem gibt es Möglichkeiten, um Daten, Informationen und Geheimnisse im
Strafprozess zu schützen. Gemäß § 406e Abs. 2 StPO kann demAnwalt des Beschul-
digten die Akteneinsicht verwehrt werden, wenn überwiegend schutzwürdige Inte-
ressen anderer Personen dem entgegenstehen. Nach Nr. 260b RiStBV sollen in Fäl-
len, in denen der Verletzte darum bittet oder keinen Strafantrag stellt, Geschäfts-

____________

213 Vgl. Punkt 3.3.1.8.

214 Vgl. Böttger 2011/Dann, Kapitel 8, Rn. 123.

215 Vgl. Kasper, April 2014, S. 79.
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oder Betriebsgeheimnisse nur insoweit schriftlich in der Sachakte festgehalten wer-
den, als es für das Verfahren unerlässlich ist. Bei der Gewährung von Akteneinsicht
ist zu prüfen, ob erstens der Verteidiger in seinen Geschäftsräumen oder seiner Woh-
nung Einsicht in die Akte nehmen kann (Nr. 260b Abs. 2 RiStBV) oder zweitens
nicht schutzwürdige Interessen des Verletzten einer Akteneinsicht von Dritten ent-
gegenstehen (Nr. 260b Abs. 3 RiStBV). Zudem darf der Anwalt nach Rechtspre-
chung des BVerfG als Organ der Rechtspflege seinemMandanten nur die Auskünfte
zukommen lassen, die zur Verfolgung von zivilrechtlichen Ansprüchen dringend er-
forderlich sind.216

5. Deskriptive Darstellung der publizierten statistischen
Basisdaten

Da die Bundesrepublik Deutschland nicht über ein gesondertes Wirtschaftsstrafge-
setzbuch verfügt, müssen bei der deskriptiven Darstellung der verfügbaren statisti-
schen Basisdaten unterschiedliche (Neben-)Gesetze mit einbezogen werden, um
Aussagen über Umfang und Schweregrade von Konkurrenzausspähung treffen zu
können. Die hier in Frage kommenden Tatbestände stammen größtenteils aus dem
Bereich der Wirtschaftskriminalität und beschränken sich somit auf die zentralen
Rechtsnormen. Die fragmentarische Regelung der Konkurrenzausspähung erschwert
die Analyse des Phänomens. Daten zur Wirtschaftsspionage nach § 99 StGB werden
in einer separaten Datenbank gespeichert und als Verschlusssache behandelt, sodass
sie in die folgenden Ausführungen nicht einbezogen werden können.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) nennt für das Jahr 2015 einleitend wichtige
Aspekte:

Die Erfassung in der PKS erfolgt vorrangig anhand gesetzlicher Tatbestände und nur
eng begrenzt auch unter kriminologischen Gesichtspunkten. Die Registrierung erfolgt
bei Abgabe des Vorgangs an die Staatsanwaltschaft. Die Aktualität der PKS wird da-
her durch Straftaten mit langer Ermittlungsdauer gemindert. Die PKS beruht auf dem
Erkenntnisstand bei Abschluss der polizeilichen Ermittlungen. Straftaten werden zum
Teil von der Polizei insbesondere wegen des unterschiedlichen Ermittlungsstandes
anders bewertet als von der Staatsanwaltschaft oder den Gerichten. Deswegen und
auch auf Grund unterschiedlicher Erfassungszeiträume und -grundsätze lässt sich die
PKS mit den Rechtspflegestatistiken der Justiz (z.B. Verurteilungsstatistiken) nicht
vergleichen.217

Weitere Einschränkungen ergeben sich aus Deliktsbereichen, die in der PKS nicht
erfasst werden. Darunter fallen auch Delikte, die die nationale Sicherheit und den
Staatsschutz betreffen. Die Webseite des BKA informiert darüber, dass in der PKS
____________

216 Vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 04.12.2008 – 2 BvR 1043/08.

217 Bundesministerium des Innern (BMI), Mai 2016, S. 2.
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„Staatsschutzdelikte, Verkehrsdelikte, Ordnungswidrigkeiten [und] Delikte, die
nicht zum Aufgabenbereich der Polizei gehören (z.B. Finanz- und Steuerdelikte)“,
nicht erfasst werden.218.Direkt bei der Staatsanwaltschaft angezeigte Delikte, zu de-
nen keine polizeilichen Ermittlungen durchzuführen sind, sind ebenfalls nicht ent-
halten.219

Eine Erfassung von Staatsschutzdelikten erfolgt zwar in einer gesonderten Datei, der
Polizeilichen Kriminalstatistik – Staatsschutz (PKS-S), die jedoch als Verschlusssa-
che behandelt wird und somit der Wissenschaft, der Forschung und auch der Öffent-
lichkeit nicht zur Verfügung steht.220 Eine im Grunde wünschenswerte Betrachtung
des Zusammenhangs von Staats- und Wirtschaftsgeheimnissen221 kann daher nicht
erfolgen.

Weitere Einschränkungen in der PKS ergeben sich durch die von verschiedenen Fak-
toren abhängige Verzerrung der erfassten Delikte. Birkelweist auf fünf Faktoren hin,
die zu Messfehlern in der PKS führen: „a) das absolute Dunkelfeld […], b) Anzei-
geverhalten bzw. relatives Dunkelfeld […], c) Veränderungen bei Kategorien der
Kriminalstatistik […], d) Veränderungen bei den Zählregeln und Registrierungsvor-
schriften […], e) Veränderungen bei der Registrierungspraxis und Kontrollverhalten
der Polizei.“222

Hinsichtlich der Zählregeln ist die Aussagekraft der PKS vor allem dahingehend be-
grenzt, dass „jede im Rahmen eines Ermittlungsvorganges bekannt gewordene
rechtswidrige Handlung (Straftat) […] ohne Rücksicht auf die Zahl der Geschädig-
ten als 1 Fall zu erfassen“223 ist. Gerade bei mehreren Geschädigten einer Handlung
kann es zu Problemen in der Interpretation der Fallzahlen kommen, z.B. wenn meh-
rere Unternehmen durch eine Attacke Opfer einer Straftat werden. Als problematisch
anzusehen ist ferner, dass Vorfälle von Konkurrenzausspähung, die nicht an die Be-
hörden herangetragen und diesen auch nicht anderweitig bekannt werden, erwar-
tungsgemäß nicht in der PKS auftauchen.224

Weiterhin erfasst die PKS bei Vorliegen mehrerer verübter Delikte jenes mit der
höchsten Strafandrohung. Liegt jedoch ein Fall von Idealkonkurrenz vor (z.B. zwi-
schen § 202a StGB und § 17 UWG), die mit der gleichen Strafandrohung belegt sind,
so ergibt sich eine besondere Sachlage. In den Richtlinien zur Führung der PKS 2015

____________

218 Verfügbar unter www.bka.de/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.html?
__nnn=true [30.05.2016].

219 Vgl. Bundesministerium des Innern (BMI), Mai 2016, S. 1.

220 Vgl. Bundesministerium des Innern (BMI) & Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz (BMJV), November 2006, S. XXXVII, 321.

221 Vgl. Metzler 1990, S. 7.

222 Birkel 2003, S. 12–13.
223 Vgl. Bundeskriminalamt (BKA), Mai 2016, S. 18.

224 Vgl. Kasper, April 2014, S. 76.
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heißt es, dass „bei gleicher Strafandrohung […] die Handlung unter der Straftaten-
schlüsselzahl zu erfassen [ist], die auf das speziellere Strafgesetz Bezug nimmt“.225

5.1 Delikte in der Polizeilichen Kriminalstatistik (2014 & 2015)

Als zentrale Quelle für statistische Basisdaten zur Strafverfolgung in Deutschland
wird immer wieder die zuvor erläuterte PKS herangezogen. Die dort ausgewiesenen
Daten werden von allen Landeskriminalämtern (LKA) erfasst und an das Bundeskri-
minalamt (BKA) weitergeleitet.226

Bei in die PKS einbezogenen Antragsdelikten ist zu beachten, dass diese „auch dann
statistisch zu erfassen [sind], wenn der Strafantrag nicht gestellt oder zurückgezogen
wurde“.227 Die nachfolgende Tabelle 7 enthält die unter Punkt 3 (Normativer Rah-
men) beschriebenen Delikte, sofern in der PKS Daten dazu vorliegen.

Tabelle 7 Projektrelevante, in der PKS 2014 erfasste Delikte

Schlüssel Delikt ggf. Problematik

655011 § 355 StGB –

655200 § 353b StGB –

670016 § 201 StGB –

670018 § 203 StGB –

670019 § 204 StGB –

670020 § 206 StGB –

678010 § 202a StGB –

678020 § 202b StGB –

678030 § 202c StGB –

712010 § 404 AktG gemeinsamer Schlüssel für alle Delikte nach

AktG

____________

225 Bundeskriminalamt (BKA), Mai 2016, S. 19.
226 Vgl. Bundeskriminalamt (BKA), Mai 2016, S. 29.
227 Bundeskriminalamt (BKA), Mai 2016, S. 4.
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712020 § 333 HGB gemeinsamer Schlüssel für alle Delikte nach

HGB

712030 § 85 GmbHG gemeinsamer Schlüssel für alle Delikte nach

GmbHG

715300 § 17 Abs. 1 & 4 UWG –

715400 § 17 Abs. 2 & 4 UWG –

719020 § 138 VAG a.F. gemeinsamer Schlüssel für alle Delikte nach

VAG

719200 §§ 18 & 19 UWG gemeinsamer Schlüssel für alle Delikte nach

UWG (außer § 17)

728020 § 42a BDSG gemeinsamer Schlüssel für alle Delikte nach

BDSG

Anmerkung: Sortierung nach PKS-Schlüssel, Hervorhebung der zentralen Tatbestände

Quelle: Bundeskriminalamt, Dezember 2014, eigene Darstellung

Wie Abbildung 3 zeigt, ermöglicht die PKS 2015 einen Vergleich der Fallzahlent-
wicklung für die Delikte nach den §§ 202a–-c StGB in den Jahren 2014 und 2015.228

Aufgrund einer Veränderung der Erfassungsmodalitäten im Bereich Cybercrime ist
ein Vergleich mit den Zahlen aus früheren Jahren nicht möglich: Bei gestiegener
Aufklärungsquote wird ein deutlich geringeres Fallaufkommen registriert, obwohl
nicht auf einen Rückgang der Bedrohungslage geschlossen werden kann.229

Für alle drei Delikte zeigt sich ein deutlicher Rückgang, der sich zwischen 11,9% für
das Ausspähen von Daten, 23,1% für das Abfangen von Daten und 58,8% für Vor-
bereitungshandlungen bewegt. Es kann jedoch vermutet werden, dass die Dunkelzif-
fer gerade im Bereich der Cyberkriminalität hoch ausfällt und den entsprechenden
Delikten eine wachsende Bedeutung für Wirtschaftsspionage und Konkurrenzaus-
spähung zukommt.230 Diese zeigt sich beispielsweise darin, dass laut Verfassungs-
schutzbericht des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2013 jährlich ca. 25%

____________

228 Wie zuvor unter Punkt 3.4.4 (Datenhehlerei) in diesem Kapitel erläutert, wurden diese Regelun-
gen am 18.12.2015 um § 202d StGB ergänzt. Bislang liegen aufgrund der kürzlich eingeführten
Strafbarkeit keine Daten vor.

229 Bundesministerium des Innern, April 2015, S. 6.

230 Vgl. Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben 2016.
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aller Unternehmen Opfer von internen oder externen Attacken auf ihre Informations-
und Kommunikationssysteme werden.231

Abbildung 3 Vergleich der erfassten Fälle und der prozentualen Entwicklung für
§§ 202a-c StGB in den Jahren 2014 und 2015

Quelle: Bundesministerium des Innern, Mai 2016, S. 103, eigene Darstellung

Im Erhebungszeitraum der PKS 2015 wurden 60.977Wirtschaftskriminalitätsdelikte
registriert. Im Registrierungszeitraum der PKS 2014 waren noch 67.194 Delikte zu
verzeichnen. Im Bereich der Wirtschaftskriminalität allgemein liegt also ein Rück-
gang der registrierten Fallzahlen um n = 6.217 (3,5%) vor. Von diesen Delikten stell-
ten im Jahr 2015 n = 1.791 (2,94%) Wettbewerbsdelikte dar.232

Betrachtet man das UWG, so sind besonders zwei PKS-Schlüssel zu beachten:
715300 (§ 17 Abs. 1 und 4 UWG) und 715400 (§ 17 Abs. 2 und 4 UWG). Eine
Zeitreihe beider Schlüssel kann Abbildung 4 entnommen werden. Obwohl beide
Schlüssel der PKS einen unterschiedlichen Verlauf anzeigen, ist im Allgemeinen ein
Anstieg der erfassten Fälle von 1994 bis 2014 zu verzeichnen. Die registrierten De-
likte nach § 17 Abs. 1 und 4 UWG (Schlüssel 715300) stiegen hierbei auf ein höheres
Niveau an als die Delikte für § 17 Abs. 2 und 3 UWG. Die Aufklärungsquote für den
PKS-Schlüssel 715300 lag 2015 wie auch im Vorjahr bei 95,8%, während es hin-
sichtlich des Schlüssels 715400 zu einer leichten Abnahme kam – um 1,4% auf
95,6%.233

____________

231 Vgl. Innenministerium Baden-Württemberg, März 2014, S. 269–270.
232 Vgl. Bundesministerium des Innern (BMI), Mai 2016, S. 3, 8.

233 Vgl. Bundesministerium des Innern (BMI), Mai 2016, S. 105.
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Abbildung 4 Zeitreihe der erfassten Fälle (n) nach den PKS-Schlüsseln 715300
und 715400 (1994–2014)

Quelle: Bundesministerium des Innern 2015, eigene Darstellung

5.2 Delikte nach Datenlage des Polizeilichen Auskunftssystems
Sachsen (2010–2014)

Zur Ergänzung der Daten wurden dem Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht (MPICC) die projektbezogenen Daten aus dem Polizeili-
chen Auskunftssystem Sachsen (PASS) für den Zeitraum 2010–2014 zur Verfügung
gestellt. Die in PASS gespeicherten Daten werden vom sächsischen LKA an das
BKA übermittelt und mit den Daten aus allen Bundesländern in das Informations-
system der Polizei (INPOL) eingespeist. 2003 wurde das bisherige INPOL-System
von der Verbunddatei INPOL-neu abgelöst: „Mit INPOL-neu liegen die Informatio-
nen nicht mehr in getrennten, untereinander vernetzten Einzeldateien vor, sondern es
existiert ein integrierter Datenbestand.“234

____________

234 Wirth 2011, S. 297.
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Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich im Gegensatz zur PKS bei INPOL-Daten und
somit auch bei den zur Verfügung gestellten PASS-Daten um eine Eingangsstatis-
tik235 handelt und ein Vergleich der beiden Datenbestände (auch aufgrund des geo-
graphischen Fokus) nicht möglich ist.

Obwohl die neuen Bundesländer, gesamtwirtschaftlich und in ihren unternehmens-
eigenen FuE-Leistungen zurzeit noch hinter den alten Bundesländern zurückstehen,
wird ein Blick auf die PASS-Daten dennoch für sinnvoll erachtet, da Sachsen zu den
wirtschaftlich stärkeren neuen Bundesländern gehört.236

Tabelle 8 Vergleich der erfassten Fälle für §§ 202a–c StGB im Zeitraum
2010–2014

2010 2011 2012 2013 2014

§ 202a StGB 297 569 734 784 844

§ 202b StGB 8 2 7 8 19

§ 202c StGB 8 17 77 86 189

Quelle: PASS-Daten, eigene Darstellung

Tabelle 8 zeigt einen Anstieg der erfassten Fälle gemäß der §§ 202a (6,81%) und
202c (11,69%) StGB in den PASS-Daten für die Jahre 2012 und 2013. Die PKS-
Daten zeigen einen gegenläufigen Trend an – ein Indiz dafür, dass ein Vergleich von
Eingangs- und Ausgangsstatistiken nicht möglich ist. Im gesamten Fünfjahreszeit-
raum ergibt sich für § 202a StGB ein Anstieg um 84,18% und für § 202c StGB um
262,5%.237

Dieser Sachverhalt verdeutlicht, dass sich Eingangs- und Ausgangsstatistiken erheb-
lich voneinander unterscheiden, zu Rückschlüssen auf vermeintlich gegenläufige
Trends im gleichen Zeitraum führen können und sich die Zuordnung eines strafbaren
Verhaltens zu einem bestimmten Straftatbestand vom polizeilichen Bekanntwerden
bis zur Abgabe des Vorgangs an die zuständige Staatsanwaltschaft ändern kann.

Dieser Unterschied zeigt sich auch hinsichtlich der Fallentwicklung für § 17 UWG:
Trotz der geringen Fallzahl für § 17 Abs. 2 und 3 UWG in den PASS-Daten offenbart

____________

235 Zu dieser Thematik vgl. auch das Kapitel Eingangs- und Ausgangsstatistiken in der Einleitung
der englischen Publikation zu Modul 1 (in Vorbereitung).

236 Vgl. Lammers 2003, S. 739.

237 Da die für § 202b StGB verzeichneten Fallzahlen sehr gering sind, erfolgt hier keine Berechnung
der prozentualen Veränderung im abgedeckten Zeitraum.
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sich ein tendenzieller Anstieg von 2010 bis 2014, während der entsprechende Zeit-
raum in der PKS für den Schlüssel 715400, der § 17 Abs. 2 und 3 UWG behandelt,
eine Abnahme um 61,67% zeigt. Die Problematik des Vergleichs unterschiedlicher
Datenquellen offenbart sich somit auch hier.

Abbildung 5 Zeitreihe der erfassten Fälle (n) gemäß § 17 UWG laut PASS-Daten
für den Zeitraum 2010–2014

Quelle: PASS-Daten, eigene Darstellung

6. Zusammenfassung

Das deutscheWirtschaftssystem in seiner heutigen Form wird auch heute noch durch
die Auswirkungen der Teilung Deutschlands geprägt; als vergleichsweise neuere
Einflussgröße ist die europäische Integration ins Feld zu führen. Mit dem Zusam-
menschluss und der Abgabe von Zuständigkeiten an die EU verliert der Nationalstaat
zunehmend an Bedeutung.

Das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis wird im deutschen Recht durch verschiedene
Gesetze geschützt; im Hinblick auf die Konkurrenzausspähung steht in diesem Zu-
sammenhang der Schutz durch die §§ 17 ff. UWG imMittelpunkt. Ist das Geschäfts-
und Betriebsgeheimnis in Form von Daten gespeichert und wird auf diese bzw. über-
geordnete Informationssysteme zugegriffen, so entsteht eine Strafbarkeit des Täters
auch nach den §§ 202a–d, 204, 303a und b StGB.

Die Wirtschaftsspionage durch die Nachrichtendienste fremder Staaten fällt in den
Bereich der Staatsschutzkriminalität (§§ 93 ff. StGB). Da von Wirtschaftsspionage
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in den meisten Fällen kein Staatsgeheimnis betroffen ist, ergibt sich eine Strafbarkeit
aufgrund geheimdienstlicher Agententätigkeit gemäß § 99 StGB.

Die unterschiedlichen behördlichen Zuständigkeiten von Polizei und Verfassungs-
schutz in Fällen von Wirtschaftsspionage oder Konkurrenzausspähung – so wie sie
auch in Deutschland üblich ist – sind zwar rechtlich erklärbar, für betroffene Unter-
nehmen jedoch kaum nachvollziehbar – vor allem solange sie den Angreifer nicht
kennen; d.h. ihnen ist, wie die Literatur bestätigt, der richtige Ansprechpartner oft
nicht bekannt. Zudem fürchten sie durch ein Strafverfahren einen Reputationsverlust
für ihr Unternehmen. Daher wird von einer geringen Anzeigebereitschaft ausgegan-
gen.238

Die PKS als Ausgangsstatistik zeigt für die §§ 202a–c StGB eine Abnahme der be-
kannt gewordenen Straftaten zwischen 2014 und 2015. Für § 202d StGB liegen zum
jetzigen Zeitpunkt noch keine Daten vor – die Einführung erfolgte erst Ende 2015.
Hinsichtlich § 17 UWG zeigt sich in beiden PKS-Schlüsseln tendenziell ein Anstieg.
Aus diesen ansteigenden Zahlen kann allerdings nicht auf eine Zunahme der Anzei-
gebereitschaft der betroffenen Unternehmen geschlossen werden, da es unterschied-
liche Gründe für die Veränderung der Zahlen in der PKS geben kann. Wenn durch
Wirtschaftsspionage Staatsgeheimnisse verletzt werden, werden die entsprechenden
Delikte nicht in der allgemein zugänglichen PKS erfasst, sondern in der gesonderten
Datei PKS-S, die als Verschlusssache behandelt wird und somit nicht zugänglich ist.
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Kapitel 2

Rechtsvergleichende Betrachtung
für die EU und die Schweiz

Eine Rechtsvergleichung, die eine große Anzahl von Ländern ins Visier nimmt, geht
stets mit der Herausforderung einher, den Anspruch auf Übersichtlichkeit bzw. Re-
zipierbarkeit mit dem Ziel der Vollständigkeit bzw. der nötigen Beschreibungstiefe
in Einklang zu bringen. Der Komplexität dieser Aufgabe muss dementsprechend
auch die vorliegende Rechtsvergleichung gerecht werden, die insgesamt 29 Länder
einbezieht.239

1. Konzeptualisierung

Das WiSKoS-Projekt erfüllt den Bedarf an einer aktuellen Betrachtung der Phäno-
mene Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung, der sich primär aus der Ver-
ortung der Thematik an den Schnittstellen von Staats- und Wirtschaftskriminalität
einerseits und den Schnittstellen von klassischer, physischer Kriminalität und Cy-
bercrime bzw. informations- und kommunikationstechnikgestützter Kriminalität
(IuK-Kriminalität) andererseits ergibt.240 Gerade die letztgenannte Problematik stellt
eine typische Fallkonstellation dar, in der die Rechtssetzung, sofern sie sich nicht in
den Bereich der präventiven Gesetzgebung vorwagen will, nahezu zwingend dem
technologischen Fortschritt hinterherhinkt. Gusy beschreibt dieses Phänomen ein-
gängig mit dem Bild des „Technologie-Igels“, der sich jeden Tag ein bisschen vor-
wärts bewegt und dem der „Gesetzgebungs-Hase“ in Sprüngen folgt, ohne jemals als
Erster zu einem Regelungserfolg zu gelangen.241 Der Bedarf wird auch von rechtli-
chen bzw. rechtspolitischen Aspekten gespeist, wie dem Umstand der Fragmentie-

____________

239 Umdennoch eine adäquate Darstellung zu erzielen, lehnt sich dieses Kapitel in seiner Gliederung
an die Vorschläge von Örücü und Eser zur Strukturierung rechtsvergleichender Vorhaben an
und verweist zur Verschlankung der Darstellung (soweit möglich) auf die inhaltlichen Ausfüh-
rungen im vorangehenden Kapitel (vgl. Eser & Perron 2015, S. 1041–1044; Örücü 2012, S.
568–576).

240 Bezüglich der für die Rechtsvergleichung unumgänglichen Begriffsklärung sei auf die Ausfüh-
rungen zur Terminologie unter der Einleitung zu diesem Band und in der Einleitung (vgl. dort
Punkt 4.1) der englischen Publikation zu Modul 1 (in Vorbereitung) verwiesen.

241 Vgl. Gusy 2016.
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rung des – zumindest deutschen – Regelungsstandes, den vielfältigen, historisch ge-
wachsenen und örtlich begrenzten Regulierungstraditionen innerhalb der Europäi-
schen Union (EU), der Vielgestaltigkeit der Tatphänomene und der schweren Er-
kennbarkeit von Tat und Viktimisierung. Als weitere Komponenten kommen die
staatlich bzw. behördlich orientierten Fragen nach den Grenzen staatlicher Interven-
tion oder Selbstregulierung und nach dem Umgang mit der unterschiedlichen Zu-
ständigkeit der teilweise konkurrierenden Behörden hinzu.

Auch im Bereich der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Thematik – zwecks einer
Vertiefung des phänomenologischen Verständnisses und einer rechtlichen Kontrolle
vonWirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung – klafft seit geraumer Zeit eine
Lücke, wie der geringe Anteil aktueller, vor allem akademischer Literatur zeigt. Eine
umfassende europäische Publikation zu diesem Thema fehlt gänzlich, und auch die
letzte deutsche akademische Abhandlung oberhalb der Schwelle einer Masterarbeit
stammt nicht mehr aus diesem Jahrzehnt.242

Abgerundet wird der Forschungsgegenstand durch wirtschaftliche Fragestellungen,
die sich z.B. auf die hohen Schadenssummen und den damit einhergehenden kosten-
intensiven staatlichen wie privatwirtschaftlichen Präventions- und Kontrollaufwand
beziehen oder auch den Blick auf die in der Wirtschaft drohenden Imageschäden
richten, die mit einer opferseitig besonders geringen Anzeigebereitschaft korrespon-
dieren.

1.1 Forschungsziel

Insgesamt zielen die Forschungsfragen des WiSKoS-Projekts auf Innovation im
Sinne der Optimierungs- und Modernisierungsfunktion der Rechtsvergleichung ab.
So sollen de lege ferenda der Reformbedarf der deutschen Rechtssetzung ermittelt
und rechtstechnische Formulierungshilfen oder potenziell bessere Regelungen aus-
ländischer Rechtsordnungen identifiziert werden, um so sicherzustellen, dass die
deutsche Regelungspraxis internationalen Standards von „good governance“ genügt
oder diese durch ehrgeiziges Bemühen um den bestmöglichen Rechtsstandard im
Wege des internationalen Benchmarkings noch übertrifft bzw. neu setzt.243

1.1.1 Zweck der Ausformulierung der Forschungsfragen

Die Vorgabe ausformulierter Forschungsfragen als Leitfaden für die Ausarbeitung
der Länderberichte dient der Eingrenzung des Forschungsgegenstandes, wobei hier
zunächst darauf hingewiesen sei, dass das vorliegende Projekt eine Totalerhebung
der Wirtschaftskriminalität in den Vergleichsländern weder leisten kann noch will.
____________

242 Vgl. dazu Kapitel 1 (im vorliegenden Band) und Punkt 3.1 der Einleitung in der englischen Pub-
likation zu Modul 1 (in Vorbereitung).

243 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 1006–1007, 1035; Örücü 2007, S. 55; Pommer 2006, S. 88.
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Entsprechende Werke mit rechtsvergleichendem Ansatz finden sich z.B. bei Pon-
saers und Boers.244

1.1.2 Konzipierung des Fragenkatalogs

Die Grundlinien des Forschungsdesigns wurden bereits im Projektantrag für das
BMBF entwickelt und in der Verbundbeschreibung umfassend dargelegt. Dabei
wurde darauf geachtet, die Vergleichung nicht auf Detailfragen zu beschränken, son-
dern mit der Wirtschaftsspionage sowie der Konkurrenzausspähung einen ganzen
Problemkomplex zu untersuchen, um bruchstückhafte Ergebnisse von schwacher
Aussagekraft zu vermeiden.245 Die so von vornherein festgelegten Forschungsfragen
sind in den jeweiligenModulbeschreibungen und Arbeitspaketen enthalten und zent-
ral in der Projektübersicht zusammengefasst.246 Eine Konsequenz dieses Vorgehens
während der Projektplanung war die Einschränkung des gestalterischen Spielraums
in der Phase der Projektdurchführung.

Abgesehen vom Prozess der Erarbeitung des Projektdesigns, der wie so häufig durch
knappe, schnelle Recherchen geprägt war, war die Interpretation und Übersetzung
der in der vorliegenden Rechtsvergleichung zu klärenden Forschungsfragen eine der
wichtigsten und zugleich anspruchsvollsten Aufgaben des Gesamtprojekts sowie
eine zentrale Aufgabe inModul 1. Die Übersetzung der deutschen Projektskizze war
ganz zu Beginn zu leisten, um den internationalen Experten eine englischsprachige
Handreichung für die Erstellung der Länderberichte zur Verfügung zu stellen. Dabei
wurde versucht, das Risiko des Verständnisverlusts durch die Einschaltung erfahre-
ner Rechtsvergleicher und englischer Muttersprachler zu minimieren, wobei selbst-
verständlich ein Vollverständnis des „Anderen“ nicht erreichbar war.247 Soweit die
Länderexperten auch über deutsche Sprachkenntnisse verfügten, wurden ihnen beide
Versionen des Fragenkatalogs übermittelt. Abgesehen von Verständnisverlusten
durch die Übersetzung bzw. Verwendung einer fremdsprachigen Projektskizze kam
erschwerend hinzu, dass sich die Länderexperten, deren Muttersprache in den meis-
ten Fällen weder Englisch noch Deutsch war, sich ihr Verständnis des Fragenkata-
logs wiederum in der eigenen Muttersprache ‚nachbilden‘ mussten. Dementspre-
chend kam es im Laufe der Erstellung der Länderberichte wiederholt zu Verständ-
nisfragen bezüglich beider Ebenen – sowohl jener der Übersetzung als auch jener
der Interpretation –, die zur Klärung der Begrifflichkeiten und Fragestellungen bei-
getragen haben, so z.B. in Bezug auf das deutsche Verständnis des Rechtsgutsbe-
griffs. Auch die Abgrenzung von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung

____________

244 Ponsaers & Boers 2002.

245 Pommer 2006, S. 103.

246 Für die Beschreibung von Modul 1 sowie der Arbeitspakete 1 bis 4 siehe Einleitung (Punkte 2
und 2.1) der englischen Publikation zuModul 1 (in Vorbereitung); für die Projektübersicht siehe
ebenda unter Punkt 1.

247 Vgl. Gadamer 1989, S. 21–51; Legrand 1995, S. 267.
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wurde ausgiebig diskutiert und projekteinheitlich definiert, und es wurden notwen-
dige Anpassungen des Fragenkatalogs vorgenommen, z.B. beim Einfluss der euro-
päischen Öffnung auf die Entwicklung des Rechtsgutsverständnisses, der europaweit
nicht in gleichem Maße hinterfragt wird.

1.1.3 Illustration des Fragenkatalogs

Zum Einstieg in das Thema fragt das WiSKoS-Projekt im Rahmen des deskriptiv-
normativ angelegten Grobscreenings der Länder nach den gesellschaftlichen und
rechtlichen Rahmenbedingungen von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspä-
hung sowie ihrer Kontrolle in allen Rechtsordnungen der ausgewählten Länder. Wel-
che Ausgestaltungen von Strafbarkeit und Verfolgung dieser Deliktsbereiche lassen
sich vor dem Hintergrund der jeweiligen Rechtskultur und der staatlichen Positio-
nierung im EU-Kontext unterscheiden? Ist im Hinblick auf die Bedürfnisse der Sta-
keholder248 die derzeitige Regelungspraxis in Deutschland noch zeitgemäß, europa-
rechtlich angemessen und im Wettbewerb der Rechtsordnungen bestmöglich aufge-
stellt?

1.1.3.1 Untersuchungsgegenstand in Arbeitspaket 1

Arbeitspaket A 1 nähert sich diesen Fragestellungen im Wege einer deskriptiven
Analyse der landesspezifischen soziokulturellen Rahmenbedingungen der Wirt-
schaftsverfassung, des Wirtschaftsrechts und der wirtschaftlichen Lage. Wie lässt
sich bei punktueller Betrachtung die aktuelle Beziehung von Staat und Wirtschaft
beschreiben? Hat sie sich in der näheren Vergangenheit z.B. aufgrund historischer
und politischer Veränderungen gewandelt oder findet derzeit ein Wandel statt? Wel-
che Freund-Feind-Beziehungen bestehen mit benachbarten oder entfernt gelegene-
ren Ländern? Gibt es dafür einen historischen oder aktuellen Anlass? Handelt es sich
um ein quantifizierbares Phänomen oder eine im kollektiven Bewusstsein der Ge-
sellschaft tradierte Vorstellung? Welchen internationalen Einflüssen sieht sich das
Land ausgesetzt? Wird das Phänomen derWirtschaftsspionage national wahrgenom-
men bzw. aktiv beobachtet? Liegt eine tatsächliche oder perzeptive Betroffenheit
vor? Wie hat sich das Phänomen in der Vergangenheit entwickelt? Welchen Einfluss
hat die europäische Öffnung auf die landesspezifischen soziokulturellen Rahmenbe-
dingungen, z.B. im Hinblick auf das Verständnis zum geschützten Rechtsgut?

Die den Länderberichten entnommenen Informationen werden einer komparativen
Analyse unterzogen, wobei untersucht werden soll, welche nationalen oder europäi-
schen Entwicklungen Rechtsprechung und Gesetzeslage der Nationalstaaten beein-
flussen und ob bzw. welche Unterschiede dabei zwischen traditionell liberal verfass-
ten Ökonomien und Staaten mit einem nach wie vor stark etatistisch geprägten

____________

248 Dies sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Wissenschaftsorganisationen und
Behörden.
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Wirtschaftsverständnis bestehen. Darüber hinaus wird hinterfragt, ob sich daraus un-
terschiedliche (straf-)rechtliche Bewertungen ergeben, wofür die Rechtsgutsbestim-
mung als Vergleichskriterium fungiert. Daran schließt sich die grundsätzliche Fra-
gestellung an, ob die Nationalökonomie in einem übernationalen, europäischen
Markt überhaupt noch ein taugliches Rechtsgut sein kann.

1.1.3.2 Untersuchungsgegenstand in Arbeitspaket 2

Arbeitspaket A 2 fokussiert auf die Erfassung des normativen Rahmens zur straf- und
außerstrafrechtlichen Kontrolle von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspä-
hung. Es fragt nach der landesspezifischen Terminologie und den entsprechenden
Definitionen, nach den betroffenen Rechtsbereichen und Rechtsgütern. Welche
Handhabe bietet das Strafrecht? Steht die Wirtschaftsspionage bzw. Konkur-
renzausspähung unter Strafe? Gibt es eventuell Korrespondenz- oder Auffangtatbe-
stände aus dem Bereich des Betrugs, der Datensicherheit, des Cybercrime, des Ha-
ckings oder der Korruption? Ist die Strafbarkeit einheitlich ausgestaltet oder frag-
mentiert? Was ist das geschützte Rechtsgut der jeweiligen Strafnormen? Finden sich
ergänzende Pönalisierungen in Nebengesetzen, z.B. den Wettbewerbsgesetzen?
Kennt das Landesrecht Legaldefinitionen? Wie gestaltet sich der Schutzbereich?
Werden Staats-, Betriebs-, Geschäfts- und Privatgeheimnisse geschützt?Welche Ab-
stufungen bestehen? Handelt es sich bei den Delikten um Antrags- oder Offizialde-
likte? Welchen Einfluss hat das Zivilrecht auf den Untersuchungsgegenstand? Wel-
che Sanktionierungen für Delikte der Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspäh-
ung sind von den nationalen Gesetzen vorgesehen? Werden Geld- und Freiheitsstra-
fen durch weitere Maßnahmen, etwa Wettbewerbsverbote, flankiert? Beschränken
sich die Strafen auf natürliche Personen oder gibt es eine Strafbarkeit von juristi-
schen Personen bzw. gar ein gesondertes Unternehmensstrafrecht? Welche nationa-
len Besonderheiten oder Charakteristika beeinflussen die Verfolgbarkeit der in Frage
stehenden Deliktsfelder?

Auch die in diesem Arbeitspaket erhobenen Informationen werden auf demWeg der
Rechtsvergleichung einer umfassenden Gegenüberstellung und Analyse zugeführt,
wobei das Augenmerk sowohl auf Ähnlichkeiten als auch auf Unterschiede in der
Normierung gerichtet wird. Sofern möglich, werden verschiedene gesetzliche Rege-
lungsmodelle identifiziert, wobei analysiert wird, ob diese ein Indiz für die unter-
schiedliche normative Gewichtung der jeweiligen Straftaten bilden – z.B. als Staats-
schutz- oder Wirtschaftskriminalität mit bloßem Wettbewerbsverstoß. Ebenso wird
untersucht, ob sich durch die vorgegebenen Strafandrohungen weitere Indizien für
die Gewichtung ergeben.
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1.1.3.3 Untersuchungsgegenstand in Arbeitspaket 3

Arbeitspaket A 3 erfasst Fragen zu den verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen
in den Vergleichsländern. Die verfahrensrechtliche Ausgestaltung, z.B. die Zuwei-
sung von Zuständigkeiten an spezifische Behörden, determiniert die Strafverfolgung
und bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen betroffenen Unternehmen
bzw. Wissenschaftsorganisationen und Behörden. Sofern unterschiedliche – seien es
konkurrierende oder kumulierte – Zuständigkeiten bestehen, können sich positive
wie negative Effekte in Form von Synergien und Reibungsverlusten ergeben – z.B.
durch Konkurrenzsituationen –, die sich vielfältig auf Prozesse, Effektivität und Ef-
fizienz sowie die statistische Abbildung derselben auswirken können.

Konkret sollen folgende Fragen beantwortet werden: Welche Behördenzuständig-
keiten gibt es bei der Wirtschaftsspionage, welche bei der Konkurrenzausspähung?
Sofern im vorausgehenden Arbeitspaket Auffangtatbestände identifiziert wurden:
Wer ist behördenseitig für deren Bearbeitung bzw. Verfolgung zuständig? Ist die
Zuständigkeit einheitlich geregelt? Wo sind die verfahrensrechtlichen Vorgaben nor-
miert, und bestehen nationale Besonderheiten, die sich auf Verfahrensabläufe aus-
wirken?

Die Rechtsvergleichung im Bereich des verfahrensrechtlichen Rahmens will Ähn-
lichkeiten und Unterschiede in der nationalstaatlichen Verfahrensausgestaltung of-
fenlegen. Soweit eigene Erfahrungen mit den nationalen – aktuell oder in der Ver-
gangenheit – normierten Verfahrensrahmenbedingungen in den Länderberichten dis-
kutiert werden oder von deren kritischer Hinterfragung im nationalstaatlichen Dis-
kurs berichtet wird, nimmt die rechtsvergleichende Analyse diese Hinweise auf und
verwendet sie zur Diskussion der ebenfalls erfassten Verfahrensordnungen.

1.1.3.4 Untersuchungsgegenstand in Arbeitspaket 4

Arbeitspaket A 4 rundet Modul 1 ab, indem es das vorhandene statistische Material,
also jenes des Hellfelds249 erfasst. Dementsprechend wird zunächst nach dem grund-
sätzlichen Vorhandensein statistischen Datenmaterials zur Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung gefragt. Dabei wird erhoben, um welchen statistischen Kon-
text es sich handelt, wer die erfassende Behörde ist und ob eine Aufschlüsselung
nachWirtschaftsspionage, Konkurrenzausspähung und Auffangtatbeständen erfolgt.
Im Anschluss daran werden die verfügbaren Daten in einem ersten Schritt auf Fall-
zahlen hin analysiert und dem deskriptiven Vergleich mit dem rechtstatsächlichen
Status quo zugeführt; in einem zweiten Schritt werden die Daten in ihren europäi-
schen Kontext eingeordnet, wobei Unterschiede in der Erhebung, der Qualität und
der Aktualität des Datenmaterials berücksichtigt werden.

____________

249 Vgl. dazu Punkt 5.1 in der Einleitung der englischen Publikation zu Modul 1 (in Vorbereitung).
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1.2 Kontextbezogenes Verständnis der Rechtsvergleichung

Vor der Durchführung einer Rechtsvergleichung ist zur Wahrung der Replizierbar-
keit ihr kontextbezogenes, methodisches Verständnis darzulegen. Im Rahmen des
WiSKoS-Projekts wird die Vergleichung verstanden als ein „allgemeine[r] Prozess,
der keine Eigenart des wissenschaftlichen Denkens ist[, also als] ein geistiger Vor-
gang, [dessen] abstrakte Zielsetzung es ist, die Beziehungen der Objekte zueinander
festzustellen“.250 Von Mona wird Rechtsvergleichung als eine „subversive Diszip-
lin“ verstanden, deren Herausforderung vor allem darin besteht, „unsere eigene
Rechtskultur auf Widersprüche oder Blockaden hin zu überprüfen und kritisch nach
vorgefassten Meinungen über die als normal betrachtete Art und Weise zu suchen,
wie Probleme rechtlich erfasst und gelöst werden“.251 Die Rechtsvergleichung ist
dementsprechend nicht Selbstzweck oder eigenständiges Ziel, sondern eine Methode
zur Beantwortung konkreter Forschungsfragen.

Wie diese Form der Rechtsvergleichung methodisch anzugehen ist, ist nach wie vor
umstritten. Nachdem zur Jahrtausendwende die Vorstellung aufgegeben wurde, dass
es eine einheitliche Methode der Rechtsvergleichung geben könnte, ist der derzeit
aktuelle Stand des Diskurses, dass mangels einer Methode, die für alle verschieden-
artigen Zielsetzungen der Strafrechtsvergleichung gleichermaßen angemessen ist,
insgesamt Methodenoffenheit geboten sei.252

Die Auswahl der auf die eigenen Forschungsfragen anzuwendenden Vergleichsme-
thode orientiert sich entsprechend der Interdependenz von Zielsetzung und Methode
am verfolgten Erkenntnisinteresse.253 Letzteres ist hier auf die Erforschung fremden
Rechts als potenziell vorbildhaftes Modell gerichtet, wobei angesichts des ausfüh-
renden Organs der Anspruch erhoben wird, durch die theoretische Analyse von frem-
dem Recht einen Beitrag zur Grundlagenforschung zu leisten.254

Methodenoffenheit darf dabei nicht als Ausdruck von Beliebigkeit verstanden und
der Verweis auf berechtigte Unterschiede in der Tiefe der Rechtsvergleichung nicht
zur Reduktion des rechtsvergleichenden Anspruchs auf bloße Deskription benutzt
werden.255 Erforderlich ist vielmehr ein hermeneutischer Verstehensprozess, in des-
sen Zuge die verschiedenen Rechtssysteme nicht nur von außen und innen betrachtet

____________

250 Pommer 2006, S. 94.

251 Mona 2011, S. 103, 106 ff.

252 Eser & Perron 2015, S. 1038; vgl. auch Husa 2014, S. 66.

253 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 942.

254 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 942.

255 Vgl. Constantinesco 1972, S. 30 ff.; Pommer 2006, S. 89. Deskription erreicht die Schwelle der
Rechtsvergleichung im eigentlichen Sinne nicht, sondern bleibt auf deren Vorstufe, der „Aus-
landsrechtskunde“ stehen, die nach Eser als Materialerfassung mit der subsequenten rechtsver-
gleichenden Bewertung eine „Funktionseinheit“ bilden kann, die als „Strafrechtsvergleichung in
einem weiten Sinne“ tituliert wird. Vgl. Eser & Perron 2015, S. 970–972.
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werden, sondern versucht wird, sich diesen auch im Hinblick auf das Rechtsver-
ständnis de lege lata und de lege ferenda sowie auf die Rechtskultur und ihre lan-
desspezifischen Erklärungs- und Lösungsansätze interpretierend zu nähern.256

1.2.1 Auswahl der konkreten Vergleichsform

Mit dem Anspruch der Praktikabilität einer Rechtsvergleichung geht einher, dass die
methodentheoretische Auswahl der Vergleichsform in der Regel, und so auch hier,
nach der Sammlung und einer ersten Sichtung des Datenmaterials erfolgt.257 Da es
sich hier nicht um eine theoretische Abhandlung zur Rechtsvergleichung handelt,
wird auf eine umfassende Schilderung möglicher Vorgehensweisen verzichtet und
nur eine Begründung für die Auswahl der tatsächlich praktiziertenMethode geliefert.

1.2.1.1 Funktionale Rechtsvergleichung

Angesichts des Untersuchungsziels, Reformbedarf im Bereich der Wirtschaftsspio-
nage zu ermitteln und vorzugswürdige Regelungen ausländischer Rechtsordnungen
zu identifizieren, bietet sich ein Vorgehen auf Basis einer modifizierten Form bzw.
eines modernisierten Verständnisses der funktionalen Rechtsvergleichung an. Deren
Ziel ist es, parallele Problemlösungen in unterschiedlichen Rechtssystemen aufzu-
zeigen. Sie geht von der Prämisse aus, dass

[t]rotz aller Unterschiede in ihrer historischen Entwicklung, in ihrem systematisch-
theoretischen Aufbau, im Stil ihrer praktischen Anwendung und in der extremen Di-
vergenz der Regelungen im Detail […] die verschiedenen Rechtsordnungen dennoch
in gleichen Lebensfragen oft zu verblüffend ähnlichen Lösungen [kommen].258

Zweigert geht mit seiner praesumptio similitudinis von einer ähnlichen Vermutung
aus. Lange Zeit galt die funktionale Rechtsvergleichung in der Literatur als Aus-

____________

256 Vgl. Husa 2015, S. 99. Ein methodisches Gleichgewicht ist in dem Sinne anzustreben, dass die
methodische Komplexität der Rechtsvergleichung weder über- noch unterschätzt wird: Man
kann dieses methodische Gleichgewicht mit van Hoecke als jenes zwischen einem epistemolo-
gischen Optimismus und einem epistemologischen Pessimismus beschreiben. Weder ist also da-
von auszugehen, dass sich verschiedene Rechtssysteme ganz gut ohne spezifische methodische
Maßstäbe vergleichen ließen, noch ist zutreffend, dass die Verständnisschwierigkeiten bezüglich
fremden Rechts letztlich zu einer fiktionalen Rechtsvergleichung führten, weil man das andere
Recht nie wirklich verstehen könne. Beide Positionen zeichnen ein ebenso naives wie verzerrtes
Bild der Realität. Mit methodischemGleichgewicht ist mithin die generelle Forderung nach einer
gewissen Praktikabilität des Vorgehens verbunden (Coendet 2012, S. 163; vgl. auch van Hoecke
2004, S. 172–174).

257 Vgl. Husa 2014, S. 60–61.
258 Pommer 2006, S. 107.
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gangspunkt aller rechtsvergleichenden Überlegungen, der gegebenenfalls durch an-
dere Modelle zu modifizieren war; der durchaus geübten Kritik an diesem Verfahren
mangelte es an einem tragfähigen alternativen heuristischen Modell.259

Die Kritik an der funktionalen Methode setzt an drei Stellen an:

Sie wendet ein, dass bei der – für das WiSKoS-Projekt erforderlichen – intersyste-
maren Vergleichung die Zweigertsche These von der grundsätzlichen Ähnlichkeit
der Lösungsansätze schon deswegen nicht greife, da sie gerade voraussetze, dass
keine grundsätzlichen ideologischen Differenzen bestünden.260 Die Annahme des
Funktionalismus, dass Gesellschaft und Recht zwei getrennte Systeme seien, die sich
wechselseitig steuern, sei verfehlt, da Gesellschaft und Recht untrennbar miteinander
verwoben seien und Letzteres einer Gesellschaft nicht nachträglich hinzugefügt wür-
de, sondern ein konstituierendes Element derselben sei.261 Dieses Missverständnis
des Funktionalismus führe zu einem Verkennen des Umstandes, dass sich viele
rechtliche Normen und Theorien nicht funktional auf das gesellschaftliche Leben
beziehen und keine technischen Lösungen für gesellschaftliche Probleme liefern,
sondern auf Mythen und Ritualen basierten und Ausdruck von Gerechtigkeitsvor-
stellungen oder politischer Machtverteilung seien. Daher spiegele Recht nicht die
Gesellschaft wider, sondern sei ihr kulturell immanent.262 Zentral greift die Kritik
die praesumptio similitudinis selbst an, da sie schon vom Grundsatz her nicht dem
wissenschaftlichen Ideal des kritischen Rationalismus entspreche, welcher eine nach
Kräften betriebene Falsifizierung eigener Hypothesen verlange. 263 Legrand fasst
dies wie folgt zusammen: “The desire for sameness breeds the expectation of same-
ness which, in turn, begets the finding of sameness“.264 Der dominierende Diskurs
privilegiere somit die Übereinstimmungen und unterdrücke die Unterschiede.265

Während diese Kritik im Ursprung berechtigt sein mag, würde es sie überspannen,
sofern man – wie z.B. von Legrand verlangt – Recht nicht nur als kulturelles Phäno-
men akzeptiere, sondern bewusst die daraus folgenden Unterschiede im Wege eines
principium individuationis privilegiere. 266 Heute ist anerkannt, dass die wissen-
schaftliche Rechtsvergleichung sowohl Ähnlichkeiten als auch Differenzen gleich-

____________

259 Vgl. van Hoecke 2014, S. 60–61.
260 Vgl. Posch 2001, S. 17–18; Pommer 2006, S. 108.
261 Vgl. Coendet 2012, S. 160.

262 Vgl. Frankenberg 1985, S. 423–424, 437–438; Gordon 1984, S. 102–109; Graziadei 2003, S.
110, 118–125; Nelken 2003, S. 446–452.

263 Vgl. von Benda-Beckmann 1979, S. 57.

264 Legrand 2003, S. 245–246.
265 Vgl. Coendet 2012, S. 161.

266 Vgl. Legrand 2003, S. 246, 249, 262, 264, 271–272, 284, 288, 303; Legrand 1997, S. 123; Le-
grand 2005, S. 706–707.
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rangig suchen und betrachten muss, um zu einer zutreffenden Abbildung der Rechts-
wirklichkeit zu gelangen.267 Wo es eine formelle, strukturelle, institutionelle oder
funktionale Parallelität oder Divergenz der konkreten Rechtsprobleme gibt, ist die
Untersuchung und Vergleichung einschließlich der Bestimmung der jeweiligen In-
tensität von gefundener Parallelität oder Divergenz gerechtfertigt.268

All dies ist Ziel der hier vollzogenen Rechtsvergleichung, die damit ganz bewusst
hinter einer vollwertigen systemischen Rechtsvergleichung oder einem Strukturver-
gleich als Unterform der funktionalen Rechtsvergleichung zurückbleibt, welche zu-
sätzliche Ansprüche an Breite, Tiefe und Länge der Untersuchung stellen und eine
Loslösung der untersuchten Rechtsinstitute aus ihrem nationalen Kontext und deren
Betrachtung in einem vom Rechtsvergleicher geschaffenen, theoretisch – z.B. durch
die Kreation eines Beispielfalles – ausgestalteten comparative framework erfor-
dern.269 Denn ein solches Vorgehen würde den Rahmen des hier Leistbaren spren-
gen, vor allem angesichts der zeitlichen Limitierung des WiSKoS-Projekts.270

1.2.1.2 Dogmatische Rechtsvergleichung

Die dogmatische Rechtsvergleichung findet ihren Gegenpart in der Regel in der an-
gewandten Rechtsvergleichung, die wiederum die Untergliederung in legislative und
judikative Rechtsvergleichung kennt. Diesem Projekt liegt jedoch, wie in der Einlei-
tung dargelegt, gerade keine konkrete Novellierungsanfrage der Gesetzgebungsor-
gane zu Grunde, noch wurde ein gerichtliches Bedürfnis nach Anpassung einer viel-
fach veralteten Rechtsordnung an neue gesellschaftlich-technische Entwicklungen
artikuliert. Der Umstand, dass seitens der Stakeholder, KMU, Wissenschaftsorgani-
sationen und Behörden ein Interesse an einer Beratung zum Umgang mit den Her-
ausforderungen von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung besteht und
dass seitens der an dem Projekt als assoziierte Partner beteiligten Behörden ein ex-
plizites Interesse an der Verbesserung der behördlichen Zusammenarbeit mit KMU
und Wissenschaftsorganisationen existiert, enthebt das Projekt noch nicht dem Be-
reich der Grundlagenforschung bzw. der Forschung aus rein wissenschaftlichem In-
teresse. Da die für dieses Projekt gewählte Methode grundsätzlich unabhängig von
einem konkreten Rechtssetzungs- bzw. Rechtsanwendungsanliegen zur Anwendung
kommt, ist sie dem Bereich der dogmatischen Rechtsvergleichung zuzuordnen.271

____________

267 Vgl. Örücü 2007, S. 50; Dannemann 2006, S. 406.

268 Vgl. Pommer 2006, S. 102; Constantinesco 1972, S. 92.

269 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 1085; Husa 2014, S. 63; Husa 2015, S. 133–134.
270 Das umfassende Strukturvergleichsprojekt des MPICC von Eser und Perron wurde 1983 ange-

stoßen und 2015 mit einer Buchpublikation abgeschlossen; vgl. Eser & Perron 2015, S. 5–25.
271 Vgl. Pommer 2006, S. 86; Posch 2001, S. 19.
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1.2.1.3 Mikrovergleichung

Die Rechtsvergleichung als Untersuchung nationaler Rechte aus supranationaler Per-
spektive kann ihre Forschungsgegenstände von verschiedenen Bezugsebenen aus
wählen. Da die vorliegende Untersuchung die Vergleichung von Wirkungsweisen
analoger Rechtsinstitute aus dem Bereich der Wirtschaftsspionage und der Konkur-
renzausspähung in ihren jeweiligen Rechtsordnungen zum Gegenstand hat, ist sie
dem Bereich der Mikrovergleichung zuzuordnen.272 Sie ist geeignet, Struktur und
Funktion rechtlicher Institutionen zu analysieren, „ermöglicht aber keinen Gesamt-
überblick. Obwohl hier relativ konkrete Details verschiedener Rechtssysteme mitei-
nander verglichen werden, muss die vergleichende Untersuchung stets im Zusam-
menhang mit den anderen Normen und den sozioökonomischen Rahmenbedin-
gungen der jeweils betroffenen Rechtsordnungen erfolgen und darf nicht isoliert auf
die Wortbedeutung abstellen.“273 Richtig angewandt, kann die Mikrovergleichung
dadurch, dass sie den rechtlichen Horizont des nationalen Juristen erweitert, „zum
besseren Verständnis des eigenen Rechts“ und, indem sie „die Autarkie der einzelnen
Rechtsordnungen“ relativiert, zur Bereicherung jeder nationalen Rechtsdisziplin
führen und stellt mithin „ein äußerst brauchbares Instrument im Dienste der Gesetz-
gebungspolitik, der Rechtsprechung und der Rechtslehre“ dar.274

1.2.1.4 Horizontale und multilaterale Rechtsvergleichung

Diese Untersuchung fokussiert auf zeitlich und hierarchisch nahe beieinanderlie-
gende Rechtsordnungen, ist also in sich synchron, wobei der „räumliche Abstand“
zwischen den Rechtsordnungen einerseits schon grundsätzlich unerheblich ist, vor-
liegend aber auch jeweils einander angrenzende Rechtsordnungen ausgewählt wur-
den.275 Darüber hinaus ist die vorgenommene Rechtsvergleichung multilateral, da
mehr als zwei verschiedene Rechtsordnungen miteinander verglichen werden. Der
Vorteil der großen Datenbasis ist dabei die gesteigerte Generalisierbarkeit, die auf
der anderen Seite die Gefahr einer Reduktion der Untersuchungstiefe, eines Verhar-
rens auf der Ebene bloßer Deskription in sich birgt. Die vorliegende Untersuchung
setzt in Modul 1 auf Generalisierbarkeit, da das dortige Erkenntnisinteresse auf die
Übersichtsbetrachtung alternativer normativer Ansätze im Sinne einer map of solu-
tions gerichtet und die Untersuchungstiefe durch eine drastische Reduktion der Ver-
gleichsobjekte auf fünf Länder in Modul 2 herzustellen ist.276

____________

272 Zur Abgrenzung von Mikro- und Makrovergleichung vgl. Pommer 2006, S. 84; Posch 2001, S.
6–7; Husa 2014, S. 57; Cuniberti 2011, S. 13.

273 Pommer 2006, S. 85–86.
274 Pommer 2006, S. 87; Constantinesco 1972, S. 371.

275 Vgl. Punkt 1.4.1; Pommer 2006, S. 87; Husa 2015, S. 111.

276 Vgl. Husa 2015, S. 109.
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1.2.1.5 Intra- oder monokulturelle Rechtsvergleichung

WiSKoS untersucht ausschließlich Länder, die demwestlichen Rechtskulturkreis zu-
zuordnen sind.277 Dieser erstreckt sich seit der Auflösung des sozialistischen Rechts-
kulturkreises auf ganz Europa und erfasst somit Civil- und Common-Law-Länder,
ebenso EU-Mitgliedsstaaten wie auch andere geographisch Europa zugehörige Län-
der.278 Damit ist diese Untersuchung dem Bereich der intra- oder monokulturellen
Rechtsvergleichung zuzuordnen, die stets vorliegt, wenn zwei oder mehr Rechtssys-
teme desselben Rechtskulturkreises miteinander verglichen werden.279

1.2.2 Konkretes Vorgehen bei der Rechtsvergleichung

Der Gang der Untersuchung inModul 1 sieht, angelehnt an die Vorschläge von Eser
und Örücü, nach der Konzeptionalisierungsphase die empirische Erhebung ein-
schließlich der Begründung der Erhebungsmethode und der Erstellung der Länder-
berichte, deren Deskription und die Rechtsvergleichung i.e.S. sowie die Explanation
vor.280 Daran schließt sich entsprechend der Struktur des WiSKoS-Projekts die Aus-
wahl der Länder fürModul 2 an.

Die deskriptive Gegenüberstellung der Länderberichte wird, soweit möglich, frei
von Sichtweisen erfolgen, die der Verwurzelung im eigenen Rechtssystem geschul-
det sind, und die grundsätzliche Andersartigkeit fremder Rechtsordnungen respek-
tieren.281 Dabei sind u.a. die Aspekte Sprachbarriere, Unterschiede in Terminologie
und Dogmatik, Participant- und Non-participant-observer-Effekt, Quellenlage und
Rahmenbedingungen der Erstellung der Länderberichte sowie die berufliche und na-
tionale Einnischung der Autoren zu berücksichtigen.282 Die Deskription dient im
Sinne der „empirischen Schule“ der Darstellung der Fakten und der Identifizierung
von Ähnlichkeiten und Differenzen der Normierung von Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung in den einbezogenen Rechtssystemen.283

Angesichts der einleitend dargestellten Abgrenzung von Rechtsvergleichung und
Auslandsrechtskunde wird nach der Deskriptionsphase auf den kriterienorientierten
Abgleich der Länderberichte fokussiert, indem nach den Gründen für die entdeckten
Ähnlichkeiten und Differenzen geforscht sowie ein Kontextbezug hergestellt
wird.284 Dabei wird auch auf potentielle funktionale Äquivalente einzugehen sein.
Letztere sind abstrakt kaum zu definieren, da neben der Frage nach dem Bestehen

____________

277 Berman 2000, S. 739; Wieacker & Bodenheimer 1990, S. 5–7, 27; Wieacker 1985, S. 7.
278 Vgl. Scholler 2001, S. 10.

279 Vgl. Husa 2015, S. 114–115.
280 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 1041–1044.
281 Vgl. Bussani & Mattei 2012, S. 196.

282 Vgl. Örücü 2007, S. 50; de Cruz 2007, S. 219; Millns 2014, S. 296.

283 Vgl. Örücü 2007, S. 48–49.
284 Vgl. Punkt 1.1; Örücü 2007, S. 48–49; Nelken 2007, S. 19; Dannemann 2006, S. 414.
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stets die Fragen treten müssen, in welchem Umfang und in welcher Hinsicht die Re-
gelung funktional äquivalent sein soll.285

Entsprechend den Vorstellungen von Eser sollen durch die Aufgliederung der Län-
derberichte nicht nur die Vergleichbarkeit erleichtert und die Vergleichung vorbe-
reitet, sondern die Länderberichte anhand bestimmter Kriterien unmittelbar mitei-
nander verglichen und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet
und begründet werden, wobei aufgrund ihrer Vielzahl davon auszugehen ist, dass in
der Regel keine monokausale Erklärung zu finden ist.286 Im Vergleichsprojekt WiS-
KoS wurde schon durch die Entwicklung der den Länderberichten vorzugebenden
Erfassungskriterien beträchtliche rechtsvergleichende Vorarbeit geleistet, die durch
die rechtsvergleichende Analyse der nationalen Befunde weiter angereichert wird.287

Zur Vermeidung des Eindrucks willkürlicher Wertung sind die Kriterien offenzule-
gen.288 Dabei handelt es sich dem Untersuchungsziel entsprechend zunächst um die
Sammlung alternativer Lösungen, wobei der Begriff der „besseren“ Lösung als un-
angemessene Simplifizierung explizit vermieden wird. Entscheidend ist nämlich das
Kriterium der größeren systemischen Passgenauigkeit.289 Die gefundenen Alterna-
tivlösungen werden auf innere Konsistenz und praktische Relevanz, Zweckmäßig-
keit und kriminalpolitische Praktikabilität, Angemessenheit und Gerechtigkeit sowie
die Übertragbarkeit eines legal transplant ins hiesige Rechtssystem hin überprüft.290

Sofern sich daraus schon nach der Untersuchung ein konkreter Verbesserungsvor-
schlag entwickeln lässt, wird dieser beschrieben – ansonsten wird dieser Punkt nach
der Hellfelduntersuchung in Modul 2 erneut aufgegriffen.291

1.3 Auswahl der Erhebungsmethode

Im vorliegenden Fall hat eine Vorstudie zur Literatur im Forschungsfeld gezeigt,
dass diese – auch international – nur begrenzt vorhanden, stark landesspezifisch ge-
prägt und weithin nicht wissenschaftlichen Ursprungs ist.292 Diese Annahme konnte
inzwischen im Rahmen der für den deutschen Länderbericht durchgeführten Litera-

____________

285 Vgl. Scheiwe 2000, S. 36.

286 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 971–972; Constantinesco 1972, S. 278–279, 292–294; Pommer
2006, S. 114–115.

287 Zur Vorarbeit vgl. Punkt 1.2, zur Auswertung Punkt 2.

288 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 1085–1086.
289 Vgl. Zweigert & Kötz 1998, S. 46–47; Legrand 2003, S. 296.
290 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 1085–1086.
291 Vgl. Dannemann 2006, S. 417.

292 Vgl. Punkt 3.1 in der Einleitung zur englischen Publikation zu Modul 1 (in Vorbereitung).



82 Rechtsvergleich für die EU und die Schweiz

turstudie und einer bibliometrischen Analyse bestätigt werden, die auf einer stich-
wortbasierten Auswertung der Datenbanken Web of Science und Scopus basiert.293

Dementsprechend war die Heranziehung neu zu erstellenden Materials erforderlich.
Nur so konnte auch die für die horizontale Rechtsvergleichung zu fordernde Syn-
chronizität des zugrunde gelegten Datenmaterials sichergestellt werden.294 Ange-
sichts dessen erschien die Erhebung durch Länderberichte sinnvoll. Diese wurden
von Experten der jeweiligen Länder aus ihrer Perspektive eines im Landesrecht ver-
wurzeltenWissenschaftlers verfasst und enthalten eine Zustandsbeschreibung der je-
weiligen Rechtslage im Hinblick auf Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspä-
hung, ähnlich einer „Biopsie“.295

Durch die gewählte Erhebungsmethode ist sichergestellt, dass die Situationsbe-
schreibung aus Sicht eines Landeskundigen erfolgt. Selbiges war angesichts der mit
der Breite der Erhebung einhergehenden großen Anzahl der Länderberichte auf Sei-
ten des Rechtsvergleichers (anders als theoretisch wünschenswert) nicht leistbar.
Will man die Vergleichung mehrerer Länder nicht grundsätzlich unterlassen, so ist
die Forderung der Immersion des Rechtsvergleichers in alle zu vergleichenden Sys-
teme als utopisch zurückzuweisen.296 Für Letzteres spricht einerseits, dass sich an-
sonsten jede interdisziplinäre Forschung verböte, und andererseits, dass ein Vollver-
ständnis des „Anderen“ zwar unerreichbar ist, schlichte Untätigkeit aber keinerlei
Forschungsergebnisse generiert.

Die Landesberichte wurden durch einen Forschungsfragenkatalog vorstrukturiert, da
dieses Vorgehen zumindest auf der normativen Ebene mit verhältnismäßigem Auf-
wand tiefere Einblicke in die einzelnen Rechtssysteme ermöglicht und die Auswer-
tung erleichtert, wenn auch in begrenztem Umfang.297

1.4 Empirie: Erstellung der Länderberichte

Im Weiteren soll die empirische Vorgehensweise bei der Erstellung der Länderbe-
richte erläutert werden. Dabei ist zunächst die Auswahl der inkludierten Länder und
der zur gemeinsamen Forschung eingeladenen Länderexperten darzustellen, um so-
dann deren Vorgehen näher zu beschreiben.

____________

293 Vgl. Punkt 3.1 in der Einleitung der englischen Publikation zu Modul 1 (in Vorbereitung).

294 Vgl. Husa 2015, S. 189; zur horizontalen Vergleichung vgl. Punkt 1.2.1.4 in diesem Kapitel.

295 Vgl. Husa 2014, S. 60–61.
296 Vgl. Millns 2014, S. 286.

297 Ein vergleichbarer Ansatz findet sich bei Eser & Perron 2015, S. 35.
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1.4.1 Auswahl der Länder

Bei der Auswahl der Länder stellte sich zunächst die methodologische Frage nach
der Anzahl der in die Rechtsvergleichung einzubeziehenden Rechtsordnungen. Da-
bei wurde mit Pommer die Radbruchsche These, dass man nicht mehr als zwei Ele-
mente gleichzeitig vergleichen könne, zu Gunsten der Annahme Constantinescos
verworfen, dass keine logische oder methodologische Begrenzung für die Menge der
parallel vergleichbaren Rechte existiere.298

Vor allem aber ist die Auswahl der Länder vom Erkenntnisinteresse abhängig. Die
Ermittlung des Reformbedarfs erfordert im Hinblick auf die Optimierungs- und Mo-
dernisierungsfunktion der Studie die Schaffung einer breiten Datenbasis als Aus-
gangslage für ein Benchmarking. Dementsprechend waren möglichst viele Rechts-
systeme mit ähnlichem sozio- und rechtskulturellen Hintergrund einzubeziehen, un-
abhängig davon, ob sie einen ähnlichen oder auch abweichenden Umgang mit der
Betroffenheit von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung erwarten lie-
ßen.299

Angesichts dessen, dass das Arbeitsziel ein Grobscreening vorsieht, wurden alle 28
EU-Mitgliedsstaaten in den Vergleich einbezogen. Um die Datenbasis darüber hin-
aus zu bereichern, wurde zusätzlich die Schweiz als Vertreter gerade nicht des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums, sondern der EU-nahen, in der European Free Trade
Association (EFTA) organisierten Staaten einbezogen, da sie angesichts ihres wirt-
schaftlichen Potenzials eine verstärkte Betroffenheit von Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung erwarten ließ. Die einbezogenen Länder decken damit weite
Teile des europäischen Rechtskreises einschließlich vormals sozialistischer Staaten
ab, sodass zu erwarten war, auch einen möglicherweise eingetretenen Wandel im
Bereich der Betroffenheit und der Rechtsgüter zu erfassen.

Die große Diversität der einbezogenen Länder gebot die Inklusion von Fragen zum
soziokulturellen Hintergrund der Erhebungsländer als intervenierender Variable, da
festgestellte Unterschiede im normativen Bereich nicht direkt auf die Unterschiede
in den Rechtssystemen selbst zurückgeführt werden können.300 Die Repräsentation
von Civil- und Common-Law-Ländern trägt zu einer weiteren Diversifizierung der
Lösungsansätze im erforschten Verbrechenssegment bei, weil hier die Auswahl und
Betonung der Rechtsquellen, der rechtlichen Auslegungsmethoden und der Einord-
nung von (Bedrohungs-)Szenarien signifikant abweicht.

____________

298 Vgl. Pommer 2006, S. 103; Constantinesco 1972, S. 45.

299 Vgl. Örücü 2007, S. 55.

300 Anders im Strukturvergleich von Eser & Perron 2015, S. 37.
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1.4.2 Auswahl der Experten

Für die gemeinsame Forschungsarbeit wurde pro Land jeweils ein Expertenteam mit
bis zu fünfMitgliedern ausgewählt. Ausschlaggebend für die Auswahl war eine Viel-
zahl an Kriterien. Primär sollten die Länderexperten die notwendige Sachkunde be-
sitzen und diese gegebenenfalls durch vorausgegangene Arbeiten zum Themenfeld
unter Beweis gestellt haben. Angesichts der diesbezüglich als dürftig zu bezeichnen-
den akademischen Publikationslage musste dieses Kriterium aber rasch dahingehend
erweitert werden, dass bereits Sachkunde im weiteren Bereich der Wirtschaftskrimi-
nalität den Erfordernissen entspricht, wobei die Experten bevorzugt Rechtswissen-
schaftler oder, hilfsweise, Politik- oder Wirtschaftswissenschaftler mit juristischen
Kenntnissen sein sollten. Die Reputation im Feld wurde ebenso zur Auswahl heran-
gezogen wie die Position in der universitären Hierarchie. Des Weiteren sollte der
Experte idealerweise Landeskind sein oder sich aber derart lange und intensiv mit
dem zu beschreibenden Landesrecht auseinandergesetzt haben, dass eine möglichst
weitgehende Systemimmersion vorlag. Soweit möglich, wurde auch das Kriterium
„bekannt und bewährt“ einbezogen, wozu auf die institutsinternen Erfahrungen mit
ausländischen Gastwissenschaftlern, Stipendiaten, Doktoranden und Kooperations-
partnern zurückgegriffen wurde.

Anders als bei einem unabhängigen Projekt spielt die zeitliche Komponente bei ei-
nem drittmittelfinanzierten Projekt wie WiSKoS eine zentrale Rolle. So war die Er-
hebungsdauer durch einen strikten zeitlichen Rahmen eingeschränkt, der sich auf die
Wahl der Länderexperten limitierend auswirkte. So war hier Voraussetzung, dass die
eingeladenen Experten Kapazitäten zur Erbringung der Forschungsarbeit im entspre-
chenden Zeitkorridor des Projekts (Frühling bis Herbst 2016) haben mussten. Nach
Anwendung all dieser Kriterien konnten folgende Experten für die Mitwirkung im
Projekt gewonnen werden:

Tabelle 1 Länderexperten im WiSKoS-Projekt

Land Autor(en), Zugehörigkeit Institutionstyp

Belgien Kristel de Schepper

KU Leuven
Eef Vandebroek

Universität Hasselt

Prof. Frank Verbruggen
KU Leuven, Universität Hasselt

Forschung/Lehre
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Land Autor(en), Zugehörigkeit Institutionstyp

Bulgarien Dr. Tsvetana Petrova
Ministerium des Inneren

Dr. Desislava Yordanova

Universität Sofia
Sava Petrov

Oberste Kassations-StA

Paskal Boyadjiyski
Kommission für die Prävention und Ermitt-
lung von Interessenkonflikten

Ministerium
Forschung/Lehre

Justiz

Dänemark Prof. Dr. Ebrahim Afsah

Universität Kopenhagen

Forschung/Lehre

Deutschland Dr. Sabine Carl

MPICC Freiburg
Susanne Knickmeier

MPICC Freiburg

Elisa Wallwaey
MPICC Freiburg

Forschung

Estland Prof. Jüri Saar

Universität Tartu

Forschung/Lehre

Frankreich Prof. Christian Harbulot

École de guerre économique (Hochschule
für Wirtschaftskrieg)

Dr. Olivier de Maison Rouge

eigene Kanzlei

Thomas Janier
Prometheus

freie Wirtschaft

Lehre

Finnland Mikko Rudanko

MPICC Freiburg
Prof. Raimo Lahti

Universität Helsinki

Forschung/Lehre

Griechenland Prof. Dr. Angelika Pitsela

Aristoteles-Universität Thessaloniki

Theofili Chatzispyrou
Aristoteles-Universität Thessaloniki

Forschung/Lehre
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Land Autor(en), Zugehörigkeit Institutionstyp

Großbritannien Prof. Mark Button
Universität Portsmouth

Prof. Dr. Alison Wakefield

Universität Portsmouth
Kevin Larkins

Universität Portsmouth

Forschung/Lehre

Irland Prof. Dr. Gerard Coffey
Universität Limerick

Forschung/Lehre

Italien Prof. Dr. Attilio Nisco
Universität Bologna

Forschung/Lehre

Kroatien Dr. Marta Dragičević Prtenjača
Universität Zagreb, Max-Planck-Partner-
gruppe für Balkan Criminology

Forschung/Lehre

Lettland Prof. Andrejs Vilks
Stradiņš-Universität Riga

Forschung/Lehre

Litauen Agnė Kalinauskaitė
Oberes Verwaltungsgericht Litauen

Justiz

Luxemburg Ari Gudmannsson
Arendt & Medernach,
Universität Luxemburg

freie Wirtschaft
Forschung/Lehre

Malta Dr. Edward Dalmas
Mediterra Group
Dr. Anthony Ghirlando
Mediterra Group

freie Wirtschaft

Niederlande Eva van Luijk
Universität Utrecht

Forschung/Lehre

Österreich Prof. Marianne J. Hilf
Universität Bern
Dr. Cathrine Konopatsch
Universität Bern

Forschung/Lehre

Polen Dr. Wojciech Dadak
Jagiellonen-Universität Krakau
Prof. Krzysztof Krajewski
Jagiellonen-Universität Krakau

Forschung/Lehre
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Land Autor(en), Zugehörigkeit Institutionstyp

Portugal Prof. Candida da Agra
Universität Porto
Prof. Dr. André Lamas Leite
Universität Porto
Prof. Dr. Pedro Sousa
Universität Porto

Forschung/Lehre

Rumänien George Zlati
Sergiu Bogdan &Associates, Cluj Bar
Association, Babeș-Bolyai-Universität Cluj

freie Wirtschaft
Forschung/Lehre

Schweden Gustaf Almkvist
Universität Uppsala

Forschung/Lehre

Schweiz Prof. Marianne J. Hilf
Universität Bern
Dr. Cathrine Konopatsch
Universität Bern
Monika Rentsch
Universität Bern
Philippe Stocker
Universität Bern

Forschung/Lehre

Slowakei Dr. Alexandra Horváthová
Universität Kopenhagen

Forschung/Lehre

Slowenien Prof. Dr. Sabina Zgaga
Universität Maribor

Forschung/Lehre

Spanien Dr. Ana I. Blanco García
Universität Valencia

Forschung/Lehre

Tschechische
Republik

Dr. Petr Škvain
Tschechische Akademie der Wissenschaf-
ten, Universität West-Böhmen

Forschung/Lehre

Ungarn Dr. Csaba Győry
Ungarische Akademie der Wissenschaften,
ELTE Universität

Forschung/Lehre
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Land Autor(en), Zugehörigkeit Institutionstyp

Zypern Andreas Christou
Elias A. Stephanou LLC
Prof. Nestor Courakis
Universität Nikosia
Prof. Demetra Sorvatzioti
Universität Nikosia
Dr. Anna Plevri
Universität Nikosia
Dr. Vagia Polyzoidou
Universität Nikosia

freie Wirtschaft,
Forschung/Lehre

1.4.3 Vorgehen der Experten

Die projektimmanente zeitliche Limitierung wirkt sich auf Umfang und Qualität der
Länderberichte selbst aus. So ist innerhalb von neun Monaten nur eine begrenzte
Anzahl an Diskussionen zum Projektverständnis sowie Revisionen des Fragenkata-
logs möglich. Die Länderberichte selbst wurden zwei getrennten Revisionen unter-
zogen, wobei die erste den Fokus auf den Inhalt legte, während das Hauptaugenmerk
der zweiten Revision auf der Struktur lag. Infolge der engen zeitlichen Vorgaben war
in Kauf zu nehmen, dass die Antworten teilweise recht heterogen ausfielen und der
angestrebte Vergleich dadurch erheblich erschwert wurde.

Die Struktur und Präsentation der Arbeitsergebnisse im Endprodukt „Länderbericht“
divergieren mitunter. Zwar wurden die als wichtig angesehenen Fragen und Kriterien
vorher so einheitlich festgelegt, dass sie universell verständlich und in jedem Land
anwendbar waren; allerdings konnte eine Uniformität der Ergebnisse schon wegen
der zwecks leichterer Vergleichbarkeit erbetenen Beschränkung des Umfangs der
Länderberichte auf fünfzehn Seiten und der landesspezifisch unterschiedlichen Fo-
kussierung auf einzelne Gesichtspunkte nicht immer hergestellt werden.

Bei der Auswertung der Länderberichte zeigten sich daher in Teilen erhebliche Lü-
cken. Sofern sich die Länderexperten in ihren Berichten an der Gliederung der Pro-
jektskizze orientierten, hat dies die Auswertung erleichtert und zu fruchtbareren Er-
gebnissen geführt.

Auch die herangezogenen Quellen unterscheiden sich je nach nationaler Tradition
zum Teil deutlich. Während in den größeren Ländern mit Civil-Law-Hintergrund
vorwiegend auf Gesetzestexte und akademische Literatur zurückgegriffen wurde, ar-
beiteten manche Länderexperten angesichts der landespezifisch schlechten Quellen-
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lage vorwiegend mit Presseberichten und zum Teil auch Interviews mit Strafverfol-
gungsbehörden wie Polizei und Staatsanwaltschaft, so z.B. die Bearbeiter von Malta,
Zypern und Ungarn. In besonderem Maße berichteten die Länderexperten von einer
problematischen Quellenlage im Bereich der Statistiken, die zum einen trotz fort-
schreitender Europäisierung bisher eines einheitlichen europäischen Standards ent-
behren und zum anderen, so z.B. auch in Deutschland die Polizeiliche Kriminalsta-
tistik Staatsschutz (PKS-S), dem Geheimnisschutz unterliegen und für Forschungs-
zwecke unzugänglich sind.301

1.4.4 Schema der Rechtsvergleichung der Länderberichte

Für jedes Land wurden die Rahmendaten zu geographischer Lage, Einwohnerzahl,
Fläche, Mitgliedschaft in der EU bzw. EFTA, Rechtskultur und Rechtskreis, Brutto-
inlandsprodukt, Exportstärke sowie zuWettbewerbsfähigkeit, Innovationsstärke und
Struktur der KMU betrachtet. Daran schlossen sich Fragen zum soziokulturellen
Rahmen an. So wurde nach der nationalen Wahrnehmung bzw. Beobachtung des zu
untersuchenden Phänomens und insbesondere nach der Bedeutung des Phänomens
aus Sicht der Behörden, der Großindustrie, der KMU und von Wissenschaftsorgani-
sationen gefragt; zudem wurden Schadenssummen bzw. deren Schätzungen aufge-
nommen. Darüber hinaus wurden Angaben zur Betroffenheit von Wirtschaftsspio-
nage und Konkurrenzausspähung und zur quantitativen Entwicklung des Phänomens
aufgezeichnet. Ebenfalls erfasst wurden – sofern einhergehend mit einer entspre-
chenden Begründung oder Darstellung eines etwaig beobachteten Wandels – Ein-
schätzungen zum Verhältnis von Wirtschaft und Wissenschaft zum Staat bzw. zu
seinen Behörden sowie zu Freund- und Feindbeziehungen mit anderen Ländern, die
wahrgenommene Anzeigebereitschaft im Phänomenbereich sowie als Auffangkrite-
rium „nationale Charakteristika bzw. Besonderheiten“.

Im daran anschließenden Teil, der sich mit dem normativen Rahmen beschäftigte,
wurden die einheitliche oder fragmentierte Strafbarkeit vonWirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung sowie möglichen Auffangtatbeständen im Bereich von Da-
tensicherheit, Cybercrime und Hacking sowie Korruption und deren Status als An-
trags- oder Offizialdelikt abgefragt. Das jeweils geschützte Rechtsgut der Wirt-
schaftsspionage- und der Konkurrenzausspähungsparagraphen wurde (sofern be-
nannt) erfasst. Gleiches gilt für Legaldefinitionen sowie die Definitionen von Staats-
geheimnis, Betriebs- und Geschäftsgeheimnis oder Privatgeheimnis. Erhoben wur-
den auch die Sanktionierung dieser Straftaten mit Geld- oder Freiheitstrafen, die je-
weiligen Strafrahmen und andere strafrechtliche oder sonstige Sanktionen. Abge-
rundet wird dieser normative Erhebungsteil mit der Frage nach der Strafbarkeit ju-
ristischer Personen.

____________

301 Vgl. Punkt 5 in Kapitel 1.
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Bezüglich des verfahrensrechtlichen Rahmens wurden die zuständige Behörde bzw.
die zuständigen Behörden und verfahrensrechtliche Vorgaben sowie nationale Be-
sonderheiten erfasst. Bezüglich der Darstellung der Statistiken wurde nach dem Vor-
handensein statistischer Basis- bzw. Hellfelddaten gefragt, der Statistiktyp und die
verantwortliche Behörde wurde erfasst und berücksichtigt, ob eine Aufschlüsselung
nach Wirtschaftsspionage, Konkurrenzausspähung und eventuellen Auffangtatbe-
ständen erfolgte. Erfasst wurde auch der Zeitpunkt der letzten Erhebung der Statistik
und welche Fallzahlen sie ausweist.

2. Deskriptive Darstellung und Klassifizierung der
Ergebnisse der Länderberichte

Die Länderberichte spiegeln den Stand in den 28 Ländern bis März 2016 wider. Im
Folgenden werden diese rechtsvergleichend analysiert. Zum Zwecke der besseren
Aufbereitung der Länderberichtsdaten wird diesen eine Beschreibung relevanter
Rahmendaten vorangestellt.

2.1.1 Rahmendaten

Die Erhebungsländer wurden zunächst nach ihrer geographischen Lage in West-,
Mittel-, Nord-, Süd-, Nordost- und Südosteuropa gruppiert.302 Als Westeuropa wur-
den Frankreich, Irland und Großbritannien, als Mitteleuropa Österreich, Belgien, die
Schweiz, Tschechien, Deutschland, Luxemburg, die Niederlande und die Slowakei,
als Nordeuropa Dänemark, Finnland und Schweden, als Südeuropa Zypern, Spanien,
Italien, Malta und Portugal, als Nordosteuropa Estland, Litauen, Lettland und Polen
sowie als Südosteuropa Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Rumänien und
Slowenien erfasst. Alle Länder sind aktuell EU-Mitgliedsstaaten, außer der Schweiz,
die EFTA-Mitglied ist.

Als nächstes wurden die Länder nach ihrer Rechtskreis-Zugehörigkeit unterschie-
den. Großbritannien und Irland repräsentieren den Rechtskreis des Common Law.
Zypern und Malta zeichnen sich durch eine Mischform von Common und Civil Law
aus. Die Rechtsordnungen aller anderen Länder basieren auf dem Civil Law. Alle
Erhebungsländer gehören dem westlichen Rechtskulturkreis an. Bei Bulgarien,
Tschechien, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, der Slo-
wakei und Slowenien handelt es sich um Länder, die vormals dem sozialistischen
Rechtskulturkreis angehörten.

Bei der Betrachtung der Wirtschaftslage wurde festgestellt, dass sich das Bruttoin-
landsprodukt pro Einwohner zwischen den Erhebungsländern deutlich unterscheidet.

____________

302 Vgl. weltkarte.com; www.weltkarte.com/europa/europakarte/karte-regionen-europa.htm.
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An der Spitze liegt Luxemburg, Bulgarien nimmt gegenwärtig den letzten Platz ein.
Die Länder sind insgesamt wie folgt platziert:

Abbildung 1 Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner (in EUR Tsd. pro Kopf)

Anmerkungen: Vorläufige Werte für BG, CH, CZ, ES, F, GR, NL, RO; Schätzwerte für PL und PT,
CH-Daten von 2014.

Datenquelle: Eurostat, Juli 2016a.

Abbildung 2 Exportstärke, Ausfuhren in EUR Mio.

Anmerkung: Mangels verfügbarer Daten ohne CH.

Datenquelle: Eurostat, Juli 2016b.
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Auch die Exportstärke variiert stark. Gemessen an den Ausfuhren in Mio. Euro
nimmt Deutschland die Spitzenposition ein. Die Verteilung ist in Abbildung 2 dar-
gestellt

Die Innovationsstärke gemessen an Forschungs- und Entwicklungsausgaben in EUR
je Einwohner ist in Dänemark am höchsten. Auf den Plätzen 2 und 3 befinden sich
Finnland und Österreich, während Rumänien das Schlusslicht bildet. Die Länder ver-
teilen sich insgesamt wie folgt:

Abbildung 3 Innovationsstärke, FuE-Ausgaben in EUR pro Einwohner

Anmerkung: Mangels verfügbarer Daten ohne CH.

Datenquelle: Eurostat, März 2016.

Wie Abbildung 4 entnommen werden kann, variiert der Anteil der Kleinstunterneh-
men, Kleinunternehmen und mittlerer Unternehmen303 deutlich zwischen den Län-
dern:

Insgesamt machen Kleinstunternehmen in der EU und der Schweiz zusammen
79,83%, kleine Unternehmen 14,81% und mittlere Unternehmen 4,39% aus.

____________

303 Für zusätzliche Informationen zur Einteilung siehe weiter unten Tabelle 5.
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Abbildung 4 Prozentualer Anteil der Kleinstunternehmen, kleinen Unterneh-
men und mittleren Unternehmen in den Teilnehmerländern 2013

Anmerkungen: Sortierung nach der Größe des Anteils der mittleren Unternehmen; in Ermangelung
aktuellerer Daten werden für Irland jene von 2012 verwendet; ohne Malta (aufgrund mangelnder Ver-
gleichbarkeit ausgeschlossen).

Datenquelle: Eurostat, April 2016c.

2.1.2 Soziokultureller Rahmen

Einige Länderberichte enthalten Ausführungen zur Einschätzung der Bedrohungs-
lage durch Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung. Anhand der Angaben
kann festgehalten werden, dass die beiden Phänomene mit 25 Ländern im Erhe-
bungsgebiet nahezu flächendeckend eine Rolle zu spielen scheinen. Dabei sind sie
im kollektiven Bewusstsein von Politik und Wirtschaft anscheinend bereits so ver-
ankert, dass sie in zunehmenden Maße thematisiert werden.

Während die Länderexperten mehrheitlich das in Deutschland übliche – bestenfalls
wohlwollend distanzierte, schlechtestenfalls ablehnende – Verhältnis von Staat und
Wirtschaft auch für ihr jeweiliges Land als üblich beschreiben, wird im dänischen
Länderbericht das Verhältnis der Wirtschaft zum Staat bzw. dessen Behörden als
positiv dargestellt. Dies wird mit der Tradition eines starken gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts und dem Wohlfahrtssystem des Landes begründet. Auch die lettische
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deutsche Wissenschaft ist dem Staat als Förderer gegenüber tendenziell positiv ein-
gestellt. In Frankreich sind Wirtschaft und Wissenschaft laut Länderbericht dem
Staat gegenüber kritisch eingestellt, was auf ihre Unzufriedenheit mit der stagnieren-
den französischen Gesetzgebungsbereitschaft bei bestehendem Handlungsbedarf be-
gründet wird. Von einem Wandel des jeweiligen Verhältnisses wird in keinem ein-
zigen Erhebungsland berichtet.

2.1.3 Normativer Rahmen

Die Wirtschaftsspionage, also die geheimdienstliche Agententätigkeit, ist in 25 der
untersuchten Länder tatbestandlich normiert. In Zypern, Irland, Malta und Großbri-
tannien finden sich keine vergleichbaren Tatbestände.304 Diese vier Länder eint, dass
sich ihre Rechtssysteme ausschließlich auf Common Law oder auf ein Gemisch aus
Common und Civil Law gründen.

Abbildung 5 Normierung der Wirtschaftsspionage

Die Konkurrenzausspähung ist ebenso normiert, sodass sich das gleiche Bild zeigt.

Vom Umstand, dass die Normierung bei der Wirtschaftsspionage und der Konkur-
renzausspähung in manchen Ländern nicht gegeben ist, kann nicht darauf geschlos-
sen werden, dass eine Strafbarkeitslücke bestünde. So enthalten die Berichte dieser
Länder teilweise Verweise auf andere Tatbestände im Straf- und Wettbewerbsrecht,
so u.a. auf Betrug, Bestechung, Diebstahl, Computerkriminalität und Tatbestände
zum Schutz von Daten und geistigem Eigentum, die in diesen Ländern als Auffang-
delikte in Form funktionaler Äquivalente in Betracht kommen. Derartige ergänzende
Tatbestände sind keineswegs ungewöhnlich, sondern werden, abgesehen vom
schwedischen und estnischen Länderbericht, in allen anderen 27 Länderberichten

____________

304 Vgl. auch Föbus 2010, S. 201.

25

4

explizite Tatbestände vorhanden

keine expliziten Tatbestände vorhanden



2. Darstellung & Klassifizierung der Länderberichte 95

beschrieben. Ob diese Tatbestände tatsächlich im Einzelfall als funktionale Äquiva-
lente fungieren, wird anhand der im Rahmen der Mehrebenen-Evaluation vorgese-
henen Fallstudien zu überprüfen sein.

Abbildung 6 Normierung der Konkurrenzausspähung

Eine Normierung der Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung ist in den 25
Ländern, die sie vorgenommen haben, in unterschiedlichen Paragraphen, häufig so-
gar unterschiedlichen Gesetzen uneinheitlich geregelt und mithin fragmentiert.

Die Mehrheit der Länderberichte enthält keine Hinweise darauf, dass Wirtschafts-
spionage oder Konkurrenzausspähung legal definiert wären. In vier Ländern (Li-
tauen, den Niederlanden, Polen und Ungarn) besteht eine Legaldefinition von Kon-
kurrenzausspähung, während lediglich Litauen, die Niederlande und Ungarn die
Wirtschaftsspionage legal definieren.

Auch für Staats-, Betriebs-, Geschäfts- und Privatgeheimnisse gibt es nahezu flä-
chendeckend keine Legaldefinitionen. In Griechenland und Italien ist das Staatsge-
heimnis definiert, in Deutschland zusätzlich das Privatgeheimnis. In Finnland und
Polen hingegen ist nach Auskunft der Länderberichte das Betriebs- und Geschäfts-
geheimnis definiert.

Den Länderberichten lassen sich folgende Angaben zu den geschützten Rechtsgütern
entnehmen. Für die Wirtschaftsspionage gibt es Informationen aus 22 Ländern. Da-
bei werden in 19 Ländern (67,86%) politische Interessen geschützt – acht Länder
betonen insbesondere die Staatssicherheit und den Schutz der staatlichen Integrität.
Dies spricht für die hohe Relevanz, die der Schutz vorWirtschaftsspionage und Kon-
kurrenzausspähung für den Bestand des Nationalstaats hat. In elf Ländern werden
(auch) wirtschaftliche Interessen als Schutzgut betrachtet.
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Abbildung 7 Geschützte Rechtsgüter bei der Wirtschaftsspionage

Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich.

Betrachtet man hingegen die geschützten Rechtsgüter bei Vorschriften zur Konkur-
renzausspähung, so beziehen sich alle 23 Länderberichte, die diesbezüglich Schlüsse
zulassen, ausschließlich auf geschützte wirtschaftliche Interessen. Wie Abbildung 8
zeigt, werden vor allem der Schutz des fairen Wettbewerbs (n = 16) und der Schutz
von Unternehmensgeheimnissen (n = 13) als Schutzgüter hervorgehoben.

Abbildung 8 Geschützte Rechtsgüter bei der Konkurrenzausspähung

Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich.
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Anhand der Abbildungen 7 und 8 lässt sich feststellen, dass sich die genannten
Rechtsgüter zwar in Nuancen unterscheiden, in toto aber demselben Schutzbereich
zuzuordnen sind. Für die Wirtschaftsspionage sind dies sowohl politische als auch
wirtschaftliche Interessen; hingegen dienen Vorschriften zur Konkurrenzausspähung
ausschließlich dem Schutz wirtschaftlicher Interessen.

Die Wirtschaftsspionage ist in 22 Ländern ein Offizialdelikt. In vier Ländern fehlt
eine diesbezügliche Normierung (Irland, Großbritannien, Malta und Zypern). Ledig-
lich in Polen liegt in Abhängigkeit der Tat ein Offizial- oder ein Antragsdelikt vor.
Dem luxemburgischen Bericht lässt sich hierzu keine Information entnehmen.

Abbildung 9 Deliktsform der Wirtschaftsspionage

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich.

Für die Konkurrenzausspähung liegen Angaben aus 23 Ländern vor. Eine Ausgestal-
tung als Offizialdelikt nennen 15 Länderexperten; Antragsdelikte liegen in zehn Län-
dern vor. Da Mehrfachnennungen möglich waren, gibt es zwischen den beiden Ka-
tegorien eine Schnittmenge: Kroatien, Polen, Schweden und die Slowakei können
beiden Bereichen zugeordnet werden. Bei Vorliegen eines besonderen öffentlichen
Interesses sind Delikte der Konkurrenzausspähung in Deutschland und Spanien Of-
fizialdelikte. Wird dieses Interesse nicht bejaht, so liegt in beiden Ländern ein An-
tragsdelikt vor. Ein erwähnenswertes nationales Charakteristikum besteht in der
Schweiz: Entsprechend der dortigen zivilrechtlichen Prägung des UWG knüpft die
Strafantragsbefugnis für natürliche Personen bei der Konkurrenzausspähung gem.
Art. 23 Abs. 2 UWG – in Abweichung von Art. 30 Abs. 1 StGB – an die (verwirk-
bare) zivilrechtliche Klageberechtigung der Art. 9 f. UWG an. Gemäß Art. 10 UWG
sind aber ferner die Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie der Bund klageberech-
tigt, wenn dieser es zum Schutz des öffentlichen Interesses als nötig erachtet – na-
mentlich wenn das Ansehen der Schweiz im Ausland bedroht oder verletzt ist und
die in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffenen Personen im Ausland ansässig
sind oder die Interessen mehrerer Personen oder einer Gruppe von Angehörigen ei-
ner Branche oder andere Kollektivinteressen bedroht oder verletzt sind.
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Abbildung 10 Deliktsform der Konkurrenzausspähung

Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich.

19 Länderberichte machen Angaben zur strafrechtlichen Sanktionierung der Wirt-
schaftsspionage, während entsprechende Angaben aus sechs Ländern (Ungarn, Lu-
xemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal, Slowakei) den jeweiligen Gesetzestex-
ten entnommen bzw. bei den Länderexperten nachträglich erfragt wurden. Erwar-
tungsgemäß liegen aufgrund der fehlenden tatbestandlichen Normierung aus Zypern,
Malta, Irland und Großbritannien dazu keine Angaben vor.

Abbildung 11 Angaben zur Sanktionierung der Wirtschaftsspionage

Die Strafrahmen fallen im Ländervergleich sehr unterschiedlich aus. Der Strafrah-
men der Wirtschaftsspionage als Staatsschutzkriminalität ist dabei stets höher als der
der Wirtschaftskriminalität zuzuordnenden Konkurrenzausspähung.

Bei der Wirtschaftsspionage finden sich mit der möglichen Verhängung einer Geld-
strafe die niedrigsten Mindeststrafen in den Niederlanden. In Kroatien beträgt die
Mindeststrafe drei, in Polen sechs Monate Freiheitsentzug. In Finnland, Griechen-
land, Italien und Slowenien liegt die Mindeststrafe bei einem Jahr Freiheitsentzug.
Bulgarien, Griechenland, Lettland und Luxemburg normieren die höchsten Höchst-
strafen, nämlich jeweils lebenslänglich, wobei in Bulgarien sogar auf lebenslängli-
che Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit der Strafaussetzung zur Bewährung erkannt
werden kann und in Griechenland lebenslängliche Freiheitsstrafen für Wirtschafts-
spionage nur für Kriegszeiten vorgesehen sind. In Frankreich, wo für einzelne Tat-
bestände keine Strafrahmen vorgegeben werden, sind von Gesetzes wegen höchstens
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30 Jahre Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von bis zu EUR 450.000 vorgesehen.
Die Erhebung erlaubt keine Rückschlüsse auf die Aburteilungspraxis der Gerichte.
Interessant ist des Weiteren, dass einige Länder unterschiedliche Strafmaße für Be-
schaffung (Griechenland, Lettland, Ungarn) und Offenbarung (Griechenland, Lett-
land, Rumänien, Ungarn) von Informationen im Rahmen der Wirtschaftsspionage
kennen. Griechenland unterscheidet darüber hinaus bei der Begehung einer entspre-
chenden Straftat zwischen Friedens- und Kriegszeiten. Andere Sanktionen als Geld-
und Freiheitsstrafen existieren in Lettland, das Tätigkeits- und Berufsverbote sowie
die Beschlagnahme von Eigentum vorsieht.

Bei der Konkurrenzausspähung finden sich als Mindeststrafe häufig Geldstrafen, so
in Österreich, Bulgarien, der Schweiz, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien,
Frankreich, Italien, Luxemburg, Lettland, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumä-
nien und Schweden. Die Geldstrafen selbst fallen teils sehr gering aus, wie mit EUR
50–100 in Bulgarien, und teils sehr hoch, wie mit EUR 15.000 in Frankreich und
EUR 30.000 für juristische Personen in Portugal. Wo eine tatbestandliche Normie-
rung grundsätzlich besteht, sind Freiheitsstrafen flächendeckend gegeben. Die nied-
rigste Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten sieht Österreich vor, dicht gefolgt von
Kroatien, das drei Monate als Mindeststrafe normiert. Die höchste Strafe für Kon-
kurrenzausspähung sind die in Spanien maximal vorgesehenen fünf Jahre Freiheits-
entzug. Auch für die Konkurrenzausspähung differenzieren einige Länder das Straf-
maß zwischen der Beschaffung und Offenbarung von Betriebsgeheimnissen und der
Eigenschaft des Täters als natürliche oder juristische Person. Spanien und Litauen
berücksichtigen als weiteres Kriterium ein etwaiges Bestehen vertraglicher Bezie-
hungen. Für juristische Personen sind in Portugal deutlich höhere Strafrahmen vor-
gesehen. Andere strafrechtliche Sanktionen sind in Litauen (Berufs- und begrenzte
Tätigkeitsverbote), in Finnland (Unternehmensverbote) und in Lettland (Sozialstun-
den) normiert. Dem litauischen Länderbericht lässt sich ergänzend entnehmen, dass
dort zu verhängende Geldstrafen auf maximal 3% des Bruttojahreseinkommens be-
grenzt sind. Die Beschreibung außerstrafrechtlicher Sanktionen fehlt in allen Län-
derberichten – außer dem tschechischen und dem finnischen, die jeweils auf den Zi-
vilrechtsweg verweisen. Die Einzelheiten sind in Tabelle 2 übersichtlich dargestellt.

Eine direkte oder indirekte Strafbarkeit juristischer Personen besteht nach Angabe
der Länderberichte in 19 Ländern. In Bulgarien, Griechenland, Italien und Schweden
fehlt dies. Sechs Länderberichte (Zypern, Dänemark, Lettland, Malta, Polen, Slowa-
kei) machen dazu keine Angaben.
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2.1.4 Verfahrensrechtlicher Rahmen

Die für die Wirtschaftsspionage zuständigen Behörden sind in 18 Ländern (Öster-
reich, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Spanien,
Finnland, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Italien, Lettland, Niederlande, Rumä-
nien, Schweden, Slowenien) die Staatsanwaltschaft und die Polizei mit ihren jewei-
ligen Spezialabteilungen und in Polen und Luxemburg der Inlandsgeheimdienst. In
vier Ländern (Malta, Zypern, Irland und Großbritannien) bestehen, wie bereits er-
wähnt, keine entsprechenden Tatbestände. Für die restlichen sieben Länder sind den
entsprechenden Länderberichten keine Angaben zu entnehmen.

Abbildung 12 Zuständige Behörde für die Verfolgung der Wirtschaftsspionage

Abbildung 13 Für die Verfolgung der Konkurrenzausspähung zuständige Be-
hörde

Im Falle der Konkurrenzausspähung sind in 19 Ländern die jeweiligen Polizeien und
Staatsanwaltschaften zuständig. In vier Ländern (Malta, Zypern, Irland und Großbri-
tannien) bestehen keine entsprechenden Straftatbestände. Für die restlichen sechs

16

4

7

Staatsanwaltschaft und Polizei (inkl. Spezialabteilungen)
keine Tatbestandlichkeit
k. A.

19

4
6

Polizei und Staatsanwaltschaft
keine Tatbestandlichkeit
k. A.
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Länder (Estland, Frankreich, Ungarn, Luxemburg, Portugal, Slowakei) sind den ent-
sprechenden Länderberichten keine Angaben zu entnehmen.

In Österreich und Deutschland ist die Konkurrenzausspähung teilweise als Privat-
klagedelikt ausgestaltet.

3. Explanation

Im Folgenden wird nach Erklärungen für die festgestellten Ähnlichkeiten und Un-
terschiede gesucht. Dabei werden neben normativen auch wirtschaftliche, kulturelle
und gesellschaftliche Aspekte in die Betrachtung mit einbezogen, um ein möglichst
vollständiges Lagebild zu erhalten.305

3.1 Die festgestellten Ähnlichkeiten und Unterschiede im
Überblick

Der deskriptive Vergleich lässt eine Vielzahl von Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden
erkennen, die in der nachfolgenden Matrix zusammengefasst sind. Sofern einzelne
Punkte des Erhebungsrasters nicht angesprochen werden, wurden die dort beschrie-
benen Feststellungen angesichts geringer Fallzahlen als nicht hinreichend belegt ein-
gestuft und dementsprechend im Weiteren ignoriert.

Tabelle 3 Festgestellte Ähnlichkeiten und Unterschiede

Gegenstand der Fragen Feststellung

Soziokultureller Rahmen
Wahrnehmung des
Phänomens

1 Die Phänomene der Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung werden im Erhebungs-
gebiet mit 25 Ländern nahezu flächendeckend
wahrgenommen und beobachtet.

Verhältnis zum Staat
bzw. zu seinen Behörden

2 Grundsätzlich flächendeckend distanziert. Ein
positives Verhältnis zum Staat besteht in Däne-
mark, aus dem Blickwinkel der Wirtschaft auch
in Lettland. In Frankreich sind Wirtschaft und
Wissenschaft dem Staat gegenüber kritisch ein-
gestellt. Von einem Wandel des Verhältnisses
wird in keinem einzigen Erhebungsland berich-
tet.

____________

305 Vgl. Eser & Perron 2015, S. 1041.
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Gegenstand der Fragen Feststellung

Freund-/Feind-
Beziehungen

3 Acht Länderberichte (Zypern, Tschechien, Li-
tauen, Estland, Deutschland, Niederlande, Grie-
chenland, Großbritannien) erläutern ihre Bezie-
hungen zu anderen Ländern.

Anzeigebereitschaft 4 Fünf Länder (Österreich, Bulgarien, Zypern,
Deutschland, Lettland) geben diese als „niedrig“
an.

Normativer Rahmen
Tatbestandliche
Normierung der
Wirtschaftsspionage

5 In 25 Ländern existiert eine tatbestandliche Nor-
mierung der Wirtschaftsspionage. Sie fehlt in
Zypern, Irland, Malta und Großbritannien.

Tatbestandliche
Normierung der
Konkurrenzausspähung

6 In 24 Ländern tatbestandlich normiert. Eine
Normierung fehlt in Zypern, Großbritannien und
Malta. Für Irland und Estland fehlen Angaben.

Existenz von
Auffangtatbeständen

7 In 27 Ländern beschrieben – außer in Schweden
und Estland.

Fragmentarische
Regelung der Wirt-
schaftsspionage und der
Konkurrenzausspähung

8 In den 25 Ländern mit tatbestandlicher Normie-
rung sind Wirtschaftsspionage und Konkurrenz-
ausspähung in unterschiedlichen Paragraphen
geregelt, häufig auch in unterschiedlichen Ge-
setzen.

Rechtsgüter der
Wirtschaftsspionage

9 Angaben zu geschützten Rechtsgütern liegen
aus 25 Ländern vor.

Rechtsgüter der
Konkurrenzausspähung

10 Angaben zu geschützten Rechtsgütern liegen
aus 24 Ländern vor.

Legaldefinitionen im
Bereich der Wirtschafts-
spionage und
Konkurrenzausspähung
bzw. der Geheimnisse

11 Wirtschaftsspionage ist in drei, Konkurrenzaus-
spähung in vier Ländern legal definiert. Auch
für Staats-, Betriebs-, Geschäfts- und Privatge-
heimnisse gibt es nur vereinzelt Legaldefinitio-
nen.

Deliktsform der
Wirtschaftsspionage

12 In 22 Ländern Offizial- und in 7 Ländern An-
tragsdelikt. In Österreich und Deutschland ist
die Konkurrenzausspähung teilweise als Privat-
klagedelikt ausgestaltet.

Deliktsform der
Konkurrenzausspähung

13 In 15 Ländern Offizial- und in zehn Ländern
Antragsdelikt. In Deutschland und Spanien liegt
nur bei Bestehen eines besonderen öffentlichen
Interesses ein Offizialdelikt vor. Eine weitere
Besonderheit kennt das schweizerische UWG,
das die Strafantragsbefugnis für natürliche Per-
sonen bei der Konkurrenzausspähung an die
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Gegenstand der Fragen Feststellung

(verwirkbare) zivilrechtliche Klageberechtigung
knüpft.

Strafrechtliche Sanktion 14 Aus 19 Ländern wird von unterschiedlich hohen
Geld- oder Freiheitsstrafen berichtet.

Strafrahmen 15 Der Strafrahmen der Wirtschaftsspionage ist
stets höher als jener der Konkurrenzausspähung.

Strafbarkeit juristischer
Personen

16 Eine direkte oder indirekte Strafbarkeit juristi-
scher Personen besteht in 19 Ländern. In vier
Ländern fehlt sie.

Verfahrensrechtlicher Rahmen
Zuständige Behörde für
die Wirtschaftsspionage

17 Zuständige Behörden sind in 16 Ländern die
Staatsanwaltschaft und die Polizei mit ihren je-
weiligen Spezialabteilungen, in Luxemburg und
Polen der Inlandsgeheimdienst.

Zuständige Behörde für
die Konkurrenzausspä-
hung

18 In 19 Ländern sind jeweils die Polizeien und
Staatsanwaltschaften die zuständigen Behörden.

3.2 Analyse der Feststellungen

3.2.1 Feststellungen im Kontext des soziokulturellen Rahmens

Bei Feststellung 1, die eine nahezu flächendeckende Beobachtung der Phänomene
der Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung diagnostiziert, fällt auf, dass
die vier Länder, aus denen von keiner Wahrnehmung berichtet wird (Lettland, Zy-
pern) bzw. keine Angaben gemacht werden (Luxemburg, Slowakei), mit Ausnahme
von Luxemburg eine eher schwache Wirtschaftskraft gemessen am BIP pro Kopf
haben, ausnahmslos exportschwache Länder sind und (wiederum bis auf Luxem-
burg) vergleichsweise niedrige FuE-Ausgaben haben. Insofern überraschen diese
Ausnahmen (abgesehen von Luxemburg) wenig, und dort lässt sich tatsächlich je-
weils auf eine eher niedrige Prävalenz schließen. Im Umkehrschluss wird durch die
Erhebung die Erwartung bestätigt, dass gerade in den wirtschafts-, innovations- und
exportstarken Ländern Europas Wirtschaftsspionage flächendeckend wahrgenom-
men wird.

Das Verhältnis von Unternehmen zum Staat und seinen Behörden (siehe Feststellung
2) ist generell (und so auch in Deutschland) eher distanziert. Allein in Lettland und
Dänemark besteht ein positives Verhältnis der Wirtschaft zum Staat bzw. zu dessen
Behörden. In Lettland wird dies vom Länderexperten auf Steuerbegünstigungen zu-
rückgeführt, was als Ansatz zur Verbesserung des in Frage stehenden Verhältnisses
in Deutschland zwar grundsätzlich übertragbar, aber wenig nachhaltig erscheint. Das
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positive Verhältnis der Wirtschaft zum Staat in Dänemark ist europaweit einzigartig
und lässt sich anhand des dänischen Länderberichts nur mit der landesspezifischen
Tradition eines starken soziokulturellen Hintergrunds des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts, dem Wohlfahrtssystem des Landes und dem staatlichen Schutz der däni-
schen Wettbewerbsfähigkeit erklären. Zwar bestehen zwischen dem dänischen
Wohlfahrtsstaat und dem deutschen Sozialstaat entscheidende Unterschiede; den-
noch erscheint es fruchtbar näher zu analysieren, ob allgemeine Kooperationsansätze
oder auch nur einzelne Maßnahmen im deutschen Sozialstaat umsetzbar wären.

Dass kein einziges Land von einem Wandel des Verhältnisses von Gesamtbevölke-
rung, Wirtschaft und Wissenschaft zum Staat berichtet, mag kaum überraschen an-
gesichts dessen, dass in der näheren Vergangenheit keine historischen Umbrüche in
den Erhebungsländern zu verzeichnen waren. Die seit 2010 bestehende griechische
Finanzkrise wird im entsprechenden Länderbericht zwar erwähnt, aber von den dor-
tigen Experten nicht so dargestellt, als habe sie zu einem spürbaren Wandel geführt.
Die historischen Umwälzungen in den Mitgliedsstaaten des ehemaligen Rats für ge-
genseitige Wirtschaftshilfe liegen wohl zu weit zurück, als dass sie noch als berich-
tenswerter Wandel im Verhältnis von Gesellschaft und Staat wahrgenommen wür-
den. Dies entspricht der inzwischen wohl vorherrschenden Meinung, dass der sozia-
listische Rechtskulturkreis auch ideell komplett aufgelöst und im westlichen aufge-
gangen sei.306

Die Länderberichte gehen nur zu einem sehr geringen Teil, nämlich insgesamt nur
in acht Fällen, auf bestehende Freund- bzw. Feindbeziehungen mit Drittländern ein.
Der zypriotische Länderbericht erwähnt angespannte Beziehungen zu China. Der
tschechische Länderexperte berichtet von Selbigem zu Russland, Weißrussland und
China, wobei sich der litauische Bericht bezüglich Russland und Weißrussland, der
estnische Bericht immerhin noch im Hinblick auf Russland anschließt. Im deutschen
Länderbericht finden sich Hinweise auf Spannungen mit China, Russland und dem
Iran. Der griechische Länderbericht beschreibt freundschaftliche Beziehungen zu
Deutschland und den USA sowie Spannungen mit der Türkei. Im niederländischen
Bericht werden alle EU-Länder, insbesondere Belgien und Deutschland als freund-
schaftliche Partner erwähnt. Der britische Bericht bringt Besorgnis gegenüber chi-
nesischen Aktivitäten zum Ausdruck und konstatiert freundschaftliche Beziehungen
zur NATO sowie zu Deutschland, den USA und Frankreich. Zu Feststellung 3 fällt
auf, dass – sofern die Länderberichte hierzu überhaupt Aussagen treffen – Spannun-
gen am häufigsten im Hinblick auf Russland und China thematisiert werden. Wäh-
rend sich die negativ geprägten Nennungen vonWeißrussland, den USA, Frankreich,
Großbritannien, der Türkei und zu einem gewissen Grad auch Russland durch tra-
dierte Animositäten zwischen alten europäischen Nachbarstaaten erklären lassen,
gilt dies für die Nennung von China hingegen nicht. Daraus jedoch Rückschlüsse auf
die tatsächliche Belastbarkeit der Vermutung zu ziehen, dass es sich bei China um

____________

306 Vgl. Husa 2015, S. 102.
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einen Hauptakteur auf der Weltbühne der Wirtschaftsspionage und Konkurrenaus-
spähung handelt, greift aufgrund der geringen Zahlen jedoch deutlich zu kurz.

Zur Anzeigebereitschaft (Feststellung 4) machen nur fünf Länderberichte (Öster-
reich, Bulgarien, Zypern, Deutschland, Lettland) Angaben und bezeichnen diese als
„niedrig“ im Vergleich zur generellen Anzeigebereitschaft in ihren Ländern. Eine
Verifizierung dieser Wahrnehmung anhand von Hellfelddaten scheidet mangels aus-
reichender Informationsdichte jedoch aus.

3.2.2 Feststellungen im Bereich des normativen Rahmens

Eine tatbestandliche Normierung derWirtschaftsspionage sowie der Konkurrenzaus-
spähung findet sich in 25 Ländern (Feststellung 5). In Zypern, Irland, Malta und
Großbritannien hingegen ist zumindest keine gleichartige tatbestandliche Normie-
rung vorhanden. Auffällig ist, dass diese parallel zu den Rechtskreisen verläuft, sich
aber zwischen ihnen diametral unterscheidet. Bei den Ländern, deren Rechtspre-
chung auf dem Civil Law basiert, besteht eine tatbestandliche Normierung, während
in denen des Common Law (Großbritannien, Irland) und denen mit Mischformen
(Malta, Zypern) eine vergleichbare Normierung fehlt. Letzteres schließt allerdings
die Existenz von Auffangtatbeständen als funktionalen Äquivalenten nicht aus, so-
dass letztlich doch ein strafbares Verhalten vorliegt. In der geplanten Mehrebenen-
Evaluation wird zu überprüfen sein, ob hier eventuell funktionale Äquivalente im
Bereich des Strafrechts, möglicherweise aber auch im Bereich des Zivilrechts beste-
hen, welche die durch die fehlende tatbestandliche Normierung festgestellte „Lücke“
ausfüllen.307 In der Literatur finden sich Anhaltspunkte für die Vermutung funktio-
naler Äquivalente z.B. im britischen Theft Act, aber auch in den Tatbeständen des
Hausfriedensbruches, der Computerspionage und des Betruges.308

Während sich die Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Ländergruppen jeweils iso-
liert mit dem gemeinsamen rechtskulturellen Hintergrund erklären lassen, fehlt eine
sich direkt aufdrängende Erklärung für die Differenzen zwischen den beiden Län-
dergruppen. Allerdings fällt auf, dass – anders als bei den Geheimdiensten der Län-
der mit kontinentaleuropäischem Recht – im britischen Intelligence Services Act von
1994 der dortige Geheimdienst in Section 1 (2) b ausdrücklich mit dem Handeln im
Interesse der heimischen Wirtschaft beauftragt wird. Für Malta lässt sich nur mit
äußerster Vorsicht und gestützt auf Erkenntnisse der im Projekt assoziierten Partner
ein Zusammenhang mit dem dort herrschenden Umgang mit Produktpiraterie ver-
muten.

In 24 Ländern ist die Konkurrenzausspähung tatbestandlich normiert (Feststellung
6), in Zypern, Großbritannien und Malta fehlt eine solche Normierung hingegen. Sie
scheint dabei (wie schon bei der Wirtschaftsspionage) parallel zu den Rechtskreisen,

____________

307 Vgl. Punkt 1.2.2.

308 Vgl. Föbus 2011, S. 201.
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aber zwischen diesen genau gegensätzlich zu verlaufen. Die Lage erscheint hier nur
deswegen weniger gefestigt als bei Feststellung 5, da die entsprechenden Länderbe-
richte zu Irland und Estland keine Angaben machen. Eine Begründung für die unter-
schiedlichen Regelungen z.B. im Bereich des Wettbewerbsrechts fällt schwer, zumal
mit dem TRIPS-Abkommen und der EU-Richtlinie zum Know-how-Schutz einheit-
liche europäische Standards geschaffen worden sind bzw. werden.309 Dementspre-
chend liegt die Vermutung nahe, diesen Umstand auf die unterschiedlichen Traditi-
onen der Verschriftlichung von Vorschriften im Civil bzw. Common Law
zurückzuführen.

Auffangtatbestände zur Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung, die in vie-
lerlei Ausgestaltung denkbar sind, werden mit Ausnahme des schwedischen und des
estnischen Berichts in allen weiteren 27 Länderberichten beschrieben (Feststellung
7).310 Damit spricht viel für die Hypothese, dass selbst in den Ländern des Common
Law, die keine gleichartige tatbestandliche Normierung derWirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung kennen, ein Bedarf zur Regelung zumindest von Teilberei-
chen bzw. Unterformen wie Sabotage, Datenmanipulation und -diebstahl etc. be-
steht. Die Bandbreite der in den Länderberichten beschriebenen Auffangtatbestände,
die von klassischer Korruption bis zu modernem Cybercrime reicht, kann darüber
hinaus auch darauf zurückgeführt werden, dass die Begrifflichkeiten in jeder der hier
in Frage stehenden Landessprachen nicht einheitlich definiert sind und sich durch
ein erhebliches Maß an terminologischer Unschärfe auszeichnen.

In den 25 Ländern, in denen Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung tatbe-
standlich normiert sind, ist ihre Strafbarkeit in unterschiedlichen Paragraphen, häufig
sogar in unterschiedlichen Gesetzen uneinheitlich geregelt und mithin fragmentiert
(Feststellung 8). Diese Feststellung mag überraschen, da das WiSKoS-Projekt mit
der Erwartungshaltung angetreten ist, dass angesichts des Umstandes, dass aus Op-
fersicht eine klare Unterscheidung weder möglich noch gewinnbringend ist, diese
Form der in Deutschland vorzufindenden Regelungspraxis zu verwerfen sei. Diese
im ganzen Civil-Law-Raum gleichermaßen verbreitete Fragmentierung könnte auf
die unterschiedliche Zuordnung zurückzuführen sein, d.h. der Wirtschaftsspionage
zur Staatsschutz- und der Konkurrenzausspähung zur Wirtschaftskriminalität.

Den Länderberichten lassen sich nur in 25 Fällen – in den restlichen Ländern besteht
ja grundsätzlich keine gleichartige tatbestandliche Normierung – Informationen zum
geschützten Rechtsgut der Wirtschaftsspionage entnehmen. Die angegebenen
Rechtsgüter der staatlichen sowie wirtschaftlichen Stabilität bzw. Interessen, der
Staatssicherheit und der nationalen Volkswirtschaft unterscheiden sich nur in Nuan-
cen bei der Aktualität der Formulierung (Feststellung 9). Sie werden – selbstver-
ständlich abgesehen von dem in der Schweiz als Nicht-EU-Mitglied bezeichneten
____________

309 Vgl. EU-Richtlinie 2016/943. Vgl. auch Punkt 7 der Einleitung in der englischen Publikation zu
Modul 1 (in Vorbereitung) oder Punkt 3.2 in Kapitel 1 dieses Bandes.

310 Vgl. Punkt 3.3.1.1 in Kapitel 1 und Punkt 2.1.3 in Kapitel 2.
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Rechtsgut des Schutzes der Interessen der Schweiz oder der Schweizer Wirtschaft –
modernen Ansprüchen nur bei europarechtskonformer Auslegung gerecht. Insge-
samt lassen – dank der Verteilung der Informationen über das gesamte Erhebungs-
gebiet – die genannten Rechtsgüter den Schluss zu, dass örtlich begrenzt in der
Rechtspraxis eine gewisse Einigkeit über das Schutzgut der Wirtschaftsspionage be-
steht.

Informationen zum geschützten Rechtsgut der Konkurrenzausspähung halten 24
Länderberichte bereit. Auch hier lässt sich eine nur geringe Varianz konstatieren, die
auf eine weitgehende Einigkeit im Rechtsgutsverständnis im Erhebungsgebiet
schließen lässt – natürlich nur, sofern überhaupt eine Tatbestandlichkeit gegeben ist
(Feststellung 10).

Die Länderberichte enthalten nur wenige Hinweise auf bestehende Legaldefinitionen
von Wirtschaftsspionage oder Konkurrenzausspähung (Feststellung 11): In Litauen,
den Niederlanden, Polen und Ungarn ist die Konkurrenzausspähung und in densel-
ben Ländern (abgesehen von Polen) dieWirtschaftsspionage legal definiert. Dies gilt
weitestgehend auch für Staats-, Betriebs-, Geschäfts- und Privatgeheimnisse. In
Griechenland und Italien ist das Staatsgeheimnis definiert, in Deutschland zusätzlich
das Privatgeheimnis. In Finnland und Polen ist nach Auskunft der Länderberichte
hingegen das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis definiert. Im Falle der Legaldefini-
tionen der Geheimnisse wurde diese erhebungsweit annähernd allgegenwärtige Lü-
cke zumindest für die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse durch die EU-Richtlinie
zum Know-how-Abfluss geschlossen. Daraus lässt sich die Hypothese ableiten, dass
im wirtschaftlichen Bereich ein EU-weit einheitlicher Bedarf festgestellt wurde, der
nicht in gleichem Maße für Staats- bzw. Privatgeheimnisse gilt. Staatsgeheimnisse
fallen traditionell in den innersten Hoheitsbereich der Nationalstaaten, wo EU-Akti-
vitäten immer noch kritisch gesehen werden, während Privatgeheimnisse (also Indi-
vidualinteressen von Staatsbürgern) von den Staaten häufig bereits durch diverse
Strafrechtstatbestände geschützt werden.

DieWirtschaftsspionage ist in 22 Ländern ein Offizialdelikt (Feststellung 12). In vier
Ländern besteht keine tatbestandliche Normierung. Zu den restlichen drei Ländern
lassen sich den Berichten keine Informationen entnehmen, aber die übrigen Darstel-
lungen in den Länderberichten legen eine parallele Normierung nahe. Angesichts der
vorhandenen Information lässt sich feststellen, dass Wirtschaftsspionage allgemein
als Offizialdelikt zu verstehen ist.

Die Konkurrenzausspähung ist in vier Ländern (Kroatien, Polen, Schweden, Slowe-
nien) als Antrags- und als Offizialdelikt ausgestaltet. In sechs Ländern (Frankreich,
Finnland, Italien, Österreich, Rumänien, Schweiz) ist sie ausschließlich ein Antrags-
delikt. Ein reines Offizialdelikt ist die Konkurrenzausspähung hingegen in elf Län-
dern (Belgien, Bulgarien, Estland, Griechenland, Lettland, Litauen, den Niederlan-
den, Portugal, der Slowakei, Tschechien, Ungarn). In Deutschland und Spanien ist
sie ein Antragsdelikt, es sei denn, es besteht ein besonderes öffentliches Interesse; in



118 Rechtsvergleich für die EU und die Schweiz

diesem Fall liegt ein Offizialdelikt vor. Zieht man die Länder ab, in denen die Kon-
kurrenzausspähung nicht tatbestandlich normiert ist, fehlen Angaben zu zwei Län-
dern. Mithin ergibt sich ein uneinheitliches Regelungsbild (Feststellung 13). Für die
Annahme, dass die der Wirtschaftskriminalität landesspezifisch zugemessene Be-
deutung für die Normierung als Offizial- bzw. Antragsdelikt ausschlaggebend sein
könnte, fehlt es an belastbaren Zusatzinformationen in den Länderberichten.

19 Länderberichte machen Angaben zur Sanktionierung von Wirtschaftsspionage
und Konkurrenzausspähung. Diese fehlen aus sechs Ländern (Ungarn, Luxemburg,
den Niederlanden, Polen, Portugal, der Slowakei) und – angesichts der dort nicht
vorhandenen tatbestandlichen Normierung erwartungsgemäß – aus Zypern, Malta,
Irland und Großbritannien. In den 19 Ländern mit Informationen zur Strafbewehrung
wird jeweils von einer Sanktionierung in Form einer Geld- und Freiheitsstrafe be-
richtet (Feststellung 14). Dies liegt vermutlich daran, dass es sich um die häufigsten
Sanktionierungsformen handelt, deren Anwendung im Bereich der Staatsschutzkri-
minalität absoluter Usus ist.

Die jeweiligen Strafrahmen fallen im Ländervergleich zwar unterschiedlich aus, sind
aber für die Wirtschaftsspionage als Deliktsbereich der Staatsschutzkriminalität stets
höher als für die der Wirtschaftskriminalität zuzuordnende Konkurrenzausspähung
(Feststellung 15). Die Varianz der Strafrahmen lässt sich in Teilen darauf zurückfüh-
ren, dass innerhalb der einzelnen Länder bei den zeitigen Freiheitsstrafen unter-
schiedliche Höchststrafen normiert sind und im Bereich der Geldstrafen in der
Rechtspraxis erprobt werden regelmäßig unterschiedliche, landesspezifische Spiel-
varianten. Der Umstand, dass die Wirtschaftsspionage stets höher sanktioniert wird
als die Konkurrenzausspähung, lässt sich damit erklären, dass Staatsschutzkrimina-
lität ubiquitär traditionell härter bestraft wird als Wirtschaftskriminalität.

Eine direkte oder indirekte Strafbarkeit juristischer Personen besteht nach Angaben
der Länderberichte in 19 und fehlt in vier Ländern (Feststellung 16). In sechs Län-
derberichten (Zypern, Dänemark, Lettland, Malta, Polen, Slowakei) fehlt eine An-
gabe. Dementsprechend ist anzunehmen, dass hier eine Tendenz zur Normierung ei-
ner Strafbarkeit besteht, eine Einheitlichkeit der Regelungslage im Erhebungsgebiet
kann aber nicht festgestellt werden.

3.2.3 Feststellungen im Bereich des verfahrensrechtlichen Rahmens

Die zuständigen Behörden für dieWirtschaftsspionage sind in 16 Ländern die Staats-
anwaltschaft und die Polizei mit ihren jeweiligen Spezialabteilungen und in Polen
und Luxemburg der Inlandsgeheimdienst (Feststellung 17). In vier Ländern (Malta,
Zypern, Irland, Großbritannien) besteht wiederum keine gleichartige tatbestandliche
Normierung. Für die restlichen sieben Länder sind den jeweiligen Länderberichten
keine Angaben zu entnehmen. Aus den vorliegenden Angaben lässt sich schlussfol-



3. Explanation 119

gern, dass üblicherweise die Strafverfolgung der Polizei und Staatsanwaltschaft ob-
liegt – gegebenenfalls in Form von Spezialabteilungen – und nur ausnahmsweise
eine Zuständigkeit anderer Behörden besteht – wie des Inlandsgeheimdienstes.

Im Falle der Konkurrenzausspähung sind laut 19 Länderberichten die jeweiligen Po-
lizeien und Staatsanwaltschaften zuständig (Feststellung 18). In weiteren drei – mit
Irland, für das die entsprechende Angabe leider fehlt (s. o.), möglicherweise vier –
Ländern besteht keine tatbestandliche Normierung. Für die restlichen sechs Länder
enthalten die jeweiligen Länderberichte keine Angaben zur Zuständigkeit. Dies legt
den Schluss nahe, dass, sofern überhaupt eine tatbestandliche Normierung der Kon-
kurrenzausspähung gegeben ist, deren Verfolgung im Erhebungsgebiet generell in
den Zuständigkeitsbereich der Polizei und Staatsanwaltschaft fällt. Dies vermag
nicht zu überraschen, da es sich hierbei um die üblichen Strafverfolgungsbehörden
im Bereich der Wirtschaftskriminalität handelt.

Nationale Charakteristika im Bereich des Verfahrensrechts bestehen nur insoweit,
als dass in Österreich und Deutschland die Konkurrenzausspähung teilweise als Pri-
vatklagedelikt ausgestaltet ist. Diese Gemeinsamkeit ist auf eine häufig parallele
Normierung im Bereich der Strafrechtspflege dieser Staaten zurückführbar und in-
haltlich mit dem eher als gering verstandenen Unrechtsgehalt bei geringem öffentli-
chem Interesse an der Strafverfolgung begründbar. Letzteres ist stets Voraussetzung
für die Aufnahme in den Katalog der Privatklagedelikte.

3.3 Zusammenfassung der Analyse

3.3.1 Ergebnisse im Bereich des soziokulturellen Rahmens

Fälle von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung werden in der EU und
der Schweiz nahezu flächendeckend wahrgenommen, wobei das Interesse an diesem
Phänomen mit der Wirtschaftskraft zu korrelieren scheint. Das Verhältnis von Wirt-
schaft undWissenschaft zum jeweiligen Staat und dessen Behörden kann anhand des
Ländervergleichs nicht verallgemeinernd bestimmt werden. Die in Deutschland zu
beobachtende Zurückhaltung von Unternehmen bei der Kooperation mit dem deut-
schen Staat und den dortigen Strafverfolgungsbehörden scheint jedoch eher die
Norm zu sein. Auffällig ist hierbei, dass für Dänemark ein traditionell besseres Ver-
hältnis der Gesamtbevölkerung zum dänischen Staat und für Frankreich angesichts
der aktuellen politischen Lage ein eher negatives Verhältnis vonWirtschaft undWis-
senschaft zum französischen Staat berichtet wird. Von Änderungen im Verhältnis
zwischen Staat und den jeweiligen Strafverfolgungsbehörden wird im gesamten Er-
hebungsgebiet nicht berichtet.



120 Rechtsvergleich für die EU und die Schweiz

Die Länderberichte machen nur sehr zurückhaltend Angaben zu internationalen Be-
ziehungen; gerade Spannungen werden nur vereinzelt angesprochen. Als problema-
tische Länder werden dann meist Russland, China, die Türkei, Weißrussland und der
Iran genannt.

Informationen zur wahrgenommenen Anzeigebereitschaft liegen selten vor; diese
wird dann aber als niedrig eingestuft.

3.3.2 Ergebnisse im Bereich des normativen Rahmens

Als geschütztes Rechtsgut der Wirtschaftsspionage wird – sofern den Länderberich-
ten Angaben zu entnehmen sind – einheitlich der Schutz von sowohl staatlichen als
auch wirtschaftlichen Interessen benannt. Hervorgehoben werden hierbei die Staats-
sicherheit und der Schutz der wirtschaftlichen Stabilität. Weitgehende Einigkeit bei
ähnlicher Datenlage besteht auch beim Schutzgut der Konkurrenzausspähung: Die
mit Abstand häufigste Nennung ist die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs. Sofern
andere geschützte Rechtsgüter genannt werden, sind auch diese dem Schutz von
wirtschaftlichen Interessen zuzuordnen.

Wie zuvor erwähnt, liegt eine Legaldefinition der Wirtschaftsspionage in vier Län-
dern (Litauen, den Niederlanden, Polen, Ungarn) vor. Die Konkurrenzausspähung
ist in nur drei Ländern (Litauen, den Niederlanden, Ungarn) legal definiert. Auch die
unterschiedlichen Geheimniskategorien werden nur vereinzelt legal definiert.

Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung sind im Erhebungsgebiet nicht flä-
chendeckend tatbestandlich normiert. Die Normierung verläuft parallel zu den
Rechtskreisen. Eine tatbestandliche Normierung besteht jeweils in den Civil-Law-
Ländern, nicht aber in den Ländern des Common Law (Großbritannien, Irland) bzw.
in Ländern mit Mischformen (Zypern, Malta). Nahezu Selbiges gilt für die tatbe-
standliche Normierung der Konkurrenzausspähung, wobei im irischen Länderbericht
dazu leider eine Angabe fehlt. Sofern eine tatbestandliche Normierung besteht, wird
zwischen Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung unterschieden. Die Nor-
mierung erfolgt zumindest in unterschiedlichen Paragraphen bzw. Abschnitten der
jeweiligen Strafgesetzbücher, in der Regel aber sogar in getrennten Gesetzen. Die
Regelungen zur Konkurrenzausspähung finden sich häufig in mit dem deutschen
UWG vergleichbaren Gesetzen. Daher kann von einer fragmentierten Regelung des
Phänomenbereichs gesprochen werden.

Die Wirtschaftsspionage ist in der Regel als Offizialdelikt, die Konkurrenzausspä-
hung als Offizial- oder als Antragsdelikt ausgestaltet. Mannigfaltige Auffangtatbe-
stände bestehen im gesamten Erhebungsgebiet.

Sofern Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung tatbestandlich normiert
sind, werden sie mit Geld- und Freiheitsstrafen entsprechend den jeweils landestypi-
schen Strafrahmen sanktioniert. Die Wirtschaftsspionage ist dabei als Deliktsbereich
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der Staatsschutzkriminalität mit höheren Strafen bewehrt als die der Wirtschaftskri-
minalität zuzuordnende Konkurrenzausspähung.

3.3.3 Ergebnisse im Bereich des verfahrensrechtlichen Rahmens

Die Wirtschaftsspionage wird, sofern tatbestandlich normiert, durch Polizei und
Staatsanwaltschaft und dort gegebenenfalls durch Spezialabteilungen verfolgt. Nur
in zwei Einzelfällen wird berichtet, dass der Inlandsgeheimdienst als zuständige
Strafverfolgungsbehörde fungiert. Sofern eine tatbestandliche Normierung besteht,
sind für die Strafverfolgung der Konkurrenzausspähung die Polizei und die Staats-
anwaltschaft die zuständigen Behörden. In zwei Ländern ist die Konkurrenzausspä-
hung als Privatklagedelikt ausgestaltet.

3.4 Bewertung der Ergebnisse

Angesichts der allseits defizitären Lage bei den gesammelten Hellfelddaten kann
derzeit nur von einer wahrgenommenen, nicht jedoch von einer tatsächlichen Betrof-
fenheit von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung ausgegangen werden.
Dabei ist in den west- und mitteleuropäischen Ländern von einer deutlich höheren
Betroffenheit auszugehen. In allen Civil-Law-Ländern sind die beiden Deliktsfelder
tatbestandlich normiert, jedoch fragmentiert und uneinheitlich geregelt. Die gesetz-
liche Verankerung erfolgt nicht anhand einheitlicher EU-Standards, sondern gründet
auf den Traditionen der entsprechenden Rechtskreise. Die deutsche Regelungspraxis
gleicht dabei jener der anderen europäischen Civil-Law-Länder im Erhebungsgebiet.
Sofern das Rechtsgut der Konkurrenzausspähung, die Funktionsfähigkeit des Wett-
bewerbs, europarechtskonform ausgelegt wird, ist die derzeitige Regelungspraxis
zeitgemäß und im Wettbewerb der Rechtsordnungen als Standard anzusehen. Sie ist
in sich konsistent, aber scheint zumindest im Hinblick auf das Zuständigkeitssplit-
ting bei den Strafverfolgungsbehörden wenig zweckmäßig. Dies wird im Rahmen
weiterer Hellfeldanalysen, z.B. durch die Interviews mit Unternehmen,Wissenschaft
und Behörden in Modul 2 weiter zu untersuchen sein.

Mögliche Alternativen zur deutschen Regelung der Wirtschaftsspionage und Kon-
kurrenzausspähung, die sich auf die Ergebnisse der Studie gründen, lassen sich nicht
unmittelbar zu einemVerbesserungsvorschlag entwickeln. Erforderlich ist dafür eine
erweiterte Hellfelduntersuchung mit geeigneten Vergleichsländern. Dabei wird ein
Augenmerk auf die Frage zu richten sein, wie dort die Kooperation zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft mit den staatlichen Strafverfolgungsbehörden jeweils funk-
tioniert, um gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge ableiten zu können. Dafür
werden die Auslandsinterviews von zentraler Bedeutung sein. Angesichts dessen,
dass die Unterscheidung vonWirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung eben-
so wie eine fragmentarische Regelung – dort wo eine tatbestandliche Normierung
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besteht – nahezu ubiquitär ist, soll untersucht werden, wie dort mit den unterschied-
lichen Regelungen seitens der Behörden umgegangen wird. Dafür werden die exem-
plarischen Fallstudien, ebenfalls Bestandteil des Moduls 2, maßgebliche Informati-
onen liefern. Insgesamt soll die –wie erwartet – schlechte Informationslage aufgrund
von zum Teil nur spärlichen statistischen Hellfelddaten durch eine vertiefte Mehr-
ebenen-Analyse erhellt werden.

Diese Hellfelduntersuchung ist für Modul 2 geplant. Welche Länder zur umfassen-
den Erforschung von Lösungsalternativen herangezogen werden, wird im Folgenden
beschrieben. Nach Abschluss von Modul 2 ist die Frage nach konkreten Verbesse-
rungsvorschlägen erneut aufzugreifen. Dort entwickelte Erkenntnisse sind auf innere
Konsistenz und praktische Relevanz, Zweckmäßigkeit und kriminalpolitische Prak-
tikabilität, Angemessenheit und Gerechtigkeit sowie ihre Übertragbarkeit ins hiesige
Rechtssystem im Sinne eines legal transplant hin zu überprüfen.

4. Auswahl der Vergleichsländer für Modul 2

Identifiziert werden sollten Länder, die sich in gewissen Punkten von Deutschland
möglichst deutlich unterscheiden. Die Entscheidungen wurden im Hinblick auf die
folgenden Kategorien getroffen:

1) die Wirtschaftslage;

2) die Art der (strafrechtlichen und außerstrafrechtlichen) Regulierung von
Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung; und

3) die konkrete Bedrohungslage.

Die Bedrohungslage kann sich sowohl aus der Existenz bestimmter Industrie- und
Wirtschaftszweige und der daraus resultierenden potenziellen Attraktivität der An-
griffsziele als auch aus Hellfelddaten ergeben.

Basierend auf den ausführlichen Länderberichten aus Expertensicht, die in der eng-
lischen Hauptpublikation zum Thema veröffentlicht werden, erfolgte die Auswahl
von fünf Ländern für den detaillierten Vergleich mit Deutschland im Rahmen einer
Mehrebenen-Evaluation in Modul 2 des Projekts. Wie in Abbildung 14 verdeutlicht,
wurde die Eignung anhand von vorwiegend rechtlichen und wirtschaftlichen Krite-
rien festgestellt. Neben den in Abbildung 14 dargelegten Auswahlkriterien fürModul
2 ist die geographische Lage innerhalb Europas als weiterer Entscheidungsfaktor zu
nennen. Auch die Verfügbarkeit von publizierten statistischen Basisdaten wurde als
Kriterium herangezogen, um das Vorliegen einer ausreichenden Fallzahl für die
Analysen in Modul 2 überprüfen zu können.
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Abbildung 14 Hauptauswahlkriterien für die Vergleichsländer für M 2

Einen schnellen Überblick über die ausgewählten Länder gibt Tabelle 4. Die daran
anschließenden Abschnitte enthalten für die Länderauswahl prägnante Befunde.



Ta
be
lle
4

Ü
be
rb
lic
k
üb
er
di
e
au
sg
ew
äh
lte
n
V
er
gl
ei
ch
sl
än
de
r

B
ul
ga
ri
en

D
än
em

ar
k

Ö
st
er
re
ic
h

Sc
hw

ei
z

V
er
ei
ni
gt
es
K
ön
ig
re
ic
h

R
ec
ht
sk
re
is

C
iv
il
L
aw

C
iv
il
L
aw

C
iv
il
L
aw

C
iv
il
L
aw

C
om

m
on

L
aw

E
U
-M

itg
lie
ds
ch
af
t

+
+

+
–

+

G
eo
gr
ap
hi
sc
he

L
ag
e

Sü
do
st
eu
-

ro
pa

N
or
de
ur
op
a

Z
en
tr
al
eu
ro
pa

Z
en
tr
al
eu
ro
pa

W
es
te
ur
op
a

T
at
be
st
an
dl
ic
hk
ei
t

+
+

+
+

–
K
M
U
-S
tr
uk
tu
r

sc
hw

ac
h3

11
st
ar
k

st
ar
k

st
ar
k

sc
hw

ac
h

V
er
fü
gb
ar
ke
it
vo
n
D
at
en
qu
el
le
n

+
+

+
+

–
So
ns
tig
es

gu
te
B
ez
ie
hu
ng
en

zw
is
ch
en

St
aa
tu
nd

W
ir
ts
ch
af
t

gu
te
V
er
bi
nd
un
-

ge
n
zu

O
st
eu
-

ro
pa

__
__
__
__
__
__

31
1
D
ur
ch

di
e
Z
ug
eh
ör
ig
ke
it
B
ul
ga
ri
en
s
zu
r
So
w
je
tu
ni
on

bi
s
zu

de
re
n
Z
er
fa
ll
ko
nn
te
di
e
E
nt
w
ic
kl
un
g
ei
ne
r
K
M
U
-S
tr
uk
tu
r
er
st
ab

19
90

er
fo
lg
en
.

124 Rechtsvergleich für die EU und die Schweiz



4. Auswahl der Vergleichsländer 125

4.1 Bruttoinlandsprodukt

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wurde für den Vergleich als BIP in Tsd. EUR pro
Einwohner im Jahr 2015 herangezogen. Lediglich die Schweizer Angabe entstammt
dem Jahr 2014, da in der Datenbank keine Daten für 2015 enthalten waren.

Eine Analyse des BIP pro Kopf aller in das Projekt einbezogenen Länder brachte
erhebliche Diskrepanzen zu Tage, die als Auswahlkriterium herangezogen wurden:
Die Höhe schwankte im Referenzjahr zwischen EUR 87.600 in Luxemburg und EUR
6.100 in Bulgarien. Um dieser Spannweite gerecht zu werden, wurden die Schweiz
(Rang 2) und Dänemark (Rang 3) als Repräsentanten der „Spitzengruppe“ ausge-
wählt, da in Luxemburg jegliche statistischen Daten zur Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung fehlten. Großbritannien, Österreich und Deutschland reprä-
sentieren das (obere) Mittelfeld, während Bulgarien auf Rang 29 das Schlusslicht der
Rangordnung bildet. Die Werte des BIP pro Kopf für diese Länder lassen sich Ab-
bildung 15 entnehmen.

Bei einer Betrachtung des BIP nach Einwohnerzahl schneidet Deutschland im inter-
nationalen Vergleich schlechter ab.312 Von den Ländern der im vorhergehenden Ab-
satz erläuterten Auswahl weist lediglich Bulgarien mit EUR 6.100 einen geringeren
Wert auf als die Bundesrepublik Deutschland (EUR 37.100). Abbildung 15 verdeut-
licht, dass Bulgarien mit deutlichem Abstand das niedrigste BIP pro Kopf verzeich-
net. Die Schweiz hat pro Einwohner mit EUR 64.600 das höchste BIP, gefolgt von
Dänemark (EUR 46.900) und dem Vereinigten Königreich (EUR 39.500). In Öster-
reich wird mit EUR 39.100 annähernd das britische Niveau erreicht.

Abbildung 15 BIP in EUR Tsd. je Einwohner (2015)

Datenquelle: Eurostat, Juli 2016a

____________

312 Die absoluten Zahlen enthält: Eurostat, Juli 2016d.
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4.2 Exportstärke

Betrachtet man die Exportstärke gemessen an den Exporten in 2015 im Vergleich
zum Referenzjahr 2010 (vgl. Abbildung 16), so schneidet nur das Vereinigte König-
reich mit 114,7% geringfügig besser ab als Deutschland (114,3%). Dänemark befin-
det sich mit 111,7% auf dem dritten Platz. Österreich nimmt mit 108,4% den vierten
Platz ein, während Bulgarien (106,0%) das Schlusslicht bildet.

In allen ausgewählten Ländern außer der Schweiz, für die keine Daten in der Daten-
bank enthalten waren, lässt sich eine positive Entwicklung der Exporte seit dem Re-
ferenzjahr 2010 feststellen.

Abbildung 16 Exporte (2015), prozentuale Entwicklung im Verhältnis zum Refe-
renzjahr 2010

Datenquelle: Eurostat, April 2016

4.3 Innovationskraft

Ähnlich dem BIP wurde die Innovationsstärke durch Ausgaben für Forschung und
Entwicklung (FuE) im Unternehmenssektor pro Einwohner der Datenbank entnom-
men und in Abbildung 17 graphisch aufbereitet. Da der Datenbank sowohl für das
ausgewählte Jahr 2013 wie auch für die Vorgängerjahre keine Angaben für die
Schweiz zu entnehmen sind, kann auch bezüglich dieses Kriteriums kein Vergleich
erfolgen. Die dänischen FuE-Ausgaben sind mit EUR 891,7 pro Kopf die höchsten,
gefolgt von Österreich (EUR 802,0) und Deutschland (EUR 653,1). Die Plätze vier
und fünf werden von Großbritannien mit EUR 339,9 und Bulgarien (EUR 22,4) ein-
genommen. Bulgarien bleibt bei diesem Kriterium deutlich hinter den Vergleichs-
ländern für M2 zurück.
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Abbildung 17 Innerbetriebliche FuE-Ausgaben je Einwohner (2013)

Datenquelle: Eurostat (März 2016)

4.4 KMU-Struktur

Zur Festlegung der jeweiligen KMU-Struktur wurden drei Unternehmensgrößen-
klassen bestimmt, die in Tabelle 5 dargestellt sind. Der jeweilige Normbereich wurde
im Verhältnis zum Mittelwert berechnet. Die drei Größenklassen bilden zusammen
die Gruppe der KMU, auf die sich auf Unternehmensseite der Fokus des WiSKoS-
Projekts richtet.

Tabelle 5 Festlegung der Unternehmensgrößenklassen

Bezeichnung Größenklasse Normbereich

Kleinstunternehmen < 10 Beschäftigte 70–90%
kleine Unternehmen 10–49 Beschäftigte 10–25%
mittlere Unternehmen 50–249 Beschäftigte 3–6%

Datenquelle: Eurostat, o. D.

In bedeutsamem Maß außerhalb der festgelegten Normbereiche lagen lediglich
Deutschland und die Schweiz, deren Ergebnisse in Abbildung 18 graphisch veran-
schaulicht sind. Für beide Länder zeigt sich ein deutlich unterdurchschnittlicher pro-
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zentualer Anteil an Kleinstunternehmen sowie für die Schweiz ein deutlich über-
durchschnittlicher prozentualer Anteil an kleinen Unternehmen. Deutschland weist
hier zwar auch einen überdurchschnittlichen Wert auf, dieser fällt jedoch erheblich
geringer aus als in der Schweiz. Der Anteil an mittleren Unternehmen ist in beiden
Ländern leicht überdurchschnittlich. Für alle anderen Länder und Größenklassen wa-
ren keine auffälligen Ergebnisse zu verzeichnen.

Abbildung 18 Prozentuale Anteile von Kleinstunternehmen, kleinen und mittle-
ren Unternehmen in Deutschland und der Schweiz (2013)

Datenquelle: Eurostat, Juli 2016c

4.5 Weitere Auswahlkriterien

Über die bisher dargelegten quantitativ geprägten Kriterien zur Wirtschaftslage hin-
ausgehend, flossen auch rechtliche Erwägungen in die Länderauswahl mit ein.313

Bulgarien als ehemaliger Ostblockstaat entwickelt erst seit 1990 marktwirtschaftli-
che Strukturen, welche die Entstehung von KMU begünstigen.314 Zuvor waren dort
auch Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung nur in vernachlässigbarem
Umfang nachweisbar und stellen somit für das Land ein verhältnismäßig junges Phä-
nomen dar, sodass Erkenntnisse über die Entwicklung der Rechtslage und des Be-
drohungsszenarios in jungen Demokratien bzw. Mitgliedsstaaten zu erwarten sind.

____________

313 Vgl. Abbildung 14.

314 Vgl. Kapitel Bulgaria in der englischen Hauptpublikation zu Modul 1 (in Vorbereitung).
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Über die bislang erläuterten Kriterien hinaus sprach für die Auswahl von Dänemark
die gute Kooperation zwischen betroffenen Unternehmen und den zuständigen Be-
hörden,315 da das WiSKoS-Projekt u.a. auf eine verbesserte Zusammenarbeit dieser
Akteure in Deutschland abzielt.

Österreich und Deutschland verfügen über eine sehr ähnliche Rechtslage.316 Jedoch
sind in Österreich, anders als im deutschen Rechtssystem, die Delikte der Konkur-
renzausspähung Privatklagedelikte. Durch die geographische Nähe zu Osteuropa be-
steht eine enge Anbindung von Österreich an die ehemaligen Ostblockstaaten, was
einen Vergleich zusätzlich reizvoll macht.

Die Schweiz ist das einzige EFTA-Mitglied imWiSKoS-Projekt.317 Das Land ist so-
mit über bilaterale Verträge und Abkommen mit der EU verbunden. Trotz der im
Vergleich zu Deutschland ähnlichen Rechtslage zeigt sich ein wichtiger Unterschied:
Die Schweiz verfügt über ein Unternehmensstrafrecht.

Das Vereinigte Königreich bot sich als Vertreter des Common Law für einen Ver-
gleich an.318 Wie wiederholt verdeutlicht wurde, sind dort Wirtschaftsspionage oder
Konkurrenzausspähung nicht tatbestandlich normiert, was das Land insbesondere für
einen Vergleich in Modul 2 prädestiniert.

Neben den bisher erläuterten Auswahlkriterien wurde die geographische Lage der
Länder in Europa als Kriterium herangezogen, um eine möglichst breite Streuung zu
erreichen. Durch die getroffene Länderauswahl werden alle europäischen Regionen
abgedeckt: Mitteleuropa durch Österreich und die Schweiz, Nordeuropa durch Dä-
nemark, Südosteuropa durch Bulgarien und Westeuropa durch das Vereinigte Kö-
nigreich.319 Die Bundesrepublik Deutschland, die ebenfalls Mitteleuropa zuzuord-
nen ist, bildet (wie erläutert) den Ausgangspunkt für den Vergleich.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Studie präsentiert die Ergebnisse des WiSKoS-Moduls 1 innerhalb
des Forschungsprojekts WiSKoS, das am Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht (MPI) zum Thema Wirtschaftsspionage und Konkur-
renzausspähung durchgeführt wurde. Der Erhebungsbereich umfasst alle Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, wobei sich der Fokus der Untersuchung auf die dor-
tigen kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) richtet. Deren Situation
wird im Hinblick auf die Rechtssetzung in den entsprechenden Deliktsfeldern einer
vergleichenden Betrachtung unterzogen, um daraus Erkenntnisse für den deutschen
Kontext zu gewinnen. Sie verbindet einen großen, ganz Europa umfassenden Erhe-
bungsbereich mit einem präzisen Fokus auf den Bedürfnissen deutscher kleiner und
mittelständischer Unternehmen (KMU). Letztere haben gerade aufgrund ihrer hohen
Innovationskraft, die sie in vielen Fällen zu sogenannten „hidden champions“ ihrer
jeweiligen Branchen qualifiziert, Bedeutung für die europäische Marktwirtschaft.320

Der marktwirtschaftliche Wert von Spezialwissen in Form von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen wird von den Unternehmen selbst häufig unterschätzt, sodass ein
entsprechender Geheimnisschutz oft unzureichend betrieben wird. Dies gilt gleich-
ermaßen für das in Wissenschaftsorganisationen generierte Wissen. Im Fall einer
Viktimisierung ist die Anzeigebereitschaft in beiden Bereichen als äußerst gering
einzustufen und bei Zustandekommen einer strafrechtlichen Verfolgung die Koope-
ration mit den zuständigen Behörden entsprechend zögerlich. Als Gründe werden
immer wieder die Sorge vor größeren Know-how-Verlusten, die weitere Verbreitung
der abgeflossenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse während der Strafverfolgung
und in Gerichtsverhandlungen sowie die Perpetuierung von Imageschäden angege-
ben.321

Durch die Abgabe von Zuständigkeiten an die EU verlieren die Mitgliedsstaaten
auch im rechtlichen Bereich zunehmend an Eigenständigkeit. Obwohl in der EU eine
Angleichung und Harmonisierung von Rechtsvorschriften angestrebt wird, sind der-
zeit im Bereich der Wirtschafsspionage und Konkurrenzausspähung überwiegend
noch nationale Regelungen einschlägig. Für den Bereich des Wettbewerbs gibt es
neuerdings eine europäische Richtlinie, die den Schutz vertraulicher Geschäftsinfor-
mationen regelt.322

Dank des breit angelegten Forschungsvorhabens, in das eine Vielzahl internationaler
Experten ihre landesspezifischen Kenntnisse eingebracht haben, konnten in einem

____________

320 Zu den „hidden champions“ siehe die Einleitung.
321 Siehe Röder 2011, S. 9; Kasper, April 2014, S. 79.

322 RL (EU) 2016/943.
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ersten Schritt große Datenmengen zum soziokulturellen, normativen und verfahrens-
rechtlichen Rahmen sowie – sofern vorhanden – statistisches Datenmaterial zu den
zwei Phänomenbereichen Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung in Eu-
ropa gesammelt und ausgewertet werden (Modul 1).Diese Informationen erscheinen
in einer gesonderten, englischsprachigen Buchpublikation mit dem Auswertungs-
stand März 2016.

1. Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung in
Deutschland

Das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis wird im deutschen Recht vorrangig durch die
§§ 17 ff. UWG, aber auch durch weitere, teilweise auch den Schutz von Daten be-
treffende Gesetze geschützt – u.a. die §§ 202a–d, 204, 303a, 303b StGB.Wirtschafts-
spionage durch die Nachrichtendienste fremder Staaten fällt in den Bereich der
Staatsschutzkriminalität (§§ 93 ff. StGB). Sofern – was die Regel sein dürfte – davon
kein Staatsgeheimnis betroffen ist, ist die Wirtschaftsspionage als geheimdienstliche
Agententätigkeit gem. § 99 StGB strafbar.

Nach deutschem Recht verteilt sich die behördliche Zuständigkeit für die beiden De-
liktsbereiche so, dass die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaften in Fällen der Kon-
kurrenzausspähung und der Generalbundesanwalt in Fällen der Wirtschaftsspionage
im repressiven Bereich tätig werden und der Verfassungsschutz im präventiven Be-
reich agiert.

Betroffene Unternehmen erkennen häufig weder ihre eigene Viktimisierung noch die
entsprechenden Täter. Sie sind nicht imstande, diese juristisch korrekt entweder dem
einen oder dem anderen Bereich zuzuordnen, was zur bereits erwähnten Zurückhal-
tung bei einer Anzeigenerstattung beiträgt.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) weist bei den Schlüsseln zu § 17 UWG so-
wie für die §§ 202a und b StGB für 2012 und 2013 einen Anstieg der bekannt ge-
wordenen Straftaten auf, woraus aber nicht zwingend auf eine Zunahme der Delikte
oder der Anzeigebereitschaft der betroffenen Unternehmen geschlossen werden
kann, da die Gründe für eine Veränderung der Zahlen in der PKS vielfältig sein kön-
nen.323 Wirtschaftsspionage wird nicht in der allgemein zugänglichen PKS erfasst,
sondern in einer gesonderten Datei, der PKS-S, die als Verschlusssache behandelt
wird, sodass hierzu keine statistischen Daten zur Verfügung standen.

____________

323 Siehe Birkel 2003.
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2. Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung im
EU-weiten Vergleich

Die rechtsvergleichende Analyse der Länderberichte aller EU-Staaten hat ergeben,
dass es sich beiWirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung um flächendeckend
wahrgenommene Phänomene handelt. Die Mehrzahl der Länderexperten berichtet,
dass das Verhältnis von Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zum eigenen
Staat bestenfalls von wohlwollender Distanz und schlimmstenfalls mangelnder Ko-
operationsbereitschaft geprägt ist. Hinzu kommt, dass gemeinhin in Kriminalitäts-
feldern, die dem Bereich der Wirtschaftskriminalität zuzuordnen sind, generell eine
verminderte Anzeigebereitschaft sowie Kooperation mit den jeweiligen Strafverfol-
gungsbehörden zu verzeichnen ist, wie bereits für den deutschen Kontext konstatiert.
Allein in Dänemark scheint ein positives Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft
zu bestehen, was mit dem besonderenWohlfahrtssystem des Landes begründet wird.
Aus diesem Grund ist Dänemark eines der Länder,324 die im Rahmen eines tiefgrei-
fenden Vergleichs mit Deutschland im Wege einer Mehrebenen-Evaluation näher
analysiert werden.

Die Analyse der Länderberichte ergab, dass alle Länder mit einer Civil-Law-Rechts-
ordnung Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung als Straftatbestände nor-
miert haben, während die dem Common Law verpflichteten Rechtsordnungen Groß-
britanniens und Irlands bzw. die Mischformen in Zypern und Malta keine entspre-
chenden tatbestandlichen Normierungen aufweisen. Daraus kann jedoch nicht ge-
schlossen werden, dass dort eine Strafbarkeitslücke bestünde. Die entsprechenden
Länderberichte verweisen auf andere Straftatbestände, die als funktionelle Äquiva-
lente in diesen Rechtsordnungen fungieren. Diese sind Betrug, Diebstahl, Beste-
chung und Delikte aus dem Bereich der Computerkriminalität – sowie solche, die
dem Schutz der privaten und wirtschaftlichen Datensicherheit bzw. von intellektuel-
lem Eigentum dienen.

In den 25 Ländern, deren Rechtsordnungen Straftatbestände derWirtschaftsspionage
und Konkurrenzausspähung normieren, fehlen dafür jedoch nahezu flächendeckend
Legaldefinitionen. Wie bereits in der Untersuchung zum Umgang mit den Phänome-
nen in Deutschland deutlich wurde, sind die Opfer von Wirtschaftsspionage und
Konkurrenzausspähung in der Regel nicht in der Lage zu erkennen, ob sie Opfer
staatlicher Agenten oder übergriffiger Konkurrenten geworden sind, undmessen die-
ser Unterscheidung häufig wenig Bedeutung bei. Entscheidend ist jene aber u.U. (so
in Deutschland – anders aber z.B. in der Schweiz) für die Wahl der jeweils zustän-
digen Strafverfolgungsbehörde. Die kürzlich vom Europäischen Parlament ange-

____________

324 Siehe den folgenden Punkt 3.
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nommene EU-Richtlinie RL (EU) 2016/943 definiert erstmals Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse. Davon unabhängig fehlen aber größtenteils weiterhin Legaldefi-
nitionen von Staats- und Privatgeheimnissen.325

In den 25 Ländern des Civil-Law-Rechtskreises besteht eine fragmentierte straf-
rechtliche Normierung dergestalt, dass die Wirtschaftsspionage im jeweiligen Straf-
gesetzbuch normiert ist, während sich die Regelungen zur Strafbarkeit der Konkur-
renzausspähung in den jeweiligen Gesetzen gegen unlauteren Wettbewerb finden.
Die für Deutschland festgestellte fragmentierte Regulierung ist dementsprechend in
Civil-Law-Ländern die Regel und nicht die Ausnahme.

Die Analyse der Länderberichte ergab einen gewissen Nuancenreichtum im Bereich
der geschützten Rechtsgüter, die von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspä-
hung bedroht werden. Einige Rechtsordnungen schützen im Bereich derWirtschafts-
spionage den Aspekt der wirtschaftlichen Stabilität und des ungestörten fairen Wett-
bewerbs sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, wohingegen andere der natio-
nalen Sicherheit, Integrität und Hoheitsgewalt sowie den Staatsgeheimnissen den
Vorzug geben. Im Bereich der Konkurrenzausspähung benennen alle 25 Länderbe-
richte einhellig das wirtschaftliche Individualinteresse an fairemWettbewerb und am
Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen als betroffene Rechtsgüter.

Sofern tatbestandlich normiert, handelt es sich bei der Wirtschaftsspionage regelmä-
ßig um ein Offizialdelikt. Für die Konkurrenzausspähung finden sich jedoch gleich-
ermaßen Normierungen als Offizialdelikt (in fünfzehn Ländern) und als Antragsde-
likt (in zehn Ländern). In nur wenigen Ländern hängt die Strafverfolgung von der
Feststellung eines öffentlichen Interesses daran ab.

Während in den meisten Ländern Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung
mit Freiheits- bzw. Geldstrafen bewehrt sind, unterscheiden sich die Strafrahmen der
Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung erheblich. So wird Wirtschaftsspi-
onage mindestens mit einer Geldstrafe und maximal mit lebenslänglichem Freiheits-
entzug bewehrt.326 Interessant ist, dass manche Länder beim Strafmaß zwischen der
Beschaffung (dem eigentlichen Akt des Ausspionierens) von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen einerseits und deren Weitergabe an einen Dritten andererseits
differenzieren – und auch berücksichtigen, ob die Tat während eines ausgerufenen
Kriegszustandes oder in Friedenszeiten begangen wurde. Die Mindeststrafe für Kon-
kurrenzausspähung ist eine Geldstrafe in Höhe von 50 bis 15.000 Euro für natürliche
Personen, die Höchststrafe beläuft sich auf Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren. Auch
hier sehen einige Länder unterschiedliche Sanktionen für die Beschaffung und Wei-
tergabe von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen vor. In einigen Ländern wirkt sich
ein bestehendes Vertragsverhältnis strafverschärfend aus.

____________

325 Für Deutschland siehe die §§ 99 und 203 StGB.

326 Für weitere Details siehe das Kapitel Comparison of Law in der englischen Hauptpublikation zu
Modul 1 (in Vorbereitung).
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Die für Wirtschaftsspionage und Konkurrenzausspähung zuständigen Behörden sind
regelmäßig die staatlichen Strafverfolgungsorgane in Form der Polizeien und Staats-
anwaltschaften mit ihren jeweiligen Spezialeinheiten. In Polen und Luxemburg ist
im Fall von Wirtschaftsspionage der Inlandsgeheimdienst zuständig.

3. Ausblick auf den weiteren Projektverlauf

Aktuell steht eine detaillierte Mehrebenen-Analyse im Fokus von WiSKoS (Modul
2). Diese bezieht neben Deutschland fünf weitere Länder in das Screening ein, die
sich aus verschiedenen Gründen besonders gut für einen Vergleich mit Deutschland
eignen. Als Auswahlkriterien wurden dabei einerseits unter dem Gesichtspunkt der
Wirtschaftslage das BIP, die Exportstärke, die Innovationskraft, die KMU-Struktur
sowie die konkrete Bedrohungslage durch Wirtschaftsspionage und Konkurrenzaus-
spähung herangezogen – und andererseits rechtliche Kriterien wie die Zugehörigkeit
zu bestimmten Rechtsfamilien und die EU-Mitgliedschaft. Bei den ausgewählten
Ländern handelt es sich um Österreich, Bulgarien, Dänemark, die Schweiz und das
Vereinigte Königreich.

Bei dieser Mehrebenen-Evaluation kommen sowohl quantitative als auch qualitative
Forschungsmethoden zum Einsatz. Eine umfassende Literatur- und Dokumenten-
analyse (Bibliometrieanalyse) wird ergänzt durch Fallstudien zu den typischen Tat-
hergängen, Tätern, Opfern und der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden. Für
Deutschland werden diese Fallstudien im Rahmen einer Analyse von n = 750 Staats-
anwaltschaftsakten zu den §§ 17 ff. UWG durchgeführt. Für die Vergleichsländer
beschränkt sich die Analyse auf exemplarische Fallstudien. Um das Bild abzurunden,
werden qualitative Leitfadeninterviews mit Vertretern von KMU, Behörden und
Wissenschaftsorganisationen geführt. Anhand von ausgewählten Situationen werden
verschiedene Bedrohungsszenarien und Abwehrtechniken der relevanten Stakehol-
der-Gruppen in den Vergleichsländern analysiert. Im Anschluss an die Analyse wer-
den die Forschungsergebnisse für eine weitere Buchpublikation aufbereitet, die ab-
schließend durch zwei Dunkelfeldstudien komplettiert wird.
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